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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung
Die TransnetBW GmbH plant den 380-kV-Anschluss des Umspannwerks Birkenfeld an die bestehende 380-
kV-Leitung Philippsburg-Pulverdingen, Anlage 0337. Es handelt sich um ein regionales Projekt, das der
Versorgungssicherheit des Netzraumes Karlsruhe-Pforzheim dient. Die Maßnahme ist Bestandteil des
Gesetzes über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz – BBPIG) und wird in der Anlage zum (zu
§ 1 Absatz 1) Bundesbedarfsplan unter der Vorhaben Nr. 35 geführt. Für die Vorhaben des
Bundesbedarfsplans sind die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf gesetzlich
festgestellt.

Im Vorfeld des Umweltverträglichkeitsprüfungsberichts hat die glu Planungsgemeinschaft die
raumstrukturellen Auswirkungen und eine raumordnerische Umweltverträglichkeitsunter-suchung erstellt.
Weiter wurden für das vorliegende Vorhaben eine FFH-Verträglichkeitsprüfung und eine spezielle
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt.

Für den geplanten Neubau der 380-kV-Leitung wurde im Jahr 2012 ein Raumordnungsverfahren
(Aktenzeichen 21-21-2437. 8/4) durchgeführt. Die raumordnerische Beurteilung wurde am 24. Oktober
2012 durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erlassen.

„Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird festgestellt, dass der seitens der TransnetBW GmbH
vorgesehene Neubau der 380 kV-Leitung „Birkenfeld - Pkt. Ötisheim, Anlage 7620“ bei Berücksichtigung
der Maßgaben aus Ziffer I 3 den Erfordernissen der Raumordnung entspricht und mit anderen
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt ist, soweit unter den Ziffern I 1.2, I 2. und I 4.5
nicht anderes ausgeführt wird. Diese Feststellung umfasst auch die mit dem Vorhaben auf Teilabschnitten
vorgesehene Mitführung der 110 kV-Leitung der EnBW Regional AG (jetzt Netze BW GmbH) bzw. der 110
kV-Bahnstromleitung der DB Energie GmbH.“

Die raumordnerisch günstigste Trasse im Abschnitt „A“ (von Mast 009 im Westen bis ca. 300 m westlich
der Autobahnausfahrt Pforzheim-Nord) ist die Variante „Blau“. Für den restlichen Trassenabschnitt „B“ (bis
zur Anbindung an die 380 kV-Leitung im Raum Ötisheim) konnte nach der Erkenntnislage zum Zeitpunkt
der raumordnerischen Beurteilung keine raumordnerisch günstigste Trasse ermittelt werden. Für eine
solche Bewertung sind weitere artenschutzfachliche Untersuchungen für die Varianten erforderlich, sowie
eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für die Varianten „Blau“ und „Rot“ (Anlagen 9.1.2 bis Anlage 9.1.5).
Diese weiteren Untersuchungen dienen der Trassenfindung für das jetzt anstehende
Planfeststellungsverfahren.

Gemäß § 43 Nr. 1 EnWG ist die Errichtung und der Betrieb sowie Änderungen von Hochspannungsleitungen
mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr planfeststellungspflichtig. Für das Vorhaben 380-kV-
Neubauleitung Birkenfeld – Pkt. Ötisheim ist demnach ein Planfeststellungsverfahren nach § 43 EnWG
durchzuführen. Die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens liegt in der Zuständigkeit des
Regierungspräsidiums Karlsruhe.
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Für die Errichtung und den Betrieb der geplanten 380-kV-Leitung Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, sind im
Wesentlichen folgende Baumaßnahmen geplant:

§ Neuerrichtung von 38 Masten (inkl. Gründungen)
§ Ersatzneubau von 4 bestehenden Masten (inkl. Gründungen)
§ Umbau von 7 bestehenden Masten (inkl. Fundamentsanierung)
§ Rückbau von 37 bestehenden Masten
§ Wegebau (Errichtung und Rückbau)
§ Neubeseilung der Masten

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil des Plans für das Vorhaben und wird im
Gegensatz zur Umweltverträglichkeitsstudie planfestgestellt. Der Landschafts-pflegerische Begleitplan
erhält die zur Vorbereitung der Planfeststellungsentscheidung für die Beurteilung der mit dem Vorhaben
verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Angaben, insbesondere über Ort, Art,
Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum
Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur
tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für den Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen (§ 17 Abs.
4 BNatSchG).

Zur detaillierten Beschreibung der projektbedingten Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter und die
Bestandsbeschreibung wird an dieser Stelle auf die entsprechenden Kapitel in der
Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVS) verwiesen.

Die TransnetBW GmbH hat die glu Planungsgemeinschaft Stuttgart mit der Erstellung des UVP–Berichts
und des Landschaftspflegerischen Begleitplans sowie einer FFH-Verträglichkeitsprüfung beauftragt. Der
Fachbeitrag Artenschutz mit der speziellen artenschutzfachlichen Prüfung (saP) ist durch das Planungsbüro
Gruppe für ökologische Gutachten (GÖG) erarbeitet worden.

Für die Durchführung des Planänderungsverfahrens hinsichtlich der Umweltgutachten hat die TransnetBW
die Firma Fichtner GmbH & Co. KG beauftragt. Im Folgenden sind die neuen Inhalte in roter Schrift
dargestellt. Nicht mehr zutreffende Inhalte sind blau durchgestrichen (Beispiel: blau durchgestrichen)
dargestellt.

1.2 Planänderungsverfahren
Das Anhörungsverfahren zu den eingereichten Planunterlagen wurde bereits durchgeführt. Die öffentliche
Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 24.06.2019 bis einschließlich 23.07.2019 bei den
von der Planung betroffenen Gemeinden.

Nach der Durchführung des Anhörungsverfahrens wurden verschiedene Änderungen der Pläne erforderlich
(vgl. die Beschreibung im Einzelnen unter Tabelle 13 UVP-Bericht Anlage 9.1). Soll ein ausgelegter Plan
nach Durchführung des Anhörungsverfahrens geändert werden, kann nach § 43 a EnWG i. V. m. § 73 Abs.
8 Satz 1 EnWG ein verkürztes Anhörungsverfahren durchgeführt werden. Bei diesem verkürzten Verfahren
werden nur die Behörden, Vereinigungen oder private Dritte beteiligt, deren Belange durch die
Änderungen erstmals oder stärker als bisher berührt werden. Diesen Betroffenen ist die Änderung
mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen zu
geben. Voraussetzung für die Anwendung dieser Norm ist aber, dass der Kreis der Betroffenen sicher und
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zuverlässig abgegrenzt werden kann. Aufgrund der Vielzahl der Änderungen an mehreren Stellen des
Vorhabens war dies nach Einschätzung der Vorhabenträgerin nicht möglich. Sie hat sich deshalb, nach
Abstimmung mit der Planfeststellungsbehörde, entschlossen das Anhörungsverfahren zu wiederholen.
Dabei soll von der Verfahrenserleichterung des § 22 Abs. 1 Satz 2 UVPG Gebrauch gemacht werden. Die
Möglichkeit Einwendungen zu erheben, wird auf die Planänderungen beschränkt. Alle Einwendungen, die
bereits im Zusammenhang mit der ersten öffentlichen Auslegung im Sommer 2019 vorgebracht wurden,
werden weiterhin berücksichtigt und müssen nicht wiederholt werden.

1.3 Beschreibung der Planung

1.3.1 Räumliche Einordung

Der gesamte Vorhabenbereich liegt im Stadtkreis Pforzheim sowie im Enzkreis. Insgesamt sind von der
Planung acht Gemeinden betroffen (Tabelle 1 bis Tabelle 4)(Tabelle 1 bis Tabelle 4) Städte und Gemeinden
entlang der Trasse 7620). Folgende Landkreise, Gemeinden und Gemarkungen sind von der Leitungsanlage
betroffen:

Tabelle 1: Städte und Gemeinden entlang der Trasse 7620

Landkreis Stadt/Gemeinde Berührte
Gemarkung

Betroffene Mast-Nr.

Enzkreis Birkenfeld Birkenfeld UW BIRKN-001A

Pforzheim Pforzheim Pforzheim 002A-24

Pforzheim Pforzheim Eutingen 25-31

Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 32-38

Enzkreis Mühlacker Enzberg 39-41

Enzkreis Ötisheim Ötisheim 41A, 115A, 115B

Tabelle 2: Städte und Gemeinden entlang des Rückbaus der 110-kV-Leitung der Netze BW

Landkreis Stadt/Gemeinde Berührte
Gemarkung

Betroffene Mast-Nr.

Pforzheim Pforzheim Pforzheim 014-1032

Tabelle 3: Städte und Gemeinden entlang der 110-kV-Leitung der DB-Energie GmbH

Landkreis Stadt/Gemeinde Berührte
Gemarkung

Betroffene Mast-Nr.

Pforzheim Pforzheim Eutingen 31-5828N
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Enzkreis Kieselbronn Kieselbronn 5829N

Tabelle 4: Städte und Gemeinden entlang des Rückbaus der 110-kV-Leitung der DB Energie GmbH

Landkreis Stadt/Gemeinde Berührte
Gemarkung

Betroffene Mast-Nr.

Enzkreis Mühlacker Enzberg 11208-5819

Der Planungsraum liegt am Rande des Nordschwarzwaldes an der südlichen Grenze des Kraichgaus in der
Großlandschaft Neckar- und Tauber-Gäuplatten. Der Kraichgau ist ein über weite Strecken mit Löss
bedecktes Hügelland. Im Bereich der Lößüberdeckungen herrschen ackerbaufähige und fruchtbare Böden
vor. Wald tritt natürlicherweise in Form von Eichen-Hainbuchenwäldern auf und ist hauptsächlich im
Bereich der Keuper- und Muschelkalkhochflächen sowie an den Schichtstufen des Keupersandsteins zu
finden. Im Süden des Kraichgaus befindet sich das Pfinzhügelland, das das Pforzheimer Enztal
miteinschließt, welches sich wiederum von Birkenfeld bis Enzberg erstreckt. Der Planungsraum ist durch
sein stark bewegtes Relief geprägt. Außerhalb der Siedlungsbereiche findet sich eine hohe Strukturvielfalt
aus Grünland bzw. Streuobstwiesenflächen, forstlich und ackerbaulich genutzten Flächen.

Abb. 1:Abbildung 1 Übersicht über den Planungsraum
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Beschreibung der gewählten Trasse
Die neue Leitungsanlage soll mit zwei 380-kV-Stromkreisen betrieben werden. Die gesamte Leitungslänge
beträgt 14,2 km. Sie besteht aus einem 2,7 km langen Umbaubereich sowie einem Bereich mit
Trassenneubau (ca. 11,5 km). Insgesamt werden 38 Masten neu gebaut. Die genaue Lage der Masten sind
den Konflikt- und Maßnahmenplänen (1-17) zu entnehmen. Im Folgenden wird der Verlauf der Leitung
näher beschrieben.

1.3.2 Umbau

Vom Umspannwerk Birkenfeld ausgehend besteht bereits eine Höchstspannungsfreileitung. Diese Leitung
wird zurzeit mit einer Spannung von 110-kV und 20-kV betrieben. Die bestehenden Masten 001, 002 und
003 werden aufgrund ihres 110-/220-kV–Gestänges standortgleich durch neue Masten mit einem 110-
/380-kV-Gestänge ersetzt. Die vorhandenen Masten 004 bis 009 sind bereits für den Endausbau mit einem
110-/380-kV-Gestänge hergestellt. Zur Herstellung der 380-kV-Leitung müssen hier geteilte Erdseilspitzen
angebracht werden und im Zuge dessen die Fundamente von Mast 005 bis 009 verstärkt werden. Mast
1033 der Anlage 1050 der Netze BW muss ebenfalls stahlverstärkt werden.

1.3.3 Neubau

Der Neubauabschnitt beginnt an Mast 10 und erstreckt sich bis Mast 115A und 115 B der 380kV-Leitung
Philippsburg - Pulverdingen auf einer Länge von ca. 11,5 km. Je nach Beseilung und Mastbild lässt sich der
Neubaubereich in folgende Teilabschnitte gliedern:

Neubauabschnitt 1:
Mast 10 bis Mast 24: Der Leitungsneubau beginnt am Mast 10. Die Trasse verläuft vom Mast 10 bis 15
südlich und parallel zur Bundesautobahn A8. Anschließend kreuzt der Leitungsverlauf in dem Spannfeld
Mast 15 bis 16 die Bundesautobahn A8 bei der Autobahnbrücke (Königsbacher Landstraße L570) und
verläuft nördlich parallel der Bundesautobahn A8 bis kurz vor den „Alter Göbricher Weg“. Im Bereich der
Masten 20 bis 21 springt der Leitungsverlauf von der nördlichen auf die südliche Seite der Bundesautobahn
A8. Die Leitung verläuft dann weiter bis kurz hinter der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord südlich
der Bundesautobahn A8 (Mast 24). Um die Bündelung von baulichen Infrastrukturen zu fördern, wird die
110-kV-Leitung Birkenfeld – Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW von Mast 009 bis Mast 1033 auf
das Mastgestänge der neu geplanten 380-kV-Freileitung mit aufgenommen. Etwa 300 m nachdem die
Leitungstrasse die Bundesstraße B294 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord kreuzt, wird
die 110-kV-Leitung wieder auf den Mast 1033 geführt, damit die Verbindung zur 110-kV-Leitung Birkenfeld
- Pforzheim Nord (Anlage 1050) der Netze BW wiederhergestellt wird. Die bestehende 110-kV-
Hochspannungsfreileitung wird zwischen Mast 009 und Mast 1033 ca. 4,2 km rückgebaut.

Neubauabschnitt 2:
Mast 25 bis Mast 31: Auf einer Länge von ca. 1,1 km verläuft die 380-kV-Neubautrasse weiter auf der
nördlichen Seite der Bundesautobahn A8 bis zum Bereich vor der großen Autobahnkurve (Mast 25 bis 27).
Hier kreuzt die Neubauleitung die Kreisstraße Kieselbronner Straße K9802. Nach der Kreuzung wird die
Neubauleitung hinter der Autobahnbrücke wieder auf die südliche Seite der Bundesautobahn A8
zurückgeführt und kreuzt im weiteren Verlauf die Kreisstraße K9807 sowie anschließend die große
Autobahnkurve ca. mittig (Mast 30 bis 31). Um die Bündelung von baulichen Infrastrukturen zu fördern,
wird die bestehende 110-kV-Freileitung der DB Energie nördlich von der geplanten 380-kV-Leitung mit auf
das Mastgestänge der geplanten Höchstspannungsfreileitung aufgenommen, so dass die DB-Leitung in
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dem Abschnitt auf einer Länge von ca. 5 km rückgebaut werden kann. Um dies realisieren zu können, muss
eine ca. 950 m ca. 900 m lange 110-kV-Verbindungsleitung zwischen der bestehenden 110-kV und der
geplanten 380-kV-Leitung gebaut werden. Diese Verbindungsleitung ist mit den Mastnummern 5829N-
5826N gekennzeichnet. Bei Mast 31 wird die 110-kV-Bahnstromleitung auf die Anlage 7620 aufgelegt.

Neubauabschnitt 3:
Mast 32 bis Mast 115A und 115B: Ab dem Punkt der Zusammenführung der 110-kV und 380-kV-Leitung
an Mast 31 südlich von Kieselbronn verläuft die Trasse ca. 1.400 m in Richtung Osten in den Lattenwald
und knickt an zwei Stellen hintereinander in Richtung Nordnordosten ab. Nach weiteren ca. 600 m, nach
dem zweiten Knickpunkt, beginnt die Überspannung des Waldes und des Schlupfgrabentals auf einer
Länge von ca. 1.400 m. Im Bereich des Schlupfgrabentals wird gleichzeitig die Kreisstraße K4526
überspannt. Der weitere Verlauf führt parallel zur Landstraße L1173 wiederum durch landwirtschaftlich
genutztes Gebiet und endet bei Mast 115A und 115B der 380-kV-Leitung Philippsburg – Pulverdingen,
Anlage 0337 der Transnet BW, wobei kurz zuvor die 110-kV-Freileitung Mannheim – Stuttgart der DB
Energie gekreuzt wird. Die beiden mitgeführten 110-kV-Stromkreise der Bahnstromleitung werden auf die
110-kV-Freileitung Mannheim – Stuttgart am Mast 11206 übernommen.

1.3.4 Rückbau und Trassenbündelung

110-kV-Leitung Netze BW, Anlage 1050 und 110-kV-Bahnstromleitung, Bl 0433:

Wie in der ursprünglichen Planung in den 1980er Jahren soll die 110-kV-Leitung Birkenfeld - Pforzheim-
Nord, Anlage 1050, auf einer Länge von ca. 4,2 km und 19 Masten abgebaut werden. Die beiden 110-kV-
Stromkreise werden auf das Gestänge der neu geplanten 380-kV-Leitung mit aufgelegt.

Durch die Zusammenlegung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Karlsruhe – Mühlacker (Bl 0433), beginnend
südlich der Gemeinde Kieselbronn, wird ein ca. 5 km langer Abbau der DB Energie-Leitung mit 17 Masten
möglich.

Ein weiterer Rückbaumast ist der Mast 116 der Anlage 0337 der Transnet BW, der durch den Mastneubau
vom M 115A und 115B nicht mehr benötigt wird. Insgesamt erfolgt der Rückbau von 37 Masten.

1.4 Beschreibung der technischen Planung

1.4.1 Bauphase

Das Vorhaben umfasst die Herstellung von Fundamenten, die Montage des Leitungsgestänges und des
Zubehörs (z.B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile. Ein durchgehender Arbeitsstreifen entlang
der Leitungsachse ist für den Bau nicht erforderlich, da sich die Arbeiten hauptsächlich punktuell auf die
Maststandorte beschränken.

Bauzeitlich kommt es in den Bereichen der geplanten Masten zu einer vorübergehenden Inanspruchnahme
von Vegetationsflächen, die zum Bau der Mastfundamente, zur Vormontage der Masten, zur Lagerung des
Erdaushubs bzw. für die Seilmontage erforderlich sind. Für die Seilzugarbeiten kommen ferner noch
Ankerflächen und Flächen für die Schutzgerüste hinzu.

Pro Gittermast werden für den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 2.500 m² in Anspruch
genommen. Davon sind durchschnittlich ca. 324 m² eigentliche Grabefläche, d.h. es wird der Boden für die
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Fundamentarbeiten ausgehoben. Bei den Abspannmasten kommen noch zusätzlich ca. 600 m² für den
Seilzug hinzu.

Pro 380-kV-Vollwandmast werden für den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 3.500 m² in
Anspruch genommen. Davon sind durchschnittlich ca. 480 m² eigentliche Grabefläche. Pro 110-kV-
Vollwandmast werden für den Neubau als Baustelleneinrichtung in der Regel ca. 1.600 m² in Anspruch
genommen (Mast 5828N bis 5826N). Davon sind durchschnittlich ca. 80 bis 120 m² eigentliche Grabefläche.
Bei den Abspannmasten kommen noch zusätzlich ca. 600 m² für den Seilzug hinzu.

Zusätzlich erfolgt eine Flächeninanspruchnahme für Baustellenzufahrten zu den einzelnen Maststandorten.
Für die Baustellenzufahrten werden soweit möglich vorhandene, befestigte Wege verwendet, allerdings
müssen auch Vegetationsflächen bauzeitlich in Anspruch genommen werden, die je nach Lage der
Maststandorte variieren. In der Planung wird darauf geachtet, dass empfindliche Flächen möglichst wenig
beeinträchtigt werden. Bei den Gittermasten werden Zufahrten mit einer Breite von 3,5 m benötigt. Für die
Zufahrt der Vollwandmasten sind 5 m breite Wege notwendig. Bei Bedarf werden Baggermatten/Alumatten
ausgelegt oder vorübergehend provisorische Bauwege angelegt. Weitere vorübergehende
Inanspruchnahme von Vegetationsflächen erfolgt durch die Seilzug- und Trommelplätze, Ankerplätze und
im Bereich der Gerüststellflächen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Flächen rekultiviert und entsprechend ihrer vorherigen
Nutzung wiederhergestellt.

Es wird von einer Gesamtbauzeit von etwa zwei Jahren ausgegangen. Im ersten Jahr ist vorgesehen, die
neu geplante Höchstspannungsfreileitung zu realisieren und in Betrieb zu nehmen. Anschließend werden
im zweiten Jahr die zum Abbau vorgesehenen Abschnitte der 110-kV-Hochspannungsfreileitungen
zurückgebaut. Die eigentlichen Bauaktivitäten an einem Maststandort beschränken sich auf einen Zeitraum
von maximal 8 Wochen, an denen zu unterschiedlichen Zeiten mit Unterbrechungen gearbeitet wird. Es
ergeben sich somit längere Zeiträume, in denen am jeweiligen Maststandort nicht gearbeitet wird.

Montage
Die Methode, mit der Stahlgittermasten errichtet werden, hängt von der Bauart, dem Gewicht und den
Abmessungen der Masten und von der Erreichbarkeit des Standorts sowie der nach der Örtlichkeit
tatsächlich möglichen Arbeitsfläche ab. Die bauzeitlich beanspruchten Flächen sowie die ehemaligen
Maststandortflächen werden rekultiviert und ihrer umgebenden Nutzung zugeführt. Für die Herstellung
der Höchstspannungsfreileitung werden einzelne feuerverzinkten Mastteile, die aus einzelnen
Winkeldiagonalen, Eckstielen und Verbindungsbleche bestehen, mit einem geländegängigen Lastwagen
über die Baustraße schussweise zu dem jeweiligen Maststandort gebracht. Je nach Montageart und
Tragkraft der eingesetzten Geräte werden die Stahlgittermasten am Boden vormontiert und vorzugsweise
mit einem Mobilkran errichtet. Mit dem Errichten der Masten darf frühestens, ohne Sonderbehandlung des
Betons, vier Wochen nach dem Betonieren der Fundamente begonnen werden. Die Stahlvollwandmasten
werden schussweise mit einem Schwertransporter über die Baustraße an den jeweiligen Maststandort
gebracht. Vorrausichtlich werden die einzelnen Schüsse am Stück angeliefert und mittels Schwerlastkran
gestockt. Eine Vormontage der einzelnen Schüsse ist in diesem Fall nicht nötig.
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Ankerplätze
Ankerplätze werden zum einen benötigt, um die Masten im Umbaubereich und in Einzelfällen beim Seilzug
zu sichern. In der Regel wird dafür ein sog. „Toter-Mann“ (s. Abb. 2 Abbildung 2) verwendet. Eine Alternative
hierzu sind Spinnanker (s. Abb. Abbildung 3).

Abb. 2: Abbildung 2 Verankerungselement "Toter Mann"

Abb. 3: Abbildung 3 Spinnanker, wird mit einem leichten Handwerkzeug eingedreht

Leiterseilzug
Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, d.h. ohne
Bodenberührung, zwischen Trommel- und Windenplatz verlegt. Die Seile werden dabei über am Mast
befestigte Seilräder so im Luftraum geführt, dass sie weder den Boden noch Hindernisse berühren. Der
Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei Abspannmasten.

Zum Schutz von Straßen, Wegen, oberirdischen Leitungen u. a. werden vor den Seilzugarbeiten
Schutzgerüste aufgebaut, hierfür werden zusätzlich temporäre Flächen beansprucht. In der Regel sind die
Eingriffe durch das Aufstellen gering. Die Gerüste können aus Aluminium oder Holz bestehen (siehe Abb.4
und Abb. 5) (Abbildung 4 und Abbildung 5) Im Bereich wertvoller Vegetationsstrukturen z. B. Mageren
Flachland-Mähwiesen oder Gehölzen, sind diese bei landwirtschaftlichen Wegen oder kleineren Straßen
zwingend zu verwenden. Alternativ können im Bereich von Eidechsen- und Amphibienhabitate auch
Schutzgerüste mit Betongewichten (Abb. Abbildung 6) verwendet werden.
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Abb. 4: Abbildung 4 Schutzgerüst aus Aluminium

Abb. 5: Abbildung 5 Schutzgerüst aus Holz
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Abb.: Abbildung 6 Schutzgerüst mit Betongewichten

Baueinsatzkabel
Baueinsatzkabel sind Energiekabel, die der temporären Verbindung von Betriebsmitteln im
Hochspannungsnetz dienen, etwa zur Überbrückung befristeter Baumaßnahmen oder bei Reparatur- und
Wartungsarbeiten. Der Einsatz eines hochwertigen Isoliersystems ermöglicht eine Reduzierung der
Isolierwanddicke des Kabels, gegenüber herkömmlichen Kabeln. Durch die Verwendung eines PE-Mantels
ohne Aluminiumfolie ist das Kabel leicht und kompakt von seinen Abmessungen, was das Handling auf der
Baustelle erleichtert.

Das Baueinsatzkabel wird für die Seilzugarbeiten von Mast 41 Anl. 7620 zu den Masten 115A bzw. 115B
benötigt. Die Länge des Bauzeitenkabels beträgt ca. 800 m. Die Seilzugarbeiten werden am Ende der
anderen Arbeiten (Fundament und Masterrichtung) realisiert. Es ist davon aus zu gehen, dass das Kabel
nicht länger als zwei Wochen liegen wird.

1.4.2 Rückbau

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden Teilabschnitte der bestehenden 110-kV-Freileitungen der
Netze BW GmbH und DB Energie zurückgebaut. Für die Realisierung der Rückbaumaßnahmen werden die
Maststandorte mit Fahrzeugen und Geräten über die für die Unterhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen an den bestehenden Leitungen bisher in Anspruch genommenen Wege
angefahren. Je nach Boden- und Witterungsverhältnissen werden hierfür ausgehend von befestigten
Straßen und Wegen auch Baggermatten oder Alupanels ausgelegt. Die für die Zufahrten in Anspruch
genommenen Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahmen wiederhergestellt. Für die temporären
Bauarbeiten wird im Bereich der Abbaumasten eine Arbeitsfläche von ca. 1600 m² je Mast benötigt. Hinzu
kommen Flächen für den Seilzug und Gerüststellflächen. Die bestehenden Betonfundamente der



/FICHT-22475291-v1 20

Bahnstromleitung BL0433 werden bis zu einer Tiefe von 1,2 m unter Erdoberkante entfernt, die Grabefläche
beträgt ca. 50-100 m². Die mit Teeröl imprägnierten Schwellenfundamente der 110-kV Netze BW-Leitung
werden vollumfänglich dem Boden entnommen. Die Grabefläche beträgt ca. 130 m². Eventuell belasteter
Aushub wird fachgerecht entsorgt. Die nach Demontage der Fundamente entstehenden Gruben werden
mit geeignetem und ortsüblichem Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten aufgefüllt und
in Abhängigkeit der umgebenen Nutzung wiederhergestellt.

1.4.3 Bauliche Anlagen

Die geplante Höchstspannungsfreileitung soll aus einer Kombination aus Stahlgitter- und Vollwandmasten
errichtet werden. Bei der Freileitung sollen Masten des Masttyps "Donau" verwendet werden. Das Donau-
Mastbild besitzt zwei Traversen. Die obere ist etwas kürzer und dient zur Befestigung eines
Leiterseilbündels außen auf jeder Seite. Die untere Traverse ist länger und dient auf jeder Seite der
Befestigung von zwei Leiterseilbündeln. In den Bündelungsabschnitten (kombinierte 110-/380-kV-
Freileitung) werden kombinierte Mastbilder, wie 380-kV-Anordnung auf den oberen beiden Traversen in
Donau und 110-kV-Anordnung in Einebene auf der unteren Traverse, verwendet (siehe Abb.7 (Abbildung
7).

Abb. 7: Abbildung 7 Geplante Mastbilder

Die Masten werden eine Höhe von ca. 60 m bis ca. 80 m bis zur Mastspitze aufweisen. Im Bereich von
Waldflächen werden, die den Wald überspannenden Masten eine Höhe von bis zu ca. 95 m erreichen. Die
Höhen der Masten werden aus konstruktiven Gründen nicht beliebig, sondern nach dem Baukasten-
Prinzip nur in bestimmten Schrittweiten verändert.

Bei einem durchschnittlichen Mastabstand von ca. 350 m ist mit einer durchschnittlichen
Schutzstreifenbreite von ca. 50 m (jeweils ca. 25 m links und rechts der Leitungsachse) zu rechnen. Bei
weiten Mastabständen, etwa bei Überspannung von Waldgebieten, ist die Breite des Schutzstreifens
deutlich höher.

Durch den Neubau der Mastfundamente kommt es zu einer dauerhaften Versiegelung an den
Maststandorten. Für die Gründung der geplanten Gittermasten werden je nach Masttyp, Baugrund-,
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Grundwasser- und Platzverhältnissen Platten-, Stufen- oder Bohrfundamente aus Beton verwendet.
Platten- und Stufenfundamente werden bis auf die an jedem Masteckstiel der Gittermasten über
Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderförmigen Betonköpfe mit einer ca. 1,2 m starken Bodenschicht
überdeckt, die wieder von Vegetation eingenommen werden kann. An der Oberfläche sind somit bei allen
Fundamentarten nur die vier Betonköpfe sichtbar (ca. 1,5 m Durchmesser) die oberirdische Versiegelung
pro Mast beträgt ca. 7 m² (alle Zahlen gerundet). Bohrfundamente kommen zum Einsatz, wenn die
tragfähige Bodenschicht erst in einer größeren Tiefe vorhanden ist (siehe Abb. 8 (Abbildung 8).

Abb. Abbildung 8 Fundamentarten Gittermast

Die oberirdische Versiegelung der geplanten Vollwandmasten betragen bei der Anlage 7620 maximal 24
m², die Anschlussleitung bei den kleineren Masten zum Anschluss an die Bahnstromleitung durchschnittlich
2,2 m².

Für die Gründung der geplanten Vollwandmasten (siehe Abb. 9) Abbildung 9 werden je nach Masttyp, Bau-
grund-, Grundwasser- und Platzverhältnissen Flach- oder Tiefgründungen verwendet. Bei der
Flachgründung erfolgt eine Überdeckung mit einer ca. 3 m starken Bodenschicht, die wieder von
Vegetation eingenommen werden kann. Bei der Tiefengründung werden zusätzlich zu der Flachgründung
Pfähle in den Boden miteingebunden. Auch hier erfolgt eine Bodenüberdeckung von ca. 3 m.

Abb .Abbildung 9: Fundamentarten Vollwandmast
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Tabelle 5: Zusammenfassung technischer Daten

Technische Daten

Baumaßnahme · Mast 001 bis 003 Ersatzneubau mit geteilter
Erdseilspitze → Umbenennung in Mast 001A bis 003A

· Mast 004 bis 009 Nachrüsten geteilte Erdseilspitze und
Fundamentverstärkung

· Mast 10 bis 115A und 115B Neubau

· Mast 5829N bis 31 und Mast 41A Neubau (DB Energie)

· Stahlverstärkung Mast 1033 (Übergabemast Netze BW)

· Mast 014 bis 1032 Rückbau (Netze BW)

· Mast 5828 bis 11208 Rückbau (DB Energie)

Schutzstreifen /
Leitungsachse

· Schutzstreifen von Mast Nr. 001A bis 009: geringfügige
Änderung

· neuer zu sichernder Schutzstreifen von durchschnittlich
ca. 25 m links und rechts der Trassenachse von Mast 10
bis 115A (380-kV), ausgenommen der Überspannung
Schlupfgraben Mast 38 bis 40. Hier beträgt der
Schutzstreifen ca. 42,5 m links und rechts der
Trassenachse

· neuer zu sichernder Schutzstreifen von ca. 14 m links
und rechts der Trassenachse der 110-kV- Zuleitung der
DB Energie Mast 5829N bis 29

Die Änderungen gegenüber der ersten Auslegung sind in folgender Aufzählung kurz zusammengefasst:

· Anpassung Flächeninanspruchnahmen zur B463
· Verschiebung Maste 003A, 14, 29, 30, 31, 5826N, 5828N
· Erhöhung Maste 003A,14, 30, 5827N, 5828N
· Anpassung Austrittsmaß Mast 5828N
· Anpassung Arbeitsflächen Maste 10, 14, 22, 29, 30, 31, 5826N, 5828N
· Anpassung Zuwegungen Maste 14, 25, 26, 29, 30, 31, 5826N, 5828N
· Anpassung Seilzugflächen Maste 009, 10, 15, 21, 29, 30, 31, 41, 5826N, 11202, 11206, 11208
· Anpassung Schutzgerüste Maste 29, 30, 31, 5826N
· Ergänzung Schutzgerüste B294; Schutzgerüst BL573, Feld 11208-11209
· Ergänzung Schutzgerüste B294 im Spannfeld Mast 1032-1033
· Anpassung Provisorienfläche Mast 1032/1050 - Mast 034/1050
· Schutzstreifenanpassung Portal BIRKN-Mast 001, Mast 001-001A, Mast 13-15, Mast 28-33, Mast

31-5829N, Mast 5828N-5829N
Eine detaillierte Aufstellung ist der UVP Anlage 9.1 zu entnehmen.
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1.5 Beschreibung der Planung
Die genaue Lage der Masten mit bestehenden bzw. geplanten Mastnummern der Transnet BW sowie der
Netze BW bzw. der DB Energie sind den Konflikt- und Maßnahmenplänen (Plan 1-17) zu entnehmen.

Die geplante Leitungsanlage betrifft den Stadtkreis Pforzheim und den Enzkreis. Die geplante 380-kV-
Gemeinschaftsleitung liegt am Rande des Nordschwarzwaldes an der südlichen Grenze des Kraichgaus, in
der Großlandschaft Neckar- und Tauber-Gäuplatten. Der Kraichgau ist ein über weite Strecken mit Löss
bedecktes Hügelland. Im Bereich der Lößüberdeckungen herrschen ackerbaufähige und fruchtbare Böden
vor. Wald tritt natürlicherweise in Form von Eichen-Hainbuchenwäldern auf und ist hauptsächlich im
Bereich der Keuper- und Muschelkalk-hochflächen sowie an den Schichtstufen des Keupersandsteins zu
finden. Im Süden des Kraichgaus befindet sich das Pfinzhügelland, das das Pforzheimer Enztal
miteinschließt, welches sich wiederum von Birkenfeld bis Enzberg erstreckt. Der Planungsraum ist durch
sein stark bewegtes Relief geprägt. Außerhalb der Siedlungsbereiche findet sich eine hohe Strukturvielfalt
aus Grünland bzw. Streuobstwiesenflächen, forstlich und ackerbaulich genutzten Flächen.

1.6 Schutzgebiete und spezielles Artenschutzrecht
Der Neubau der 380-kV-Leitung Birkenfeld - Pkt. Ötisheim (Anlage 7620) umfasst den Umbau von zehn
Masten (Mast 001A bis 009 und 1033) sowie die Errichtung von 38 Neubaumasten (Mast 10 bis 41A sowie
115A und 115B). Vom Neubauvorhaben betroffen sind ein FFH-Gebiet, die geschützten Lebensraumtypen
(LRT) 6510 (Magere Flachland-Mähwiese) und 9130 (Waldmeister-Buchenwälder), ein Naturpark, zwei
Landschaftsschutzgebiete, zwei ausgewiesene sowie ein nicht festgesetztes Wasserschutzgebiet und
mehrere nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG sowie § 30a LWaldG geschützte Biotope.

Zusätzlich umfasst das Vorhaben den Rückbau von 17 Masten der Bl 0433 (Mast 5812 bis 5828), den
Rückbau von 19 Masten der Anlage 1050 (Mast 014 bis 1032) sowie den Rückbau von Mast 116 der Anlage
0337. Der Rückbau im Bereich der genannten Anlagen tangiert mit Ausnahme des Naturparks dieselben,
im Rahmen des Neubaus betroffenen Schutzgebietskulissen (ein FFH-Gebiet, zwei
Landschaftsschutzgebiete, die genannten Wasserschutzgebiete) sowie mehrere gesetzlich geschützte
Biotope und die Flächen des LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiese). Im Rahmen des Rückbaus werden
nach der bauzeitlichen Inanspruchnahme die aufgegebenen Maststandorte der umliegenden Struktur
angepasst, Flächen von Überspannung frei und die Aufwuchsbeschränkungen vollständig aufgehoben.

Vom Vorhaben nicht betroffen sind Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und
Überschwemmungsgebiete (HQ100-Gebiete). Des Weiteren sind keine Schutzwälder mit förmlich
festgesetzter Zweckbindung (z. B. Bodenschutzwald) betroffen.

Die von den Bautätigkeiten betroffenen Schutzgebiete sind nachfolgend aufgeführt. Das spezielle
Artenschutzrecht wird in Kap. 1.5.9 behandelt. Sämtliche naturschutzrechtlichen Tatbestände werden im
Rahmen des Verfahrens zur Planfeststellung abgearbeitet. Die Konzentrationswirkung des
Planfeststellungsbeschlusses erfasst naturschutzrechtlich erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen bzw.
Befreiungen.

Eine Übersicht über die betroffenen Schutzgebiete an den einzelnen Maststandorten und im Bereich der
Spannfelder ist dem Anhang 1 (Übersicht über die Maststandorte) zu entnehmen sowie im Übersichtsplan
Schutzgebiete Karte 1 der UVS dargestellt.
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1.6.1 FFH- Gebiet (Flora Fauna Habitat)

FFH-Gebiete sind Teil des EU-weiten Natura 2000-Netzes von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter
oder typischer Lebensräume und seltener Arten. Schutzzweck (Erhaltungsziel) ist die Erhaltung der für das
jeweilige Gebiet gemeldeten Lebensräume und Arten der FFH-Richtlinie. Nach § 33 BNatSchG sind alle
Handlungen unzulässig, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes führen
können (Verschlechterungsverbot).

Vom Vorhaben betroffen ist eine innerhalb des Enzkreises und Stadtkreis Pforzheim gelegene Teilfläche
des FFH-Gebiets Nr. 7018-342 „Enztal bei Mühlacker“. Das FFH-Gebiet besteht aus 24 Teilflächen und
umfasst insgesamt ca. 3.064 Hektar. Mehr als die Hälfte der Fläche ist als Naturschutzgebiet,
Landschaftsschutzgebiet oder als Teil des Naturparks „Stromberg-Heuchelberg“ geschützt. Das FFH-Gebiet
ist den Naturräumen „Neckarbecken“, „Strom- und Heuchelberg“, „Kraichgau“ und den „Schwarzwald-
Randplatten“ zuzuordnen. Die naturräumlichen Haupteinheiten sind die „Gäuplatten“ und das „Neckar-
und Tauberland“.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau
Im Bereich der Anlage 7620 befinden sich die Masten 30, 32, 34, 37 bis 39 sowie 5826N bis 5828N (9
Masten) innerhalb des FFH-Gebiets. Zudem liegen Eingriffsflächen (Ankerplätze, Arbeitsflächen am Mast,
Seilzugplätze) der angrenzend an das FFH-Gebiet gelegenen Masten 31, 33 und 40 (3 2 Masten) in der
Schutzgebietskulisse. Insgesamt befinden sich 12 Masten der Anlage 7620 im bzw. direkt angrenzend zum
FFH-Gebiet.

Rückbau
Im Bereich der Bl 0433 befinden sich die Masten 5817 bis 5823 (7 Masten) innerhalb des FFH-Gebiets. Die
Masten 5816 und 5828 grenzen an das FFH-Gebiet an. Hier ragen die Eingriffsflächen (Arbeitsfläche am
Mast, Zuwegung zum Mast) in die Schutzgebietskulisse. Insgesamt befinden sich neun Masten der Bl 0433
im bzw. direkt angrenzend zum FFH-Gebiet.

Die schutzwürdigen Arten und Biotope des FFH-Gebietes werden durch besondere Maßnahmen während
der Bauphase geschützt sowie durch Vermeidungsmaßnahmen die Eingriffe in die Natur minimiert.

1.6.2 Ergebnisse der FFH- Verträglichkeitsprüfung

Durch das Bauvorhaben besteht Prüfpflicht in Hinblick auf die Verträglichkeit des Vorhabens mit den
Erhaltungszielen des Schutzgebiets. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung zur Untersuchung möglicher
Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets durch das Vorhaben wurde durchgeführt (GLU 2018, s. Anlage 9.4).
Diese wurde hinsichtlich des Planänderungsverfahren durch die Firma Fichtner GmbH & Co. KG 2020
ergänzt (s. Anlage 9.4). Der Artenschutz wurde durch Gruppe für ökologische Gutachten GÖG (2018,
ergänzt 2020) bearbeitet zur Untersuchung möglicher Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets durch das
Vorhaben wurde erstellt. Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis:

ð “Nach gutachterlicher Einschätzung ist die Verträglichkeit des Vorhabens mit den
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Enztal bei Mühlacker“ unter Berücksichtigung der
vorhabensbezogenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung gegeben“.
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Als deren Ergebnis ergeben sich anlagenbedingt geringe und damit unerhebliche Beeinträchtigungen für
den Lebensraumtyp [6510] Magere Flachland-Mähwiese und den Lebensraumtyp [9310] Waldmeister-
Buchenwald. Baubedingt ergeben sich hohe Beeinträchtigungen, die folgende Maßnahmen zur
Schadensminimierung erfordern:

Neubau
LRT 6510: Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flächen des Lebensraumtyps
6510 Magere Flachland-Mähwiese beträgt nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung ca. 8.550 m² 8.900 m².

Die Einrichtung der Arbeitsflächen und die Baumaßnahmen werden außerhalb der Hauptwuchszeit der
Mageren Flachland-Mähwiese durchgeführt. An diesen Maststandorten sind somit Baumaßnahmen nur im
Zeitraum Juli bis Mitte April möglich. Vor Baubeginn ist zusätzlich durch eine ökologische/bodenkundliche
Baubegleitung die Bodenfeuchte gemäß DIN 19682-5 „Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen -
Bestimmung des Feuchtezustands des Bodens (November 2007)“ zu prüfen. Dafür werden horizontweise
Bodenproben entnommen und der Zustand einer Bodenprobe bei einem bestimmten Wassergehalt
anhand definierter Bodenmerkmale in Abhängigkeit des Tongehalts (Konsistenz, Formbarkeit und
Farbveränderung beim Befeuchten - siehe Tabelle 1 DIN 19682-5) bestimmt. Bauarbeiten dürfen nur bei
geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhältnissen in Abstimmung mit der ökologischen/bodenkundlichen
Baubegleitung erfolgen. In den gesamten Arbeitsflächen und Zufahrten sind flächig
Baggermatratzen/Alumatten auszulegen, welche kontinuierlich miteinander verbunden sein müssen. Das
Ausbringen der Baggermatratzen muss in Abstimmung mit der ökologischen/bodenkundlichen
Baubegleitung geschehen, um eine sachgemäße, kontinuierliche Funktion der druckentlastenden
Baggermatratzen zu gewährleisten. Um die umliegende LRT-Fläche vor Befahren zu schützen, ist die
Arbeitsfläche vor Beginn der Tätigkeit mit einem Bauzaun oder Flatterband in Absprache mit der
ökologischen Baubegleitung abzugrenzen.

Mit der Beschränkung der Bauzeiten und der Stellung eines Bauzauns um die Arbeitsflächen werden
Eingriffe während der Hauptwuchsphase des Lebensraumtyps und in die umliegenden LRT-Flächen
verhindert. Bei Eingriffen außerhalb der Hauptwuchsphase wird das Entstehen einer Mulchschicht (aus
geschädigten Pflanzenteilen), die zur Verfilzung der Vegetation führen würde, ausgeschlossen. Weiterhin
wird die Schädigung und Schwächung der Pflanzen in der Austriebs-, Aufwuchs- und Bestandsphase
vermieden. Zudem wird durch die Bodenschutz-Maßnahmen eine irreversible Bodenverdichtung durch
Zerstörung des Bodengefüges vermieden. Durch die Umsetzung der Maßnahmen ist davon auszugehen,
dass sich der Lebensraumtyp nach dem Ende der Baumaßnahmen selbstständig in relativ kurzer Zeit
regeneriert.

Die Schutzgerüstflächen nehmen eine Fläche von 430 m² ein. Durch die Verwendung von Holzgerüsten ist
kein Eingriff zu erwarten. Die geplanten Schutzgerüste an Feldwegen (Holzpfähle s. Abb. 5 Abbildung 5),
die Flächen mit dem Lebensraumtyp der Mageren Flachland-Mähwiesen betreffen, stellen keine
Beeinträchtigung des Lebensraumtyps dar. Es handelt sich um einen punktuellen, sehr kleinflächigen sowie
kurzzeitigen Eingriff in die oberste Bodenschicht. Die Flächen können sich in kurzer Zeit wieder
regenerieren.

Zur Fundamenterstellung wird der der Ober- und Unterboden getrennt gelagert und fachgerecht wieder
eingebaut. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt im Bereich der Grabeflächen die Wiederherstellung
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einer artenreichen Wiese durch Mähgut- oder Druschgut-Übertragung und die Sicherung der Folgepflege
durch zweimalige Mahd im Jahr. Dadurch kann sich wieder eine Wiese entwickeln, die dem Lebensraumtyp
Flachland-Mähwiese entspricht.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme durch Versiegelung an den Mastfüßen von Flächen des
Lebensraumtyps Magere Flachland-Mähwiese beträgt nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung ca. 26 m² 5 m2. Entsiegelt werden 2 m² (s. Rückbau). Diese äußerst geringfügige
Flächeninanspruchnahme stellt eine als unerheblich zu bewertende Beeinträchtigung dar. Der
Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“ der Stufe III von 1.000 m² für den Lebensraumtyp
Magere Flachland-Mähwiese der Fachkonventionsvorschläge zur Bewertung der Erheblichkeit von
Beeinträchtigungen bei direktem Flächenentzug (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) wird weit unterschritten.

LRT 9310: Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flächen des Lebensraumtyps
Waldmeister-Buchenwald beträgt nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ca.
2.125 m2. Die beanspruchten Flächen liegen im Bereich von Windbruchflächen, die ein
Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwald besitzen, aber keine
lebensraumtypische Vegetation bzw. Baumartenzusammensetzung aufweisen. Als Zuwegungen werden
vorhandene Forstwege oder Rückegassen genutzt. Eine erhebliche bauzeitliche Beeinträchtigung des
Lebensraumtyps bzw. des Entwicklungspotenzials zum Waldmeister-Buchenwald ist nicht gegeben.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen des Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwald
beträgt nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ca. 210 m2. Die Versiegelung
beträgt 7 m². Auf diesen Flächen wird dauerhaft das Entwicklungspotenzial zum Lebensraumtyp
Waldmeister-Buchenwald unterbunden. Es können sich hier keine Waldbäume entwickeln. Der
Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“ der Stufe III von 2.500 m² für den Lebensraumtyp
Waldmeister-Buchenwald der Fachkonventionsvorschläge zur Bewertung der Erheblichkeit von
Beeinträchtigungen bei direktem Flächenentzug (Lambrecht & Trautner 2007) wird unterschritten.

Rückbau

Die gesamte unvermeidbare bauzeitliche Inanspruchnahme von Flächen des Lebensraumtyps 6510 Magere
Flachland-Mähwiese beträgt nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ca. 2.660
m2. Entsiegelt werden ca. 2 m².

Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie

Neubau
Im Igelsbachtal befindet sich im Umfeld von Mast 5826N eine Grünlandfläche mit Beständen des Großen
Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis), auf der eine ausdauernde Population des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings vorkommt. Eine unbeabsichtigte, Beeinträchtigung von Teilen der Lebensstätte wird
durch Bauzäune und eine ökologische Baubegleitung wirksam vermieden werden.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstätten des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings an
einem Maststandort beträgt 630 m² und übersteigt den artspezifischen Orientierungswert „quantitativ-
absoluter Flächenverlust“, der von Lambrecht & Trautner (2007) mit 160 m² angegeben wird. Mittels der
zeitlichen Beschränkung für die Seilzugarbeiten und der Verwendung von Baggermatten werden
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nachhaltige Beschädigungen der Lebensstätte und somit erhebliche Beeinträchtigungen vermieden.
Weitere Beeinträchtigungen ergeben sich nicht.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstätten der Spanischen Flagge an einem Maststandort
übersteigt den artspezifischen Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“ von LAMBRECHT &
TRAUTNER (2007). Für die an räumlich und zeitlich dynamische Habitate angepasste Spanische Flagge
verbinden sich damit keine erheblichen Beeinträchtigungen, da die Flächeninanspruchnahme temporär ist
und mit einem raschen Wiederaufwuchs von Raupennahrungspflanzen zu rechnen ist.

Bei der dauerhaften Versiegelung von Lebensstätten der Spanischen Flagge an einem Maststandort durch
die Mastfüße (7 m²) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten. Die übrigen
Bereiche der Maststellflächen als auch die Zuwegungen können von Kräutern und Hochstauden
wiederbesiedelt werden und stehen somit nach Ende der Bauarbeiten der Spanischen Flagge als Habitat
prinzipiell wieder zur Verfügung. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.

Im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen für die dauerhaft verbleibenden Zuwegungen ergeben sich
betriebsbedingte Eingriffe in Lebensstätten der Spanischen Flagge, die sich jedoch regelmäßig
regenerieren können und keine erheblichen Beeinträchtigungen darstellen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstätten des Hirschkäfers beträgt 3.730 m² und übersteigt
den artspezifischen Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“, der von LAMBRECHT &
TRAUTNER (2007) mit 3.200 m² angegeben wird. Zur Schonung obligater Habitatbestandteile sind
Schadensbegrenzungsmaßnahmen in Form von Eingriffsminimierung, einer ökologischen Baubegleitung
und ggf. ein Versetzen von Altbaumstubben erforderlich. Die übrigen fakultativen Habitatrequisiten
können sich nach Beendigung der Baumaßnahmen in kurzer Zeit regenerieren, sodass für den Hirschkäfer
keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstätten des Hirschkäfers durch die Maststellflächen (90
m²) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten. Erhebliche
Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.

Bei der betriebsbedingten Einschränkung des Entwicklungspotenzials von Habitatrequisiten des
Hirschkäfers und Zuwegungen wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten.
Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstätten der Bechsteinfledermaus beträgt 8.300 m² und
übersteigt den artspezifischen Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“, der von LAMBRECHT

& TRAUTNER (2007) mit 1.600 m² angegeben wird. Zur Schonung obligater Habitatbestandteile sind
Schadensbegrenzungsmaßnahmen in Form von Eingriffsminimierung und einer ökologischen
Baubegleitung erforderlich. Für die übrigen fakultativen Habitatrequisiten bleibt die Funktion als
potenzielle Lebensstätten erfüllt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstätten der Bechsteinfledermaus durch die
Maststellflächen (185 m²182 m²) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten.
Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.
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Bei der betriebsbedingten Einschränkung des Entwicklungspotenzials von Habitatrequisiten der
Bechsteinfledermaus (472 m² 452 m²) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007)
eingehalten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.

Die bauzeitliche Inanspruchnahme von Lebensstätten des Großen Mausohrs beträgt ca. 3 ha und
übersteigt den artspezifischen Orientierungswert „quantitativ-absoluter Flächenverlust“, der von LAMBRECHT

& TRAUTNER (2007) mit 1.600 m² angegeben wird. Diese fakultativen Habitatrequisiten werden baubedingt
nur kurzzeitig in Anspruch genommen und erhalten ihre Lebensstättenfunktion nach Beendigung der
Baumaßnahmen weitgehend wieder zurück. Zusätzlich sind Schadensbegrenzungsmaßnahmen in Form
von Eingriffsminimierung und einer ökologischen Baubegleitung vorgesehen. Erhebliche
Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Lebensstätten des Großen Mausohrs durch die Maststellflächen
(259 m²) wird der Orientierungswert von LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) eingehalten. Erhebliche
Beeinträchtigungen sind daher auszuschließen.

Betriebsbedingt ergeben sich keine Auswirkungen auf das Erhaltungsziel.

Rückbau
Durch den Rückbau der BL 0433 kommt es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenbläulings, der Spanischen Fahne und des Hirschkäfers. Unter Berücksichtigung der
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung kommt es für die Bechsteinfledermaus und dem Großen Mausohr
zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.

Insgesamt ist nach gutachterlicher Einschätzung die Verträglichkeit des Vorhabens mit den
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Enztal bei Mühlacker“ unter Berücksichtigung der vorhabenbezogenen
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung gegeben.

1.6.3 FFH- Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese (LRT 6510) außerhalb von FFH-
Gebieten

FFH-Lebensraumtypen sind sowohl innerhalb wie außerhalb von Natura 2000-Gebieten durch die FFH-
Richtlinie (EU-Richtlinie 92/43/EWG) und nationale Rechtsvorschriften geschützt. Nach dem
Umweltschadensgesetz (USchadG) in Verbindung mit § 19 Bundesnaturschutz-gesetz (BNatSchG) sind
Tätigkeiten verboten, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des
günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensraumtypen haben.

Für den Stadtkreis Pforzheim und den Enzkreis liegt eine Kartierung des FFH-Lebensraumtyps Magere
Flachland-Mähwiese außerhalb von FFH-Gebieten vor (Daten aus der Grünlandkartierung im
Regierungsbezirk Karlsruhe, Erhebung 2003-2005). Ergänzende Erhebungen des Lebensraumtyps Magere
Flachland-Mähwiese erfolgten 2014 bzw. im Frühjahr 2015/Sommer 2016 im Bereich der Maststandorte
(inkl. der bauzeitlich beanspruchten Flächen).

Im Zuge des Vorhabens kommt es zu einer Betroffenheit von mehreren Mageren Flachland-Mähwiesen
innerhalb des Stadtkreises Pforzheim und des Enzkreises. Weitere außerhalb von FFH-Gebieten gelegene
LRT nach Anhang I der FFH-Richtlinie konnten im Bereich des Vorhabens nicht ermittelt werden.
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Unter Voraussetzung der Beachtung der in Kapitel 3 im LBP festgelegten Minimierungs- und
Ausgleichsmaßnahmen wird der günstige Erhaltungszustand nicht gefährdet und es kann eine
naturschutzrechtliche Genehmigung für die Eingriffe erteilt werden.

Nachfolgend sind die bau- und anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen durch das Vorhaben
aufgeführt. Flächen, die nur überspannt werden, sind nicht beeinträchtigt und werden daher nicht weiter
betrachtet.

Umbau
Bauzeitlich werden durch den Umbau im Bereich von einem Maststandorten Magere Flachland-Mähwiesen
durch Schutzgerüste auf einer Fläche von ca. 96 m² in Anspruch genommen. Anlagebedingt erfolgt keine
Beanspruchung des LRT.Bauzeitliche Beanspruchung an einem Maststandort (Mast 002A) auf ca. 96 m²
durch Schutzgerüste. Im Bereich eines Provisoriums zwischen Mast 002 und 003 werden ca. 285 m²
temporär beansprucht. Insgesamt werden im Umbaubereich ca. 380 m² temporär beansprucht.

Neubau
Bauzeitlich werden Im Rahmen des Neubaus kommt es im Bereich an insgesamt zwei Maststandorten zur
Beanspruchung des LRT für Magere Flachlandmähwiesen als Arbeitsflächen von auf insgesamt ca. 1.905
m² 1.680 m². beansprucht

Schutzgerüste werden auf 5.970 m² 4.815 m². im LRT beansprucht. Die Bauzeitenkabelfläche innerhalb des
LRTs 6510 beträgt 388 m². Die Schutzgerüst- und Bauzeitenkabelflächen werden für zwei Wochen
beansprucht.

Rückbau
Bauzeitlich werden im Rahmen des Rückbaus der beiden 110-kV-Anlagen an insgesamt neun
Maststandorten sowie in einem Spannfeld Magere Flachland-Mähwiesen für Arbeitsflächen, Seilzugflächen,
Zuwegung) auf insgesamt ca. 4.745 m² 4.940 m² beansprucht. Die Schutzgerüstflächen betragen 1.610 m².
Im Bereich des Rückbaus zwischen den Masten 11208 bis 5829 der Bl 0433 befinden sich ein Bestandsmast
zur Hälfte und drei Bestandsmasten innerhalb des LRT 6510, so dass in der Planung keine Masten mehr in
den betroffenen Mageren Flachland-Mähwiesen stehen. Durch den Rückbau werden, verteilt auf die
genannten Maststandorte, insgesamt ca. 7 m² aufgrund des Wegfalls der Mastfußköpfe entsiegelt.
Zukünftig ist hier eine ungestörte Entwicklung des Lebensraumtyps wieder möglich.

Durch die Verwendung von Holzgerüsten (s. Abb. Abbildung 5) ist kein Eingriff in den Lebensraumtyp zu
erwarten, da sie keine Beeinträchtigung für den Lebensraumtyp darstellen. Es handelt sich um einen
punktuellen, sehr kleinflächigen sowie kurzzeitigen Eingriff in die oberste Bodenschicht. Die Flächen
können sich in kurzer Zeit wieder regenerieren.

Entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung werden getroffen. (siehe Kapitel 1.5.6.2)

Außerhalb der FFH-Gebietsgrenzen besteht Eignung für den Hirschkäfer an den geplanten Maststandorten
10 und 16 in Form anbrüchiger Obstbäume und Obstbaumstubben als Entwicklungssubstrate der Larven.
Die Suche nach dem grünen Besenmoos und der Spanische Fahne ergab keine weiteren Nachweise. Für
den Hirschkäfer werden an den genannten Standorten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen.
Eine erhebliche Schädigung dieser Art kann ausgeschlossen werden.
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Durch den Neubau kommt es zu keiner weiteren Belastung. Im Rahmen des Rückbaus kommt es zu einer
Entlastung von insgesamt vier 110-kV Gittermasten und dem Wegfall der Versiegelung durch die
Mastfußköpfe von ca. 7 m², verteilt auf die einzelnen Maststandorte, entgegen (s. Tabelle 13). (Tabelle 6).

Tabelle 6 Gegenüberstellung von Neubau und Rückbau innerhalb der LRT 6510.

Schutzgebiet Neubau Rückbau
Verbleibende,

zusätzliche
Inanspruchnahme

LRT 6510 außerhalb von FFH-Gebieten (Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim)
Anzahl Masten 0 4* Entlastung (- 3 Masten)
Versiegelung/Entsiegelung 0 m² 7 m² 7 m²
*Drei Masten befinden sich vollständig, ein Mast zur Hälfte im LRT.
  Pro Rückbaumast werden 2 m² entsiegelt.

1.6.4 Naturpark

Naturparke sind gemäß § 27 BNatSchG einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende großräumige Gebiete,
die sich u. a. wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und die der
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und
ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen. Vom geplanten Vorhaben betroffen ist der nördliche Bereich des
Naturpark Nr. 7 „Schwarzwald Mitte/Nord“ an einem Maststandort. Die betroffene Fläche des Naturparks
befindet sich innerhalb des Enzkreises. Insgesamt erstreckt sich der Naturpark über die Landkreise Calw,
Enzkreis, Freudenstadt, Karlsruhe, Ortenaukreis, Rastatt und Rottweil sowie die Stadtkreise Baden-Baden
und Pforzheim.

Der Schutzzweck des Naturparks „Schwarzwald Mitte/Nord“ ist unter anderem die Erhaltung und
Entwicklung des Gebiets als vorbildliche Erholungslandschaft. Geschützt sind insbesondere die
charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich deren Offenhaltung im
Naturparkgebiet sowie die vielfältigen Lebensräume mit ihrer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt.

Grundsätzlich gilt nach der Verordnung ein Erlaubnisvorbehalt für die Errichtung von Anlagen und
Maßnahmen, die baulichen Anlagen gleichgestellt sind, sowie von Leitungen aller Art (§ 4 Abs. 1, Abs. 2
Nr. 1 und 3 der Verordnung).

Soweit der Erlaubnisvorbehalt eingreift, bedarf die Errichtung der Masten ebenso wie die Errichtung des
Spannfeldes einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 der Verordnung. Die Errichtung von Leitungen und
Masten ist auch keine nach § 5 der Verordnung erlaubnisfreie Handlung.

Die Erlaubnis ist nach § 4 Abs. 3 der Verordnung zu erteilen, wenn die Handlungen weder den
naturschutzrechtlichen Vorschriften noch dem Zweck des Naturparks oder den Feststellungen des
Naturparkplans zuwider läuft oder wenn nachteilige Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen
abgewendet werden können.

Für die Errichtung von Hochspannungsleitungen kann nach diesen Vorgaben eine Erlaubnis grundsätzlich
nicht erteilt werden, weil diese Anlagen dem Zweck des Naturparks zuwider laufen und ihre nachteiligen
Wirkungen nicht durch Bedingungen oder Auflagen abgewendet werden können.
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Erforderlich ist danach eine Befreiung von den Vorschriften der Verordnung. Nach § 6 der Verordnung wird
diese grundsätzlich von den unteren Naturschutzbehörden erteilt. Wegen der Konzentrationswirkung der
Planfeststellung (§ 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG) wird die Erlaubnis von der Planfeststellungsbehörde mit erteilt.
Dabei ist sie allerdings an die Regelungen des § 67 BNatSchG über die Erteilung von Befreiungen
gebunden.

Umbau
Das Spannfeld zwischen dem Umspannwerk Birkenfeld und Mast 001A liegt auf einer Länge von ca. 250
m innerhalb des Naturparks. Mast 001A befindet sich außerhalb des Naturparks, ein Teil der Arbeitsfläche
am Mast sowie die Seilzugfläche befinden sich innerhalb der Schutzgebietskulisse. Baubedingt werden ca.
2.350 m² innerhalb des Schutzgebiets beansprucht. Durch den standortgleichen Ersatzneubau kommt es
anlagebedingt zu keiner neuen Betroffenheit. Da es zu keiner Änderung gegenüber der Bestandsituation
kommt, kann eine entsprechende Befreiung durch die untere Naturschutzbehörde erteilt werden, die im
Zuge des Planfeststellungverfahrens erteilt wird.

Neubau und Rückbau

Keine Betroffenheit.

1.6.5 Landschaftsschutzgebiete (LSG)

Landschaftsschutzgebiete werden zur Erhaltung oder Entwicklung der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts, sowie wegen ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder ihrer Bedeutung für die Erholung
ausgewiesen. Gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG sind in einem Landschaftsschutzgebiet alle Handlungen
verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Das
Verlegen oder Ändern von oberirdischen Leitungen aller Art bedarf in den betroffenen
Landschaftsschutzgebieten der schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde.

Vom Vorhaben betroffen sind ein Landschaftsschutzgebiet im Stadtkreis Pforzheim sowie ein LSG innerhalb
des Enzkreises. Insgesamt liegen 28 Neubaumasten und ca. 9.000 m Neubauleitung sowie 13 Abbaumasten
auf einer Länge von ca. 2.800 m den nachfolgend genannten Landschaftsschutzgebieten.

Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.31.001 „Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim“ hat
eine Größe von ca. 6.000 ha und ist im Wesentlichen geprägt durch typische Wälder des
Nordschwarzwaldes, einzelne Erhebungen wie dem Wallberg und Wartberg sowie den Flussauen von Enz,
Nagold und Würm.

Schutzzweck für den vom Vorhaben betroffenen Bereich beiderseits der Autobahn ist die Erhaltung des
Landschaftsraums in seiner Eigenart und Schönheit und in seiner Gesamtheit als typisches Beispiel für die
naturräumliche Haupteinheit des wärmebegünstigten Kraichgaus und die Bewahrung der Vielfalt und
Eigenart der die Landschaft prägenden, durch die geologischen Verhältnisse vorgegebenen,
kulturhistorisch gewachsenen Gestaltelemente (...). Des Weiteren ist der Landschaftscharakter des Gebietes
so zu erhalten,

§ dass die durch eine harmonische Vielfalt bedingte Erholungseignung und das Landschaftsbild nicht
wesentlich beeinträchtigt werden,

§ die Erlebbarkeit der Katharinentaler Senke als eine der größten abflusslosen Verkarstungsgebiete
Deutschlands nicht beeinträchtigt wird,
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§ die Lebensstätten und Lebensgemeinschaften der heimischen Tier- und Pflanzenwelt nicht wesentlich
beeinträchtigt werden,

§ die Leistungsfähigkeit eines ausgewogenen Naturhaushaltes hinsichtlich des Wasser-, Immissions-
und Bodenschutzes nachhaltig gesichert werden kann.

Umbau
Im Spannfeld 003A bis 004 liegt das Vorhaben für ca. 50 m im Bereich des Leitungsschutzstreifens innerhalb
des LSG. Es ergeben sich keine neuen Betroffenheiten.

Neubau
Die Masten 13 bis 22 (10 Masten) sowie zwischen den Masten 25 bis 30 31 (6 7 Masten) liegen auf einer
Länge von ca. 5690 m 5.720 m im Landschaftsschutzgebiet. Zudem überspannt der Abschnitt zum
Anschluss der Bl 0433 der DB Energie (Mast 5829 bis Mast 31) das LSG auf einer Länge von ca. 800 m (3
Masten). Die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme beläuft sich für den Neubau auf ca. 16,5 ha.
Anlagebedingt werden ca. 296 m² beansprucht.

Rückbau
Die innerhalb des Landschaftsschutzgebiets gelegenen Masten 017 und 025 bis 031 (8 Masten), der Anlage
1050 der Netze BW, werden auf einer Länge von ca. 1.600 m rückgebaut. Somit entfällt der
Leitungsschutzstreifen und die damit verbundene Wuchsbeschränkung auf einer Fläche von ca. 4,2 ha.
Zudem erfolgt ein Rückbau der außerhalb des LSG befindlichen Masten 5828 und 5829 der Bl 0433. Die
bauzeitliche Flächeninanspruchnahme beläuft sich für den Rückbau auf ca. 2,6 ha. Durch den Rückbau
werden ca. 48 m² entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit 19 20 Neubaumasten (neun zehn 380-kV Vollwand- und sieben
380-kV Gittermasten sowie drei 110-kV Vollwandasten) und einer Leitungslänge von ca. 6.490 m 6.520 m
steht die Entlastung durch den Rückbau von insgesamt acht 110-kV Gittermasten und dem Wegfall einer
Leitungslänge von insgesamt ca. 1.600 m innerhalb des LSGs entgegen. Anlagebedingt erfolgt insgesamt
eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme von ca. 224 m² 248 m².

Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 2.36.050 „Kieselbronner Streuobst- und Dolinengebiet“ innerhalb des
Enzkreises gelegen, hat eine Größe von ca. 517 ha und ist durch großflächige und reichstrukturierte
Streuobstwiesen und den im Wald befindlichen Dolinen geprägt.

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets ist die Leistungsfähigkeit des ausgewogenen Naturhaushalts
zu gewährleisten, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter zu erhalten oder zu verbessern sowie die Vielfalt,
Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft zu erhalten. Darüber hinaus ist der Schutzzweck in dem
vom Vorhaben betroffenen Gewann „Im Reible“, das südlich von Kieselbronn liegt, der Schutz und Erhalt
der kleinflächig ausgeprägten trocken-warmen Standorte in allen Wuchsstadien (im Wesentlichen handelt
es sich um Magerrasen, Gebüsche und Trockenmauern).

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau
Die Masten 31 32 bis 38 und 5829N (8 9 Masten) befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes,
wodurch eine Überspannung des LSG für ca. 2.490 m erfolgt. Insgesamt wird durch den neu
auszuweisenden Leitungsschutzstreifen eine Fläche von ca. 14,2 ha belegt. Die bauzeitliche
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Flächeninanspruchnahme beläuft sich für den Neubau auf ca. 5,6 ha. Anlagebedingt werden maximal 155
179 m² beansprucht.

Rückbau
Innerhalb des LSG werden die Masten 5820 bis 5824 und 5829 (6 Masten) der Bl 0433 der DB Energie auf
einer Länge von ca. 1.200 m rückgebaut. Somit entfällt der Leitungsschutzstreifen und die damit
verbundene Aufwuchsbeschränkung auf einer Fläche von ca. 5,4 ha. Die bauzeitliche Flächen-
inanspruchnahme beläuft sich für den Rückbau auf ca. 2 ha. Durch den Rückbau werden ca. 12 m²
entsiegelt.

Der Belastung durch die Neubauleitung mit neun acht Neubaumasten (sieben sechs 380-kV Vollwand- und
ein 380-kV Gittermast sowie ein 110-kV Gittermast) und einer Leitungslänge von ca. 2.490 m steht die
Entlastung durch den Rückbau von insgesamt sechs 110-kV Masten und dem Wegfall einer Leitungslänge
von insgesamt ca. 1.200 m innerhalb des LSG entgegen. Insgesamt verbleibt eine zusätzliche
Überspannung des Landschaftsschutzgebiets auf einer Länge von ca. 1.290 m. Die Fläche des
Leitungsschutzstreifens vergrößert sich hierdurch um ca. 8,8 ha. Anlagebedingt erfolgt insgesamt eine
zusätzliche Flächeninanspruchnahme von ca. 162 138 m².

Mit Bauabschluss erfolgt im jeweiligen Landschaftsschutzgebiet in Abstimmung mit den Eigentümern eine
gleichwertige Wiederherstellung.

Auswirkungen des Planungsvorhabens auf den Schutzzweck der Landschaftsschutzgebiete wurde im
Kapitel Landschaft (UVP-Bericht) beschrieben. Die Kompensation von Beeinträchtigungen erfolgt durch
Ersatzzahlungen nach der Ausgleichsabgabenverordnung Baden-Württemberg (AAVO) sowie
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen/ Tiere. Eine Befreiung kann im
Rahmen des Planfeststellungsverfahren erfolgen.

1.6.6 Gesetzlich geschützte Biotope, Waldbiotope

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, werden nach
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. Biotopschutzwald (Waldbiotope) ist Wald, der dem Schutz und der
Erhaltung von seltenen Waldgesellschaften sowie von Lebensräumen seltener wild wachsender Pflanzen
und wild lebender Tiere dient.

Umbau:
Im Umbaubereich sind keine geschützten Biotope betroffen.

Neubau:
Im Planungsbereich liegen mehrere gesetzlich geschützte Biotope. Im unmittelbaren Bereich der
Maststandorte sowie Arbeitsflächen und Zuwegungen sowie Gerüststellflächen finden sich folgende nach
§ 30 BNatSchG geschützte Biotope sowie ein nach § 30a LWaldG geschütztes Biotop. Im Zuge der
ökologischen Baubegleitung wird ein möglichst schonender Eingriff in die betroffenen Biotope
abgestimmt, um Beeinträchtigungen zu minimieren.
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Tabelle 67: Im Bereich der Arbeitsflächen liegender Biotope

Anlage 7620
Biotop-Nr Bezeichnung Lage Maßnahme
170182310008 Feldgehölz und Feldhecke

'Brötzinger Krummenäcker'
M 12 (Seilzug, 10m²),
M 13 (BE-Fläche Mast, 170m²)

Schutzzaun

170182310010 Obst-Feldgehölz 'Trippelacker' M 15 (BE-Fläche 280m², Ankerplatz
985m²)

Schutzzaun
Baumschutz
Spinnanker

170182310011 Feldgehölz 'Am Waisenrain' M 15 (Ankerplatz, 1810 m²) Spinnanker
170182310013 Weißdorn-Feldhecke 'Links am

Sommerweg'
M 15 – M 16 (Zuwegung) Keine

270182315024
(Waldbiotop)

Waldrand O Ispringen M 19 (BE-Fläche Mast und Seilzug,
120m²

Schutzzaun
Wiederherstellung

170182310020 Feldhecke 'Links an der
Hängsteig'

M 21 (BE-Fläche Mast, 400m²) Schutzzaun
Wiederherstellung

170182310019 Feldgehölz 'Links an der
Hängsteig'

M 21 – 22 (Gerüst, 900m²) Holzgerüst

170182310037 Feldgehölz 'Eichenlaub' M 30 (Anker, 1480m²),
M 5827N (Seilzug, 380m²)

Spinnanker
Schutzzaun
Wiederherstellung

170182360025 Trockenhang I südlich Gewann
'Im Reible'

M 32 (Zuwegung) Keine

170182360621 Verlandungsbereich am Teich
westl. Enzberg

M 38 – M 39 angrenzend
Gerüststellfläche

Keine

170182360611 Hecken westlich Sengach Südöstl. von M
1115B (Gerüst,235m²)

Holzgerüst

In Tabelle 6 Tabelle 7 sind die betroffenen Biotope aufgeführt und mit den Konfliktflächen sowie
Schutzmaßnahmen ergänzt. Bereits im Vorfeld wurden die Biotope bei der Planung der Arbeitsflächen
soweit wie möglich ausgespart. Die an Arbeitsflächen angrenzenden Gehölzbiotope werden durch einen
ortsfesten Bauzaun geschützt.

In die im Bereich der Zuwegung gelegenen Biotope erfolgen keine Eingriffe. Bei Mast 12 und Mast 13
können Eingriffe in die Biotopflächen komplett, bei Mast 15 teilweise (im Bereich der Arbeitsfläche am
Mast) durch das Aufstellen von Schutzzäunen vermieden werden. Die Schutzgerüstfläche zwischen Mast
38 und 39 wurde außerhalb des Verlandungsbiotops gelegt.

Dennoch erfolgen bauzeitlich Eingriffe im Bereich der Arbeitsflächen am Mast sowie der Seilzugflächen in
gesetzlich geschützte Biotope an vier drei Neubaumasten (M 19, M 21 und M 5827N) durch Rückschnitt
und Rodungen von Gehölzen auf ca. 9700 m². Hier sind Wiederherstellungsmaßnahmen bzw. Sukzession
vorgesehen.

Im Bereich der Ankerplätze von Mast 15 (2.795 m2Biotopfläche)) und Mast 30 (1.480 m² Biotopfläche)
werden zwei drei Gehölzbiotope beansprucht. Die bauzeitlichen Beeinträchtigungen während des Seilzugs
können durch Minimierungs- bzw. Vermeidungsmaßnahmen deutlich reduziert werden. Zur statischen
Sicherung der Masten 15 und 31 werden wierden im Bereich der in den genannten Biotopen gelegenen
Ankerplätze sogenannte Spinnanker genutzt. Hierbei werden pro Spinnanker 6 bzw. 12 Stäbe, mit einer
Dicke von 15 mm in den Boden eingedreht. Innerhalb der Eingriffsflächen ist daher teilweise das punktuelle
auf den Stock setzen der Gehölze inkl. einer ca. 2 m breiten Zuwegung zur Setzung der Anker notwendig.
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Pro Mast werden vier4 Anker (je Anker ca. 1 m²) benötigt. Die Seilzugarbeiten sind innerhalb weniger Tage
abgeschlossen und die Flächen bleiben nach Beendigung des Seilzugs der Sukzession überlassen.

Gerüststellflächen finden sich im Spannfeld der Masten M 21 bis 22, M 38 bis M 39 und südöstlich von M
115B (insgesamt ca. 6.255m² 1.135 m²). Durch Minimierungsmaßnahmen können erhebliche bauzeitlichen
Eingriffe vermieden werden. So werden möglichst Schutzgerüste aus Holz verwendet (siehe Abb.
Abbildung 5) und die Schutzgerüste angrenzend an den genannten Gehölzbiotopen aufgebaut.
Gegebenenfalls kann der Rückschnitt einzelner Äste notwendig werden. Erhebliche Beeinträchtigungen
bzw. größere Rückschnitte sind nicht zu erwarten.

Durch den Neubau kommt es an Mast 19 zu baubedingter Flächeninanspruchnahmen von insgesamt ca.
120 m² innerhalb eines Waldbiotops, 30 m² werden dauerhaft beansprucht.

Im Zuge der ökologischen Baubegleitung wird ein möglichst schonender Eingriff in die betroffenen Biotope
abgestimmt, um Beeinträchtigungen zu minimieren.

Im Bereich des Leitungsschutzstreifens, außerhalb von Eingriffsflächen, befinden sich zusätzlich folgende
geschützte Biotope:

Tabelle 78: Biotope innerhalb des Leitungsschutzstreifens

Anlage 7620

Biotop-Nr. Bezeichnung Lage / Spannfeld

170182310018 Feldgehölz 'Geigersgrund am Krebspfad' M 19 – M 20

170182310017 Feldgehölz 'Buchbusch, 'Äußerer Bügel'' M 25 – M 26

170182360038 Feldhecke westlich Gewann 'Steinäcker' M 33 – M 34

170182360032
Steinriegel und Feldhecke im Gewann
'Fuchshälde'

M 36 – M 37

Die im Bereich der Überspannungen geltenden Höhenwuchsbeschränkungen (Leitungsschutzstreifen) sind
ohne Auswirkungen auf die genannten Biotope, da diese von den vorhandenen Laubbaumarten
gegenwärtig nicht erreicht werden. Zusätzliche Gehölzrückschnitte im Bereich des Leitungsschutzstreifens
sind nach Aussage der Technischen Planung nicht erforderlich, so dass eine Beeinträchtigung der im
Spannfeld der Leitung befindlichen Biotope nicht zu erwarten ist.

Betriebsbedingte Eingriffe in geschützte Biotope finden nicht statt.

Rückbau
Im Untersuchungsbereich liegen mehrere gesetzlich geschützte Biotope. Im unmittelbaren Bereich der
Maststandorte sowie Arbeitsflächen und Zufahrten finden sich folgende nach § 30 BNatSchG geschützten
Biotope sowie ein nach § 30a LWaldG geschütztes Biotop:
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Tabelle 89: Biotope im Bereich der Eingriffsfläche

Anlage 1050

Biotop-Nr. Bezeichnung Lage Maßnahme

170182310013 Weißdorn-Feldhecke 'Links am Sommerweg' M 020 – M 021
(Gerüst, 35m²)

Holzgerüst

170182310021 Hasel-Feldgehölz 'Krebspfad' M 027 – M 028
(Gerüst, 140m²)

Holzgerüst

170182310020 Feldhecke 'Links an der Hängsteig' M 029
(BE-Fläche Mast 75
m², Seilzug 135 m²,
Gerüst, 105m²)

Schutzzaun
Holzgerüst
Sukzession

170182310019 Feldgehölz 'Links an der Hängsteig' M 030 (BE-Fläche
Mast, 360m²)

Schutzzaun
Baumschutz
Wiederherstellung

Bl 0433

170182360612 Hecken westlich Vordere Stuben M 5816 (Zuwegung) Keine

170182360622 Hecke an der K 4526 westlich Enzberg M 5817 (BE-Fläche
Mast, 13 m²)

Schutzzaun
Wiederherstellung

270182363041

(Waldbiotop)

Tümpel W Enzberg M 5817 (Seilzug,
135m²)

Schutzzaun

170182360620 Hecke I am Schlupfgraben M 5818 – M 5819
(Gerüst, 250m²)

Holzgerüst

170182360030 Feldhecken II am Schneitweg M 5822 – M 5823
(Gerüst, 145m²)

Holzgerüst

170182360028 Hohlweg und Feldhecke am Schneitweg (kein
Eingriff)

M 5822 (Zuwegung) Keine

170182360029 Feldhecken I am Schneitweg (kein Eingriff) M 5822 (Zuwegung) Keine

170182360025 Trockenhang I südlich Gewann 'Im Reible'
(kein Eingriff)

M 5826 (Zuwegung) Keine

In Tabelle 8 In Tabelle 9 sind die betroffenen Biotope aufgeführt und mit den Konfliktflächen sowie
Schutzmaßnahmen ergänzt. Bereits im Vorfeld wurden die Biotope bei der Planung der Arbeitsflächen
soweit wie möglich ausgespart. Die an Arbeitsflächen angrenzenden Gehölzbiotope werden durch einen
ortsfesten Bauzaun geschützt. Im Bereich der Zuwegungen erfolgt kein Eingriff in die Biotope.

Dennoch erfolgen bauzeitlich Eingriffe im Bereich der Arbeitsflächen am Mast sowie der Seilzugflächen in
gesetzlich geschützte Biotope an zwei Rückbaumasten (Anlage 1050: M 029, M 030) durch Rückschnitt von
Gehölzen auf ca. 215 m² und ca. 85 m² Rodung. Durch Anpassungen der Seilzugfläche an Mast 5817 konnte
die Flächeninanspruchnahme innerhalb des Waldbiotops deutlich reduziert werden. Zudem wird für den
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Seilzug ein Schutzzaun zum Schutz des Waldbiotops aufgestellt. Im Bereich der betroffenen Biotope sind
Wiederherstellungsmaßnahmen bzw. Sukzession vorgesehen.

Gerüststellflächen finden sich im Spannfeld der Masten M 020 bis M 021, M 027 bis M 028, M 028 bis M
029 (Anlage 1050) sowie zwischen Mast M 5818 bis M 5819 und M 5822 bis M 5823 (Bl 0433) auf insgesamt
ca. 645 m². Durch Minimierungsmaßnahmen können die bauzeitlichen Eingriffe deutlich reduziert werden.
So werden möglichst Schutzgerüste aus Holz verwendet (s. Abb. Abbildung 5) und die Schutzgerüste
angrenzend an den genannten Gehölzbiotopen aufgebaut. Hierdurch kann der Rückschnitt einzelner Äste
notwendig werden. Erhebliche Beeinträchtigungen bzw. größere Rückschnitte sind nicht zu erwarten.

Durch den Rückbau der Masten 029 und 030 können insgesamt ca. 12 m² Biotopfläche entsiegelt werden.

Im Bereich des Leitungsschutzstreifens, außerhalb von Eingriffsflächen, befinden sich zusätzlich folgende
geschützte Biotope:

Tabelle 10: Biotope innerhalb des Leitungsschutzstreifens

Bl 0433

Biotop-Nr. Bezeichnung Lage

170182360616 Steinbruch westl. Vorderer Stubenrain M 5816 – M 5817

170182360621 Verlandungsbereich am Teich westl. Enzberg M 5817 – M 5818

170182360024 Feldgehölz im Gewann 'Im Reible' M 5827 – M 5828

Der Neuüberspannung von 16 Biotopen steht die Entlastung durch den Rückbau im Bereich von 15
Biotopen entgegen. Aufgrund des großen Abstandes der Leiterseile zum Boden ist jedoch kein Rückschnitt
innerhalb der überspannten Biotope zu erwarten, wodurch keine Flächen für die Neuüberspannung in den
Biotopen beansprucht werden. Insgesamt wird ein Neubaumast innerhalb eines Biotopes errichtet. Im Zuge
des Rückbaus werden zwei Masten innerhalb von geschützten Biotopen entfernt.

Maßnahmen zu Vermeidung und zum Ausgleich der bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen sind
dem Kapitel 3 zu entnehmen.

1.6.7 Wasserschutzgebiete

Um im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen
oder den Eintrag von Bodenbestandteilen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in Gewässer zu vermeiden,
kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung nach § 51 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Wasserschutzgebiete festsetzen. Wasserschutzgebiete gliedern sich in die Fassungsbereiche (Zone I), die
engere Schutzzone (Zone II) und die weitere Schutzzone (Zone III). In der Rechtsverordnung können
bestimmte Handlungen in den einzelnen Zonen der Wasserschutzgebiete (WSG) verboten oder für nur
eingeschränkt zulässig erklärt werden. Die zuständige Behörde kann von den Verboten und
Beschränkungen eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird.

Vom Vorhaben betroffen ist die Wasserschutzgebietszone IIIB der drei nachfolgend aufgeführten WSG.
Eine Betroffenheit der Zonen I und II ist nicht gegeben.
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WSG Nr. 236213 „Pfinztal“
Die betroffene Fläche des WSGs befindet sich innerhalb des Enzkreises. Schutzzweck des ca. 10.171 ha
großen Wasserschutzgebiets Nr. 236213 „Pfinztal“ (Verordnung des RP Karlsruhe vom 17.04.2001) ist der
Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen Tiefbrunnen 1 bis 4 des
Zweckverbands für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz, Flachbrunnen 1 u. 2
der Gemeinde Remchingen, Tiefbrunnen II Sperlingshof der EV.-Luth. Kinderfreundgesellschaft e.V.
Sperlingshof sowie Tiefbrunnen 1 u. 2 Ober Bruch des Zweckverbands Wasserversorgung Oberes Pfinztal.

Nach der Schutzgebietsverordnung des WSG sind in der Zone IIIB unter anderem Maßnahmen verboten,
die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren Dargebots zur Folge
haben. Des Weiteren sind Abgrabungen, Einschnitte und Erdaufschlüsse verboten, wenn dadurch das
Grundwasser angeschnitten wird oder keine ausreichende Grundwasserüberdeckung bestehen bleiben.

Umbau
Mast 001A befindet sich im Randbereich der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebietes. Ein Teil der
Arbeitsflächen liegt ebenfalls innerhalb des WSG. Anlagebedingt kommt es durch den geplanten
standortgleichen Ersatzneubau gegenüber dem Bestand zu keiner zusätzlichen oberirdischen
Versiegelung. Um eine Gefährdung des Grundwassers ausschließen zu können, werden nur biologisch
leicht abbaubare Schmierstoffe verwendet sowie Wartungsarbeiten nicht innerhalb des WSG
vorgenommen.

Neubau
Keine Betroffenheit.

Rückbau
Keine Betroffenheit.

WSG Nr. 215205 „Bretten, Brauschlotter Platte“
Die betroffene Fläche des WSG befindet sich innerhalb des Stadtkreises Pforzheim. Schutzzweck des ca.
7.192 ha großen Wasserschutzgebietes Nr. 215205 „Bretten, Bauschlotter Platte“ (Verordnung des RP
Karlsruhe vom 07.09.1992) ist der Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen
„Tiefbrunnen II, III u. IIIb und Tiefbrunnen Diedelsheim“ der Stadt Bretten sowie „Tiefbrunnen Binzenlöchle
der Gemeinde Neulingen“.

Nach der Schutzgebietsverordnung des WSG sind in der Zone IIIB unter anderem Maßnahmen verboten,
die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren Dargebots zur Folge
haben.

Umbau
Keine Betroffenheit.
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Neubau
Die Maststandorte 20 und 22 bis 28 (8 Masten) stehen innerhalb der Schutzzone IIIB des Wasserschutz-
gebietes. Mast 21 und 29 grenzen daran, ein Teil der Arbeitsfläche an Mast 21 sowie die Seilzugfläche an
Mast 29 liegten innerhalb des Schutzgebietes.

Rückbau
Die in diesem Bereich gelegenen Rückbaumasten 029 bis 1032 (4 Masten) sowie Mast 1033, an dem
Mastverstärkungsarbeiten erfolgen, befinden sich innerhalb der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebiets.

WSG Nr. 236115 „Tiefbrunnen III-V, Stadtwerke Mühlacker“
Die betroffene Fläche des WSG befindet sich innerhalb des Enzkreises. Schutzzweck des ca. 1.476 ha
großen, noch nicht festgesetzten Wasserschutzgebiets Nr. 236115 „Tiefbrunnen III-V, Stadtwerke
Mühlacker“ ist der Schutz mehrerer öffentlicher Trinkwasserfassungen (Tiefbrunnen 1-5) der Stadt
Mühlacker. Das bestehende Wasserschutzgebiet „TB I-III, Stadtwerke Mühlacker“ wird um diesen Bereich
erweitert.

Die Schutzgebietsverordnung liegt bisher im Entwurf vor. Im Zuge der Fertigstellung der Verordnung sind
weitere Änderungen, auch hinsichtlich der Verbotstatbestände und Erlaubnisvorbehalte, möglich. Nach
dem derzeitigen Verordnungsentwurf des WSG sind in Zone IIIB unter anderem Abgrabungen verboten,
bei denen eine wesentliche nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit zu besorgen ist. Ferner ist
nur die Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen und Ölen zulässig.

Umbau
Keine Betroffenheit.

Neubau
Die geplanten Masten 39 bis 41A sowie 115B (5 Masten) befinden sich in der Zone IIIB des
Wasserschutzgebietes

Rückbau
Die Masten 5812 bis 5816 (fünf Masten) befinden sich innerhalb der Schutzgebietszone IIIB des noch nicht
festgesetzten Wasserschutzgebietes. Zudem befindet sich der Rückbaumast 116 der 380-kV-Leitung
Philippsburg–Pulverdingen, Anlage 0337 innerhalb des nicht festgesetzten WSG.

Um eine Gefährdung des Grundwassers ausschließen zu können, werden nur biologisch leicht abbaubare
Schmierstoffe verwendet sowie Wartungsarbeiten nicht innerhalb der Wasserschutzgebiete vorgenommen.

Sollte wider Erwarten ein Eingriff in das Grundwasser erforderlich werden, so wird dies der zuständigen
Behörde unverzüglich mitgeteilt und es werden entsprechend erforderlich werdender Maßnahmen zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt.

1.6.8 Gewässerrandstreifen

In Gewässerrandstreifen treten Vorbelastungen durch die vier Bestandsmasten 022 bis 024 der Anlage 1050
auf, da diese im Bereich des Gewässerrandstreifens des Lerchenfeldgrabens stehen und somit eine – wenn
auch durch die kleinflächige Versiegelung - geringe Beeinträchtigung des Gewässerrandstreifens
darstellen. Der Rückbaumast 5826 der Bl 0433 liegt im Randbereich des Gewässerrandstreifens des
Igelbachs.



/FICHT-22475291-v1 40

Für die Gewässerrandstreifen ergeben sich punktuell durch den Rückbau der Masten eine erhöhte
Funktionalität, durch die Wiederherstellung von beschattenden Gehölzen und einer intakten
niederwüchsigen Vegetation als Sediment-Puffer.

1.6.9 Besonderer Artenschutz

Bei der vorliegenden Planung ist auch der Besondere Artenschutz nach § 44 Bundesnatur-schutzgesetz
(BNatSchG) abzuarbeiten. Die Naturschutzgesetzgebung verbietet Beeinträchtigungen europarechtlich
streng und besonders geschützter Arten bzw. ihrer Lebensstätten. Aus diesem Sachverhalt können sich
planerische und verfahrenstechnische Konsequenzen ergeben, die sich aus den §§ 44 und 45 BNatSchG
ableiten.

In der Artenschutzrechtlichen Prüfung (GÖG 2020 2018, Anlage 9.3) wurden für das geplante Vorhaben die
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der
europarechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie)
ermittelt und dargestellt.

Es erfolgten Untersuchungen der Arten(gruppen) Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Käfer und
Pflanzen. Als Untersuchungsbereich abgegrenzt wurden die geplanten Maststandorte sowie die bauzeitlich
genutzten Flächen um die Maststandorte, einschließlich der direkt angrenzenden Kontaktlebensräume.

Das Fazit der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist hier wiedergegeben:

„Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) werden durch
eine zeitliche Beschränkung der Gehölzeingriffe, Bauzeiten und Rückbauzeiten sowie die Minimierung von
Eingriffen in entsprechende Arthabitate vermieden. Darüber hinaus sind Kontrollbegehungen und ein
Verschluss von potenziellen Fledermausquartieren sowie ein Umsetzen von Zauneidechsen aus den
Eingriffsflächen und die Installation von Reptilienzäunen erforderlich. Hinsichtlich der Zauneidechse
verbleibt allerdings trotz der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikantes Restrisiko von Individuenverlusten.
Aus diesem Grund wird hierfür eine artenschutzrechtliche Ausnahme vom Tötungsverbot beantragt. Für
den Schlingenfang ist darüber hinaus eine Ausnahme von der Bundesartenschutzverordnung erforderlich.

Erhebliche Störungen im Sinne von §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot) werden mittels saisonal
angepasster Bauzeiten im Umfeld sensibler Brutvogelvorkommen vermieden.

Verbotstatbestände des §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot) werden im Wesentlichen durch die
Minimierung von Eingriffen sowie spezielle Schutzmaßnahmen für Tagfalter und die Zauneidechse
vermieden. Für die Feldlerche sind darüber hinaus zur Sicherung der ökologischen Funktion der betroffen
Fortpflanzungs- und Ruhestätten Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen)
durchzuführen. Diese beinhalten die Entwicklung von Buntbrachen. Zur Sicherung der ökologischen
Funktionalität (§44 Abs. 5 BNatSchG) ist es notwendig, dass diese Ausgleichsmaßnahmen vorgezogen zur
Realisierung der Baumaßnahmen erfolgen, damit zum Zeitpunkt des Verlustes von Lebensstätten im
räumlichen Zusammenhang gleichwertige bzw. geeignete Ersatzhabitate zur Verfügung stehen.

Für die Zauneidechse bedarf es zur Sicherung der ökologischen Funktion der betroffen Fortpflanzungs-
und Ruhestätten ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen. Da die Herstellung von Ersatzhabitaten für die
Zauneidechse nicht im räumlich- funktionalen Zusammenhang gewährleistet werden kann, werden diese
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als populationsstützende Maßnahmen (FCS- Maßnahmen) realisiert. Hierfür ist eine artenschutzrechtliche
Ausnahme zu beantragen.

Zur Gewährleistung einer sachgerechten Ausführung der Maßnahmen erfolgt eine ökologische
Baubegleitung als Teil der Umweltbaubegleitung. Alle Maßnahmen sind rechtlich durch Übernahme in den
Landschaftspflegerischen Begleitplan zu sichern. Die vorgezogenen Maßnahmen zum Funktionsausgleich
sind durch ein Risikomanagement in Form eines mehrjährigen Monitorings zu begleiten, gegebenenfalls
sind Korrekturmaßnahmen vorzunehmen.

Eine Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-Richtlinie wurde nicht festgestellt.
Verbotstatbestände der Entnahme von Pflanzen und Zerstörung ihrer Wuchsstandorte im Sinne von § 44
(1) 4 BNatSchG sind nicht zu erwarten."

1.6.10 Denkmalschutz

Eine Betroffenheit von denkmalgeschützten Objekten durch die Planung der Neubaumasten ist nach
derzeitigem Planungsstand nicht zu erwarten. und kann nach Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde
ausgeschlossen werden.

Eine mögliche Beeinträchtigung von denkmalgeschützten Objekten beschränkt sich auf den Rückbau von
zwei Masten der Bl 0433 (5824 und 5826) sowie den Neubau von Mast 115A und wird vermieden, indem
die zuständige Denkmalschutzbehörde rechtzeitig eingebunden wird. Um eine Beschädigung während der
Rückbauarbeiten zu vermeiden, weirden die zuständige Behörde benachrichtigt, wenn archäologische
Funde zutage zu Tage treten und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung abgestimmt werden. Im
Bereich des Neubaumasten 115A wird vor Baubeginn die zuständige Behörde informiert und das weitere
Vorgehen mit der Behörde geklärt. Eine erhebliche Beeinträchtigung auf das Schutzgut kulturelles Erbe
und sonstige Sachgüter ist daher nicht zu erwarten.

.
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2 Analyse der Eingriffssituation
Zur detaillierten Beschreibung der projektbedingten Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter und die
Bestandsbeschreibung wird an dieser Stelle auf die entsprechenden Kapitel in der UVS (Anlage 9.1.1)
verwiesen.

Zur Zuordnung der Masten und der Lage in den jeweiligen Schutzgebieten wird auf die Mastlisten in der
UVS sowie den Konflikt- und Maßnahmenplan (Blatt 1-17) und die Lagepläne der Transnet BW GmbH
verwiesen.

In den Konflikt- und Maßnahmenplänen werden nur Habitatflächen der Zauneidechse und des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenbläuling planerisch dargestellt. Weitere Artvorkommen und Revierzentren der
Brutvögel sind den Plänen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (GÖG 2018) zu entnehmen
(Anlage 9.3.2).

2.1 Ergebnis und zusammenfassende Beurteilung des UVP-Berichts
Der UVP-Bericht (9.1.1) kommt zu folgendem Ergebnis:
Die Errichtung der 380-kV-Leitung Anlage 7620 sowie der Teilrückbau zweier 110-kV-Leitungen hat
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Teilschutzgut Wohnen Wohnumfeld sowie Naherholung,
Pflanzen und Tiere sowie Boden, Wasser, Landschaft, Kultur- und Sachgüter zur Folge, die durch
entsprechende Maßnahmen vermieden, vermindert und kompensiert werden können. Art und Umfang der
Maßnahmen werden im Rahmen der Erstellung eines LBP detailliert ausgearbeitet. Unter Berücksichtigung
der Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung während der Bauzeit und der vorgesehenen Ausgleich-
und Ersatzmaßnahmen sind die projektbedingten Wirkungen des Vorhabens nicht geeignet, erhebliche
Beeinträchtigungen im Sinne des UVPG zu verursachen (Quelle: UVP-Bericht, s. auch nachfolgende Tabelle).
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Tabelle 1011:  Projektbedingte Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter

Auswirkungen während der Bauzeit Anlagebedingte
Auswirkungen

Betriebsbedingte
Auswirkungen

Bemerkung / Bewertung der
Beeinträchtigungen 

Mensch –
Geräuschimmissionen,
elektrische und magnetische
Felder, Staub und Abgase

¡ ¡ ¡

Mensch insbesondere
menschliche Gesundheit,
Teilschutzgut Wohnen und
Wohnumfeld sowie
Naherholung

¡

Trotz erheblicher Entlastung
durch den Rückbau der 110-kV-

Leitungen verbleiben in
Teilbereichen erhebliche

Beeinträchtigungen

¡
Kompensation

schutzgutübergreifend Pflanzen/
Tiere und Landschaft

Tiere/Pflanzen,
biologische Vielfalt

Beeinträchtigung von Lebensräumen streng
und besonders geschützter Arten Bauzeitliche

Flächeninanspruchnahme in sensiblen
Bereichen

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung
und zum Ausgleich erforderlich

(s. LBP)

Maßnahmen erforderlich
(Lebensraumverlust Feldlerche
und Zaunauneidechse, s. LBP)

¡
FCS-, CEF- Maßnahmen

sowie Vermeidungs-/
Minimierungs-/Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen werden im

LBP detailliert dargestellt

Ausnahmeantrag für
Zauneidechse

Antrag auf Ausnahme für

Boden ¡ ¡

Wasser ¡ ¡

Klima/Luft ¡ ¡ ¡

Landschaft ¡
Erhebliche technische

Überformung insbesondere von
z.T.  sensiblen Bereichen

¡
Kompensation nach

Ausgleichsabgabenverordnung

Kultur- und sonstige
Sachgüter

Erdarbeiten im Bereich von
Bodendenkmälern (Bl 0344) und Mast 115A

(Anlage 7620) nicht auszuschließen.
¡ ¡

Information der Denkmalschutz-
behörde vor Baubeginn und bei

archäologischen Funden

¡ insgesamt unerheblich bzw. keine Beeinträchtigungen
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2.2 Eingriffsanalyse

2.2.1 Schutzgut Pflanzen und Tiere

Im Schutzgut Pflanzen und Tiere sind während der Bauphase Beeinträchtigungen der Vegetation und damit
des Biotophaushalts durch eine zeitlich begrenzte, punktuelle Flächenbeanspruchung zu erwarten.

Dabei spielt die Planung der vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen für Mastzuwegungen,
Trommelplätze für den Seilzug und Baustelleneinrichtungsflächen die größte Rolle. Ferner sind
Vegetationsflächen durch das Aufstellen von Schutzgerüsten betroffen, dies bedingt jedoch in der Regel
keine erheblichen Eingriffe. Zur Minimierung von Eingriffen in sensiblen Bereichen (Schutzgebiete, Biotope
etc.) erfolgte bereits im Planungsprozess eine detaillierte Abstimmung bzw. Anpassung der Arbeitsflächen
und Zuwegungen. In den Bestands- und Maßnahmenplänen (Plan 1-17) sind die geplanten und
abgestimmtem Bauflächen und die entsprechend beanspruchte Biotoptypen dargestellt. Alle bauzeitlich
beanspruchten Flächen werden nach Abschluss der Arbeiten in Abstimmung mit dem Eigentümer
entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Verursachte Flurschäden bzw.
Rodungen/Rückschnitte werden mit Bauabschluss gleichwertig und in Abstimmung mit den Eigentümern
ersetzt. Besonders empfindliche Bereiche konnten im Zuge der Vorplanung ausgespart werden oder durch
geeignete Maßnahmen geschützt werden. Es sind keine großflächigen Strukturen betroffen,
Beeinträchtigungen erfolgen lediglich punktuell und in Bereichen, die auch während der Durchführung der
erforderlichen Inanspruchnahme von Vegetationsflächen ihre ökologische Funktion behalten. Durch
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen können die Eingriffe deutlich reduziert oder völlig vermieden
werden.

Die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme von Vegetationsflächen außerhalb der vorhandenen Wege
(befestigt und unbefestigt) beträgt insgesamt ca. 41,3 ha 40,55 ha. Für den Um- bzw. Neubaubereich
werden 31,7 ha 31 ha (1. Zahl in Aufzählung) und für den Rückbau 9,6 ha 9,55 ha (2. Zahl) in Anspruch
genommen. Dabei handelt es sich um:

· Acker/Kulturpflanzen: ca. 11,56 ha / 1,5 ha
· Grünland/Wiesen (auch LRT 6510): ca. 9,7 ha / 4,72 ha
· Schlagflur, Ruderal, Brombeeren: ca. 1,55 ha / 0,5 ha
· Streuobstbestand: ca. 0,83 ha / 0,16 ha
· Feldgehölz/ -hecke mit Offenland- u. Waldbiotop: ca. 3,91 ha /0,96 ha
· Wald (auch LRT9130): ca. 1,81 ha / -
· Garten: ca. 2,40 ha / 1,75 ha
· Tümpel/Waldbiotop: ca. - / 0,015 ha

· Acker: ca. 10,97 ha / 1,5 ha
· Grünland/Wiesen (auch LRT 6510): ca. 10,1 ha / 4,65 ha
· Schlagflur, Ruderalflächen, Brombeeren: ca. 1,49 ha / 0,5 ha
· Streuobstbestand: ca.0,86 ha / 0,16 ha
· Feldgehölz/ -hecke mit Offenland- u.Waldbiotop: ca. 3,81 ha /0,97 ha
· Wald (auch LRT 9130): ca. 1,48 ha / -
· Garten: ca. 2,29 ha / 1,75 ha
· Naturferner Bachabschnitt: ca. 0,03 ha / -
· Tümpel/Waldbiotop: ca. - / 0,015 ha
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Innerhalb der bauzeitlich beanspruchten Flächen wird auf einer Fläche von jeweils ca. 324 m² bei den
Gittermasten und ca. 480 m² bei den Vollwandmasten 380-kV und ca. 80-120 m² für die 110-kV
Vollwandmasten an den Bestands- bzw. Planmasten zum Fundamentrückbau bzw. zum Fundamentbau v.a.
die krautige Vegetation, aber zum Teil auch Gehölze entfernt. Nach Abschluss der Maßnahme werden diese
Flächen mit Oberboden angedeckt und wiederhergestellt.

Die bauzeitlich beanspruchten Flächen werden nach Bauende ihrem Ursprung entsprechend gleich oder
gleichwertig wiederhergestellt.

LRT 6510
Bei den beanspruchten Grünlandflächen werden auch Bestände des FFH-Lebensraumtyps magere
Flachland-Mähwiese (LRT 6510) in Anspruch genommen. Im Umfeld der Masten 004/ 30/ 32/ 34/ 36/
5826N/ 5827N/ 5828N/ 029/ 5813/ 5815/ 5816/ 5822/ 5825/ 5826/ 5828 werden bauzeitlich insgesamt ca.
2,63 ha 2,5 ha Vegetationsfläche des LRT 6510 in Anspruch genommen. Zur Vermeidung einer nachhaltigen
Schädigung der wertvollen Wiesenbestände werden die Bauflächen mit Baggermatratzen (Alumatten)
ausgelegt. Die Einrichtung der Arbeitsflächen und die Baumaßnahmen werden außerhalb der
Hauptwuchszeit der Mageren Flachland-Mähwiese im Zeitraum von Juli bis Mitte April durchgeführt. Vor
Baubeginn ist zusätzlich durch eine ökologisch/bodenkundlichen Baubegleitung die Bodenfeuchte gemäß
DIN 19682-5 „Bodenbeschaffenheit –Felduntersuchungen - Bestimmung des Feuchtezustands des Bodens
(November 2007)“ zu prüfen. Bauarbeiten dürfen nur bei geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhältnissen
in Abstimmung mit der ökologischen/bodenkundlichen Baubegleitung erfolgen. Das Ausbringen der
Baggermatratzen ist ebenfalls abzustimmen, um eine sachgemäße, kontinuierliche Funktion der
druckentlastenden Baggermatratzen zu gewährleisten. Gemeinsam wird in Abhängigkeit der örtlichen
Verhältnisse eine maximale Liegezeit der Baggermatten mit der ökologischen/bodenkundlichen
Baubegleitung abgestimmt, um nachhaltige Schäden zu vermeiden (V1, V4). Um die umliegende LRT-
Fläche vor Befahren zu schützen ist die Arbeitsfläche vor Beginn der Tätigkeit mit einem Bauzaun bzw.
Flatterband auf Seilzugflächen abzugrenzen (V3). Bodeneingriffe durch Verankerung von Mastprovisorien
sollten möglichst vermieden werden. Sollte dennoch im Bereich von Mageren Flachland-Mähwiesen
punktuelle Verankerungen im Boden erforderlich werden (Mast 32), sind Spinnanker zu verwenden (V8).
Diese werden nach Bauende wieder vollständig aus dem Boden entfernt und die Flächen wiederhergestellt.
Der Eingriff in den Boden beschränkt sich bei dieser Verankerungsform auf eine vergleichsweise kleine
Fläche (ca.1 m² je Anker).

Die sich auf den LRT 6510 befindenden Schutzgerüstflächen ca. 8.010 m² 6.950 m² (innerhalb FFH-Gebiets
= 6430 m² und außerhalb = 7.580 m² 6.521 m²) stellen keine erhebliche Einschränkung für den LRT dar, da
zur Eingriffsminimierung Holzgerüste verwendet werden (V5).

Mit der Beschränkung der Bauzeiten und der Stellung eines Bauzauns um die Arbeitsflächen werden
Eingriffe während der Hauptwuchsphase des Lebensraumtyps und in die umliegenden LRT-Flächen
verhindert. Bei Eingriffen außerhalb der Hauptwuchsphase wird das Entstehen einer Mulchschicht (aus
geschädigten Pflanzenteilen), die zur Verfilzung der Vegetation führen würde, ausgeschlossen. Weiterhin
wird die Schädigung und Schwächung der Pflanzen in der Austriebs-, Aufwuchs- und Bestandsphase
vermieden. Zudem wird durch die Bodenschutz-Maßnahmen eine irreversible Bodenverdichtung durch
Zerstörung des Bodengefüges vermieden. Durch die Umsetzung der Maßnahmen ist davon auszugehen,
dass sich der Lebensraumtyp nach dem Ende der Baumaßnahmen selbstständig in relativ kurzer Zeit
regeneriert.
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Zur Fundamenterstellung wird der Ober- und Unterboden getrennt gelagert und fachgerecht wieder
eingebaut. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt im Bereich der Grabeflächen die Wiederherstellung
einer artenreichen Wiese durch Mähgut- oder Druschgut-Übertragung und die Sicherung der Folgepflege
durch zweimalige Mahd im Jahr (W3). Dadurch kann sich wieder eine Wiese entwickeln, die dem
Lebensraumtyp Flachland-Mähwiese entspricht. Bei Bedarf (nach Maßgabe der ökologischen
Baubegleitung) werden die bauzeitlich beanspruchten Flächen des Lebensraumtyps magere Flachland-
Mähwiese, die über die Maststellfläche hinausgehen, mit einer Mähgut- oder Druschgut-Übertragung
rekultiviert.

Die gesamte dauerhafte Inanspruchnahme durch Versiegelung an den Mastfüßen von Flächen des
Lebensraumtyps Magere Flachland-Mähwiese beträgt nach Berücksichtigung der Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung ca. 26 m² 5 m2. Entsiegelt werden 2 m². Diese äußerst geringfügige Flächeninan-
spruchnahme stellt eine als unerheblich zu bewertende Beeinträchtigung dar. Die zusätzliche dauerhafte
Flächeninanspruchnahme von LRT 6510 durch die Neubaumasten liegt unter der Bagatellgrenze nach BfN
(2002 in: Lamprecht & Trautner, 2007). Ein verbleibender Eingriff ist nicht zu erwarten.

Offenlandbiotope
Direkt an den Eingriffsbereich angrenzende Gehölze werden durch ein Absperrband, durch einen ortsfesten
Bauzaun oder durch Stammschutz geschützt. Auch geschützte Gehölze (Feldgehölze oder Feldhecken)
innerhalb der Bauflächen werden möglichst mit einem Bauzaun geschützt oder mit Stammschutz versehen.

An den Masten 12, 13 und teilweise am Mast 15 können Eingriffe in geschützte Biotope (Gehölzstrukturen)
durch Schutzzäune vermieden werden (V3).

Die östlich des Masten 15 lokalisierte Ankerfläche beinhaltet eine Fläche von ca. 1.810 m² des geschützten
Feldgehölzes „Am Wiesenrain“. Die westliche Ankerfläche beinhaltet 990 m² des geschützten Obst-
Feldgehölzes „Trippelacker“. Auf den Ankerflächen werden vier Anker von jeweils ca. 1 m² sowie Flächen
für die Zuwegung beansprucht. Die Gehölze werden nur auf Stock gesetzt. Die benötigte Fläche kann zu
diesem Zeitpunkt noch nicht exakt ermittelt werden, da die Lage der Anker noch nicht bekannt ist. Des
Weiteren besteht die Möglichkeit die Anker auf der umliegenden Fettwiese zu platzieren. Die Ankerfläche
des Masten 31 weist eine Fläche von ca. 1.480 m² von einem geschützten Feldgehölz (Eichenlaub) auf.
Geringe Gehölz/ Gebüsch Verluste werden der Sukzession überlassen, welche sich in kurzer Zeit
wiederherstellen können.

Die geschützte Feldhecke „Links am Hängstein“ am Masten 21, wird auf einer Fläche von ca. 135 m² für
Fundamentarbeiten gerodet. Weitere ca. 200 m² werden für die Bauarbeiten zurückgeschnitten. Nach
Bauende werden die Gehölzstrukturen wiederhergestellt (W4).

Im Bereich der Anschlussbahnleitung 0433 liegt am Masten 5827N eine Betroffenheit des geschützten
Feldgehölz „Eichenlaub“. Bedingt durch die östliche Seilzugfläche wird auf einer Fläche von ca. 380 m²
kleine Bereiche des Offenlandbiotopes auf Stock gesetzt. Durch die Wiederherstellung der geschützten
Strukturen nach Bauende wird der Eingriff kompensiert ggf. in Absprache mit der ökologischen
Baubegleitung der Sukzession überlassen (W4).

Eingriffe in geschützte Biotope können im Bereich der Rückbauleitung 1050 (Mast 029, östliche
Seilzugfläche ca. 140 m²) sowie im Bereich der Rückbaubahnleitung 0433 (Mast 5817, 15 m²) durch die
Aufstellung eines Bauzauns vermieden werden (V3).
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Für den Rückbaumast 029 müssen ca. 75 m² und bei dem Masten 030 ca. 40 m² der geschützten Feldhecke
„Links am Hängsteig“ gerodet werden. Nach dem Rückbau und der Bodensanierung werden die
geschützten Strukturen durch Neupflanzungen wiederhergestellt (W4).

Im Bereich der Neubauleitung werden 700 m² von geschützten Offenlandbiotopen durch die Bau-
maßnahmen gerodet, welche nach Beendigung der Arbeiten durch Neu- bzw. Nachpflanzungen
wiederhergestellt werden (W4). Durch den Rückbau der 110-kV-Leitungen wird eine Fläche von ca. 250 m²
in Anlehnung der umgebenden Biotope rekultiviert. Ein Antrag auf eine Ausnahme des BNatSchG zur
Gehölzrodung wird im Planfeststellungsverfahren gestellt.

Feldhecken
An den Neubau-Maststandorten 10, 13, 14, 20, 21, 23, 1032, 24, 25, 31, 33, 40, 58298N, 5827N sowie im
Bereich der Verlegung des Baueinsatzkabels und den Rückbau-Maststandorten 5813, 5817, 5826, 5828,
016 018, 021, 023, 029, 030 werden den insgesamt ca. 7.660 m² 6.750 m² Feldhecke rückgeschnitten. Dabei
handelt es sich jedoch meist um Rückschnitte einzelner Äste oder auf Stock setzen kleinerer Gehölzflächen.
Diese werden in Absprache mit der ökologischen Baubegleitung ersetzt oder der Sukzession überlassen.

Im Bereich der Grabeflächen der Rückbau- und Neubaumasten kommt es zu kleinflächigen Rodungen von
Feldhecken und Einzelbäumen. Im Bereich der Neubaumasten kommt es an den Maststandorten 10, 13,
14, 20, 23, 24, 25, 40 zu Rodungen von Feldhecken auf ca. 1040 m². 1.150 m². Die Rodungen im
Rückbaubereich belaufen sich auf 160 m². Diese werden wiederhergestellt (W2).

Brombeergestrüppe werden im Bereich der Neubauleitung auf 1.055 m² 1.271 m² beansprucht, wovon ca.
30 m² dauerhaft entfernt werden müssen. Die übrigen 1.025 m²1.240 m² werden nach dem Rückschnitt der
Sukzession überlassen.

Rodung Bäume
Obstgehölze werden im Bereich der Seilzug- und Bauflächen der Maststandorte entfernt. Insgesamt
müssen zwei junge Obstgehölze am Masten 29 gerodet werden. Des Weiteren sind neun Obstgehölze an
den Masten 001A, 002A, 005, 25 und 37 sowie vier an den Rückbaumasten 5827, 5816 und 5814 mit einem
Stammumfang von 50 - 100 cm von der Rodung betroffen. Fünf Drei Obstbäume mit einem Stammumfang
> 100 cm sind an den Masten 002A, 10 und 25 betroffen und müssen gerodet werden. Außerdem müssen
drei Eichen am Masten 002A mit einem Stammumfang > 120 cm gerodet werden sowie drei ein junger
Laubbaum Laubbäume (Ziergehölze) am Mast 23. Außerdem wird jeweils eine Fichte mit 50 cm
Stammumfang am mastMast 10 und 25 gerodet. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Bäume 1:1
nachgepflanzt (W2).

Im Bereich von privaten Gärten werden im Neubaubereich insgesamt 34 25 Einzelbäume und im
Rückbaubereich acht Streuobstgehölze gefällt, welche in Abstimmung mit dem Eigentümer ersetzt werden
(W2).

Insgesamt werden im Neubau 69 70 Bäume, im Rückbau 43 Bäume durch einen Stammschutz vor Schäden
geschützt (V3). Dementsprechend werden 117 118 Stammschutz Vorrichtungen für Einzelbäume
angebracht. Folgende Maststandorte sind betroffen (s. auch Konflikt- und Maßnahmenpläne 1-17).

Neubau: 001A, 002A, 004, 005, 007, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 39, 41A, 5827N, 5829N.

Rückbau: 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 031, 5813, 5816, 5819, 5821, 5823.
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Geschützte Waldbiotope
Im Bereich des Masten 19 kommt es baubedingt zur Rodung eines Waldbiotops (Schlehenhecke) auf 120
m². Die Fläche wird als Grabefläche für das Fundament benötigt. Im Anschluss der Arbeiten wird diese
Fläche wiederhergestellt (W4), weitere 30 m² werden dauerhaft beansprucht.

Im Bereich der Rückbauleitung 0433 wird auf der Seilzugfläche des Masten 5817 eine Fläche von ca. 135
m² eines geschütztes Waldbiotops Tümpel durch einen Bauzaun geschützt (V3).

Bei Umsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur Wiederherstellung und zum Ausgleich sind keine
verbleibenden Beeinträchtigungen durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von Vegetationsflächen und
den damit verbundenen Gehölzverlust zu erwarten. Obstgehölze werden in Absprache mit dem Eigentümer
ersetzt. Verbleibende dauerhafte Eingriffe werden durch die Ersatzmaßnahme E1 (Ökokontomaßnahme)
kompensiert.

Wald
Für die Zuwegung zu den Baustelleneinrichtungsflächenwerden vorhandene Waldwege bzw. Rückegassen
genutzt, so dass es hier zu keiner Inanspruchnahme von Waldflächen kommt.

Für die Abankerung des Masts 008 und 009 werden Spinnanker eingesetzt um den Eingriff in angrenzende
Gehölze zu minimieren (V8). Die Ankerflächen ragen teilweise in die Forstfläche mit ca. 4.120165 m². Pro
Fläche werden 2 Anker gesetzt, durch die Verwendung von Spinnankern (s. Abb.3 Abbildung 3), welche
einen Platzbedarf von wenigen Quadratmetern (ca. 1 m² je Anker) aufweisen entstehen nur geringfügige
Beeinträchtigungen. Bäume müssen hierfür nicht gefällt werden. Die bauzeitlich beanspruchten Böden
werden anschließend fachgerecht wiederhergestellt, und der Sukzession überlassen. Im Bereich von Mast
009 werden zusätzlich 450 m² temporär durch die Verschiebung einer Seilzugfläche beansprucht (W4).

Insgesamt werden im Bereich von drei Neubaumasten (Masten 31, 38 und 39) Waldflächen beansprucht (s.
Tabelle 33 28 der UVS 9.1.1 und LBP Plan 9.2.2.19).

Im Vorfeld der Planung wurde im Bereich der Waldfläche darauf geachtet, dass so wenig ältere
Baumbestände wie möglich in Anspruch genommen werden.

Mast 31 steht in einem Traubeneichen-Mischwald in der Verjüngungsphase. überwiegend auf einer
Brombeerfläche, die Arbeitsfläche und ein Teil des Fundaments ragen in einen ausgewiesene
Traubeneichenmischwald. Temporär werden ca. 2.835 m²1.785 m² beansprucht, dauerhaft der
Waldbewirtschaftung entzogen werden 260 m² 110 m² (Fundamentfläche).

Mast 38 liegt innerhalb eines 70 - 80 jährigen Buchen – Laubwald Mischbestand auf einer kleinen Lichtung,
die temporäre Waldbeanspruchung beträgt 2.520 m², dauerhaft werden 260 m² (Fundamentfläche)
beansprucht, hier ist keine Hochwaldentwicklung mehr möglich. Die Versiegelung beträgt 7 m².

Mast 39 seht größtenteils auf einer Windwurffläche, allerdings im LRT 9130 (s. Kap. 1.6.21.6.2), die
temporäre Waldbeanspruchung beträgt 3.145 m², dauerhaft werden 260 m² (Fundament) Forstfläche
entzogen und der Sukzession überlassen. Die Versiegelung beträgt 7 m². Etwa 2.125 m² der Arbeits- und
Seilzugflächen liegen innerhalb des ausgewiesenen LRT 9130. Dauerhaft werden dem LRT 9130 ca. 210 m²
zur Eigenentwicklung entzogen. Die Gehölze auf der Arbeitsfläche werden auf Stock gesetzt und der Boden
durch Baggermatten geschützt. Ein ca. 390 m² großer Bereich mit wertvollen Habitatbäumen für die Fauna
wird durch einen Bauzaun vor Schäden geschützt. Des Weiteren werden fünf weitere Bäume durch
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Stammschutzvorrichtungen vor Schäden geschützt (V3). Es müssen nur sechs jüngere Waldbäume auf der
gesamten Arbeitsfläche von Mast 39 gefällt werden. Ältere Bäume müssen nicht gefällt werden.

Im Bereich der Seilzugfläche (570 m²) von Mast 40 findet sich ein 1-10 jähriger labiler Fichtenbestand, die
betroffene Arbeitsfläche liegt außerhalb von Wald im Bereich eines Feldgehölz.

Die Bereiche besonders verdichtungsempfindlicher Bodenstandorte werden durch Verlegen von
Baggermatten, möglichst Alumatten, in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung geschützt
(V6). Zudem werden durch die bodenkundliche Baubegleitung die Bodenwasserverhältnisse geprüft.
Bauarbeiten dürfen nur bei geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhältnissen durchgeführt werden. Die
bauzeitlich beanspruchten Böden werden anschließend fachgerecht wiederhergestellt und rekultiviert.

Die gesamte baubedingte Beanspruchung von Waldflächen nach den Forsteinrichtungsdaten beträgt
13.685 m² 12.185 m², davon Arbeitsflächen ca. 7.320 m² 6.270 m², Abankerungsflächen 4.165 m² und
Seilzugflächen ca. 1.630 m² 1.180 m² und Zuwegungen 570 m². Gerüststellflächen wurden nicht
berücksichtigt, da keine Gehölze gerodet werden müssen und die Eingriffsintensität nur sehr gering ist.
Hier wird die Verwendung von Holzgerüsten oder anderer Schutzmaßnahmen empfohlen. Die baubedingt
beanspruchten Flächen werden in Ansprache mit dem Eigentümer wiederhergestellt (W5). Ein Antrag auf
die befristete Waldumwandlung wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahren gestellt.

Anlagebedingt (Maststellflächen inkl. Fundamentflächen) werden der Forstwirtschaft durch den Bau der
Masten auf Waldflächen ca. 780 m² 630 m² entzogen. Die Versiegelung beträgt ca. 14 m². Dies wird im
Verhältnis 1:2 ausgeglichen (E2 und E3). Eine dauerhafte Waldumwandlung wird im Zuge des
Planfeststellungsverfahrens beantragt.

Die Höhe der Masten und damit der ausreichende Leiterseilabstand zu Gehölzen aufgrund der
Waldüberspannung machen langfristig keine Rückschnitte im Vergleich zum Bestand notwendig. Ein
zusätzlicher Eingriff wird daher im Bereich des Schutzstreifens nicht verursacht.

Im Bereich der Bahnstromleitung Bl 0433 findet sich der Rückbaumast 5820 in einer bestehenden
Waldschneise. Die Arbeitsfläche beträgt 1.600 m², die Zuwegung 55 m² sowie die Seilzugfläche von Mast
5819 (600 m²). Sie liegen innerhalb der vorhandenen Waldschneise auf einer Schlagflur. Entsiegelt werden
ca. 2 m².

Die Fundamente der Rückbaumasten werden bis 1.2 m unter EOK entfernt und mit standort-gerechten
Bodenmaterial verfüllt. Der anfallende Bodenaushub aus den Um- bzw. Neubaum-asten muss
ordnungsgemäß entsorgt werden bzw. kann zur Verfüllung der Altmaststandorte verwendet werden, falls
es der Standort aus bodenkundlicher Sicht zulässt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dadurch nicht zu
erwarten.

Im Bereich der Rückbauleitung Bl 0433 werden 1,37 ha einer Waldschneise zur Hochwald-entwicklung
freigegeben sowie im Bereich der Anlage 1050 durch den Rückbau ca. 0,55 ha freigegeben. Nach
Beendigung der Maßnahmen wird die dingliche Sicherung aufgehoben und die Fläche kann durch den
Eigentümer wieder in eine Hochwaldnutzung überführt werden.

Bei Umsetzen der Maßnahmen zur Vermeidung (V1, V3), zur Wiederherstellung (W5) und zum Ausgleich
sind keine verbleibenden Beeinträchtigungen durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von
Vegetationsflächen und den damit verbundenen Gehölzverlusten zu erwarten. Die verbleibenden
dauerhaften Beeinträchtigungen werden durch die Ersatzmaßnahmen (E2 und E3) kompensiert.
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Tiere/Besonderer Artenschutz

Der besondere Artenschutz ist in der Anlage 9.3 Artenschutzrechtliche Prüfung GÖG (2020 2018)
dargestellt und im Folgenden kurz zusammengefasst. Die Bauzeitenbeschränkungen für die einzelnen
Arten und Lebensraumtypen an den betroffenen Maststandorten sind in der Tabelle 13 14
zusammengefasst.

Im Umfeld der Arbeitsflächen der Neubaumasten 18, 26, 28 und 36 befinden sich fünf Feldlerchenreviere,
wodurch baubedingte Verluste von Eiern und Jungvögeln nicht auszuschließen sind. Aufgrund der
anlagebedingten Wirkung der Höchstspannungsfreileitung, unterliegen die, zwischen den Spannfeldern
der Neubaumasten 18-19, 25-27 und 28-29 liegenden, Feldlerchenreviere einer möglichen Entwertung.
Zur Kompensation werden vorgezogene Funktionsausgleiche durchgeführt (C1). Geeignete Flächen
wurden auf der Gemarkung Dürrn gefunden (s. Konflikt- und Maßnahmenplan Blatt 18). Das Tötungs- und
Verletzungsrisiko wird durch eine zeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen auf Anfang September bis
Ende Februar reduziert (V9).

Der Hänfling wird durch baubedingt Eingriffe in Gehölze und Installationen von Schutzgerüsten an den
Masten 24, 25, 27, 28 und 41 A gestört. Durch die Bauzeiten Verschiebung auf den Zeitraum von Anfang
September bis Ende Februar lässt sich diese Störung umgehen. Des Weiteren werden durch Eingriffe in
Gehölzstrukturen die Fortpflanzungsstätten des Hänflings beeinträchtigt (V3). Durch die Minimierung von
Eingriffen in Gehölzen, der Verwendung von Holzgerüsten (V5) sowie einer Bauzeitenbeschränkung (V9)
lässt sich die Störung vermeiden.

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Neuntöters werden durch die Schutzgerüste im Umfeld der
Masten 25, 28, 29 und 5822 sowie der Arbeitsflächen am Mast 25 beeinträchtigt. Die Störung wird durch
die Eingriffsminimierung in Gehölze sowie das Aufstellen von Schutzzäunen (V3) reduziert. Des Weiteren
wird durch eine Bauzeitbeschränkung von Anfang September bis Ende Februar (V9) an den Masten 25, 26,
29 und 5822 sowie deren Zuwegungen, der Verlust von Brutvorkommen oder sonstigen
Entwicklungsstadien des Neuntöters eingeschränkt.

Das Rebhuhnrevier im Gewann `Bügel´ wird durch eine bauzeitliche Beschränkung zur Brutzeit geschont,
so dass eine populationsrelevante Auswirkung ausgeschlossen werden kann. Um eine Schädigung oder
Tötung von brütenden Vögeln oder deren Entwicklungsstadien auszuschließen, wird an den Masten 25 und
26 eine Bauzeitenbeschränkung im Umfeld von Anfang September bis Ende Februar (V9) sowie eine
Bauzeitenbeschränkung für Gehölzentnahmen von Oktober bis Februar (V2) angesetzt.

Auch für die Populationen der Schwarzkehlchen werden zeitliche Beschränkungen für Baumaßnahmen
zur Brutzeit angesetzt. Um eine Störung und Zerstörung von Brutstätten sowie ein Tötungs- und
Verletzungsrisiko auszuschließen wird eine Bauzeitbeschränkung von Anfang September bis Ende Februar
(V9) festgelegt. Hiervon betroffen ist die Aufstellung der Schutzgerüste im Spannfeld der Masten 24-25
und die Zuwegungen zum Schutzgerüst und der Seilzugflächen von Mast 25.

Die Zuwegungen und Aufstellung der Schutzgerüste im Spannfeld zwischen Mast 5824-5825 werden mit
einer zeitlichen Beschränkung der Baumaßnahmen begrenzt, um eine Störung des Steinkauzes in der
Brutzeit zu vermeiden (V9).
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Das Schutzgerüst im Bereich des Masten 15 könnte zu einer Nestaufgabe des Turmfalken während der
Brutzeit führen, wodurch eine Tötung des immobilen Nachwuchses in Kauf genommen wird. Mit einer
zeitlichen Beschränkung der Errichtung des Schutzgerüstes kann die Tötung vollständig vermieden werden
(V9). Für Masten mit Nest gilt eine zeitliche Beschränkung für den Rückbau (V15) um ein Tötungsrisiko
auszuschließen.

Für das sporadisch besetzte Uhu-Revier im Schotterwerk (Mast 40, 41 und 41A sowie Schutzgerüste im
Spannfeld 41 -41A/115BA) wird eine zeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen von Anfang August bis
Ende Februar (V9) angesetzt, um potentielle Verbotstatbestände zu vermeiden. Baubedingte Störungen
können zu einer Aufgabe des Reviers führen und somit zur Zerstörung und Tötung der Brutstätte führen

Der Wendehals, welcher im engeren Umfeld (< 50 m) der Masten 18, 26 und 5821 Revierzentren und -
teile aufweist, ist ebenfalls durch die zeitliche Begrenzung der Baumaßnahmen geschützt. Durch die
zeitliche Baubeschränkung von Anfang September bis Ende Februar (V9) werden populationsrelevante
Störungen der stark gefährdeten Art vermieden.

Für die ökologische Gilde der Bodenbrüter werden zeitliche Beschränkungen für die Gehölzentnahmen,
im Bereich der Neubaumasten sowie im Bereich der Abbaumasten, von Oktober bis Februar (V2)
festgesetzt um ein Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko sämtlicher Altersstadien zu vermeiden.

Durch die Schutzgerüste im Bereich der Autobahnbrücke am Mast 15 werden Brutplätze des
Haussperlings sowie des Mauerseglers (Ökologische Gilde Gebäudebrüter) beeinflusst. Ebenfalls
besteht das Risiko der Nestaufgabe durch das Schutzgerüst. Mittels einer zeitlichen Beschränkung der
Installation des Schutzgerüstes auf den Zeitraum Anfang September bis Ende Februar (V9), kann die
Störung des Brutplatzes und die Tötung oder Verletzung von einzelnen Individuen vermieden werden.

Durch kleinflächige Eingriffe in Gehölzstrukturen sind mehrere Vertreter der Gilde Halbhöhen- und
Nischenbrüter an den Arbeitsflächen 38 und 40 gefährdet. Um ein individuelles Tötungs- und
Verletzungsrisiko zu umgehen wird eine zeitliche Beschränkung für Gehölzentnahmen angesetzt (V2). Ein
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko der Gildenvertreter ist, aufgrund eines sehr geringen Kollisionsrisikos, zu
verneinen.

Für die ökologische Gilde der Höhlenbrüter ergibt sich ein umfassendes Gebot der Eingriffsminimierung
in Gehölzbestände um die Zerstörung von Fortpflanzungsstätten zu minimieren. Höhlenbäume sollten
vollumfänglich geschützt werden, damit die ökologische Funktion erhalten bleibt. Um das bauzeitlich
entstehende Tötungs- und Verletzungsrisiko aller Entwicklungsstadien zu umgehen, wird eine
Bauzeitenbeschränkung an den Arbeits- und Seilzugflächen der Masten 19, 20, 31 37, 38 und 41 A sowie
an den Schutzgerüsten der Masten 41A, 114 und 115B angesetzt (V2).

Ebenfalls durch kleinflächige Eingriffe in Gehölzbestände gefährdete Vertreter der Zweig-, Röhricht- und
Staudenbrüter, werden durch eine zeitliche Beschränkung der Eingriffe, während der Brutzeit und eine
Beschränkung des Rückbaus auf das Winterhalbjahr (V2) sowie der Betreuung durch die ökologische
Baubegleitung (V1), vor einem Tötungs- und Verletzungsrisiko geschützt. Von der Beschränkung betroffen
sind Arbeits- bzw. Seilzugflächen und Provisorien der Masten 001, 002, 003, 009, 10, 19, 25 ,27, 38, 39, 40,
115B, 5827N, 5828N, 022 und 030 betroffen. Ebenfalls betroffen sind die Schutzgerüste der Masten 001,
003, 004, 009, 16, 18, 24, 27, 28, 29, 31, 41A, 017, 018, 021, 029, 030, 1032, 1033 und 5822
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Für die Bechsteinfledermaus wurden keine konkreten Artnachweise identifiziert. Da jedoch die
Maststandorte 38, 39, 40, 5827N, 5828N, 5820, 5821 und 5822 in ausgewiesenen Lebensstätten liegen
werden zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Eingriffe in Gehölze minimiert, wobei
Habitatbäume bereits ausgenommen wurden und somit ein Tötungs- und Verletzungsrisiko vermieden
wird (V3). Bei den betroffenen Baumhöhlen im Umfeld von Mast 31 handelt es sich überwiegend um
Anschlaglöcher ohne eine ausreichende Tiefe, d.h. es sind keine essenziellen Quartierpotenziale betroffen.

Die Eichenbestände um Mast 39 bieten dem Großen Mausohr wechselnde Männchenquartiere, welche im
westlichen Bereich der Windwurffläche liegen. Bei der Neubauleitung an den Waldstandorten (Masten 31,
38, 39, 40) sowie in den Streuobstwiesen (Masten 32, 34, 37, 5826N, 5827N, 5828N) Betroffenheiten von
Lebensstätten möglich. Weitere Betroffenheiten ergeben sich durch die Arbeitsflächen der Abbauleitung
an den Maststandorten 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823. Durch den Schutz der Quartiertragenden
Bäume (V3) bleibt die ökologische Funktion erhalten. Des Weiteren wird durch die zeitliche Beschränkung
der Gehölzentnahmen auf Oktober bis Anfang November (V2b) eine Konfliktsituation des Tötungs- und
Verletzungsrisikos vermieden. Durch die zeitliche Beschränkung der Gehölzentnahmen auf Oktober bis
Anfang November (V2b) vorgesehenen Vermeidungsmaßnahme V 1 (Bauzeitenbeschränkung) sind
baubedingte Verluste von Individuen bei der ggf. notwendigen Entnahme einzelner, meist jüngerer
Höhlenbäume am an den Neubaumasten 31 und 39 hinreichend sicher auszuschließen.

Im gesamten Untersuchungsgebiete wurden vereinzelt Individuen der Kleinen Bartfledermaus gesichtet.
Um das Tötungsrisiko zu minimieren wird eine zeitliche Begrenzung für die Entnahme von Gehölzen
zwischen Oktober und Anfang November (V2b), während der Schwärm- und Ausbreitungsphase,
angesetzt.

Die Sommer-, Paarungs- und Winterquartiere des Kleinen Abendseglers liegen im Umfeld der Masten
5827N, 5828N, 39 und 40. Um die ökologische Funktionalität sicherzustellen wird der Eingriff in die Gehölze
im Umfeld der Masten minimiert (V3). Unter anderem werden spezifische Bäume mit Winterquartieren bei
den Masten 5827N, 5828N, 39 (westlich der Windbruchfläche) und 40 vor der Rodung geschont (V3)) bzw.
beschränken sich auf einzelne Bäume (Mast 31). Ein Kirschbaum am Neubaumast 20 weist ebenfalls ein
hohes Quartierpotenzial in Form einer Spechthöhle auf.

Andere potentielle Quartiere werden mit einer geeigneten Maßnahme im September/Oktober mindestens
4 Tage vor Baubeginn, verschlossen um ein Tötungs- und Verletzungsrisiko zu vermeiden (V10).

Ebenfalls befinden sich um den Masten 5827N und 5828N Paarungs- und Winterquartierspotentiale für die
Mückenfledermaus. Bäume mit Höhlen und Spalten werden durch die Minimierung der Eingriffe in
Gehölzbestände geschont (V3) um eine Zerstörung der Quartiere und ein Tötungs- und Verletzungsrisiko
auszuschließen.

Die Rauhautfledermaus sowie die Wasserfledermaus kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor, jedoch
nutzt sie während der Zugzeit Einzelquartiere bzw. Männchenquartiere, wodurch eine zeitliche
Beschränkung auf den Herbst/Winter der Gehölzentnahmen sowie deren Minimierung (V2) und den
Verschluss der Quartiere (V10) in Begleitung der ökologischen Bauüberwachung (V1) im Bereich der
Masten 39 und 40 angesetzt wird.

Die Zwergfledermaus bewohnt vereinzelt Quartiere in Baumhöhlen. Um ein Tötungs- oder
Verletzungsrisiko zu vermeiden wird eine zeitliche Beschränkung auf Oktober bis Anfang November für die
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Gehölzentnahme angesetzt (V2b). Konkrete Nachweise zu besetzten Quartieren liegen für die
untersuchten Maststandorte nicht vor. Die meisten Standorte verfügen in Ermangelung alter Höhlenbäume
nur über ein geringes Quartierpotenzial. Bei den autobahnnahen Standorten (z. B. MS 15, 16, 31, 009) ist
die Lage im Wirkraum einer stark befahrenen Fernstraße im Hinblick auf die Quartierwahl ein ungünstiges
Kriterium.

Die Zauneidechsen werden anlage- sowie baubedingt beeinflusst. Durch zehn neu errichtete
Maststandorte werden Habitatflächen dauerhaft der Nutzung entzogen. Des Weiteren werden durch die
Arbeits- und Seilzugflächen der Neu- und Umbaumasten sowie die Schutzgerüste, Provisorien und das
Baueinsatzkabel weitere Bereiche von Lebensstätten der Zauneidechsen temporär beansprucht. Für die
Zauneidechse bedarf es zur Sicherung der ökologischen Funktion der dauerhaft beanspruchten Flächen
sind FCS-Maßnahmen für Ersatzlebensräume angesetzt, die ohne funktionale Verbindung zum betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestätten Ausgleichsmaßnahmen. Da die Herstellung von Ersatzhabitaten für die
Zauneidechse nicht im räumlich-funktionalen Zusammenhang gewährleistet ist, werden diese als
populationstützende Maßnahmen (FCS-Maßnahmen) realisiert Lebensraum stehen. Geeignete Standorte
sind die Wegböschung westlich von Mast 009 sowie die Obstwiesengrundstücke zwischen dem südlichen
Waldrand und der L1173 bei Mast 39, welche durch Totholzanlagerung aufgewertet werden (F1).. Sowie
eine Fläche südlich der geplanten Arbeitsfläche von Mast 10. Die temporär beanspruchten Flächen werden
durch Maßnahmen zur Minimierung der Eingriffe in ökologische Funktionen erhalten. Besonders in den
Arbeitsflächen der Masten 009, 10 und 39 werden große Teile von Habitatflächen beansprucht, welche
durch Aufwertungsmaßnahmen (Totholz) im angrenzenden Umfeld angelegt werden, um die ökologische
Funktion während der Bauzeit zu Gewährleisten (F1). Diese lassen sich bei den Masten 009 und 39 nicht
im räumlich-funktionalen Zusammenhang realisieren, sodass hierfür eine Ausnahme erforderlich wird.
Bezüglich des Tötungs- und Verletzungsrisikos wird an insgesamt 21 Standorten der Neubauleitung und
27 Standorten der Rückbauleitung (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 37, 40,
001A, 002A, 014, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 031, 1032, 1033, 5812, 5813,
5816, 5817, 5818, 5819, 5821, 5822, 5823, 5825, 5828/ Schutzgerüste im Spannfeld: 003A-004A, 20-21, 23-
24, 24-25, 27-28, 28-29, 38-39, 41-41A/115B, 11204-11205, 1032- 1034) ein umfangreiches
Schutzprogramm durchgeführt (Minimierung der Eingriffe in Habitatflächen (V11), Schutzzäune,
temporäres Umsetzen/Vergrämen betroffener Tiere in unbeeinträchtigte Teilflächen (V12), ökologische
Baubegleitung (V1) wodurch Direktverluste bei den meisten Masten auf ein nicht signifikantes Restrisiko
reduziert werden können. Im Zuge des Autobahnausbaus bei Eutingen erfolgte bereits eine Umsiedlung
von Teilen der Population (Maste 28-30). Die anlagebedingte Beschattung hat keine negativen Einflüsse
auf das Eidechsenhabitat, da diese wie ein heiterer Tag mit vereinzelten Wolken wirkt.

Hierfür wird im Rahmen des Verfahrens ein Antrag auf eine artenschutzrechtliche Ausnahme vom
Tötungsverbot gestellt. Für den Schlingenfang wird darüber hinaus eine Ausnahme von der
Bundesartenschutzverordnung erforderlich. Für die Zauneidechse bedarf es zur Sicherung der
ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen
Da die im Bereich der Masten 009, 10 und 39 (Herstellung von Ersatzhabitaten für die Zauneidechse nicht
im räumlich-funktionalen Zusammenhang). So verbleibt eine baubedingte, kurzzeitige und kleinflächige
Verschlechterung, wobei die ökologische Funktion betroffener Habitate, teilweise durch zusätzliche
Habitatoptimierung, gewährleistet werden kann, werden diese als ist. Einzig bei den Masten 009 und 39 ist
die ökologische Funktion bauzeitlich nicht gegeben, weswegen hier populationsstützende Maßnahmen
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(FCS- Maßnahmen) realisiert. Hierfür ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu beantragen erforderlich
sind.

Potenzielle Laichgewässer des Springfrosches werden durch die Neubauleitung tangiert. Im Spannfeld der
Masten 38 und 39 grenzt ein Schutzgerüst an einen geschützten Verlandungsbereich eines Tümpels. Um
das Fortpflanzungsgewässer nicht zu beeinträchtigen wird die Installation mit Betongewichten
durchgeführt (s. Abb. 6) um den Eingriff zu minimieren (V11). Dies geschieht in Begleitung der ökologisch
Baubegleitung (V1). Um das Tötungsrisiko von Amphibien im Landhabitat zu vermeiden, werden zeitliche
Beschränkungen für Baumaßnahmen in den Bereichen des Aspenwaldes und Wannehau angesetzt (V9) im
Spannfeld 38 – 39.

Die Arbeitsflächen Arbeitsfläche und die Zuwegung des Masten 5826N ragen teilweise in die grenzen an
Fortpflanzungshabitate des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Zusätzlich entsteht eine
Beeinflussung einer Lebensstätte der Art auf dem temporären Seilzugwindenplatz. Zum Schutz der
Lebensstätte werden die Arbeitsflächen und die Zuwegung mit Bauzäunen begrenzt (V3) sowie der
Seilzugwindenplatz mit Bodenschutzmatten ausgelegt (V13). Des Weiteren werden die Bauzeiten auf den
Zeitraum Anfang September bis Ende Mai (V9) beschränkt, um das Tötungs- und Verletzungsrisiko zu
reduzieren (V9). Die ökologische Baubegleitung ÖBB gewährleistet zugleich, dass aus den unmittelbar an
die Lebensstätte angrenzend vorgesehenen Arbeitsflächen, Zuwegungen und Schutzgerüsten keine
Beeinträchtigungen für die Lebensstätte entstehen.

Die potentiellen Habitatbäume des Heldbocks befinden sich in der Windbruchfläche des Neubaumastens
39. Einzelne alte Eichen sind zudem im Umfeld von Mast 31 vorhanden. Die Bäume dienen als
Fortpflanzungs- und Ruhestätte. Durch die Minimierung der Eingriffe in Gehölze werden Fortpflanzungs-
und Ruhestätten (Habitatbäume) geschont sowie das Tötungsrisiko ausgeschlossen (V3).

Der Juchtenkäfer findet ebenfalls geeignete Habitatbäume im Umfeld bzw. Bereich des Masten 39.
Weitere Bäume befinden sich im Bereich der Seilzugfläche des Neubaumasten 5827N, 10 sowie bei Mast
31 (V3). Die Bäume dienen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte. Durch die Minimierung der Eingriffe in
Gehölze werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Habitatbäume) gefällt sowie das Tötungsrisiko
wird ausgeschlossen (V3). wird.

Am Maststandort 39 im Waldgebiet 'Wannenhau' handelt es sich dabei um westlich an die
Windbruchflächen angrenzende Altbaumbestände. Am Maststandort 10 erfolgte im August 2018 eine
vertiefende Untersuchung mittels einer Beprobung, da sich der Höhlenbaum im Bereich der Grabefläche
befindet und nicht geschont werden kann. Im Ergebnis wies der Baum sehr trockenes Substrat auf, welches
von keinerlei Käfern bewohnt wurde. Eine weitere Beprobung erfolgte am 02.04.2020 am Maststandort 31.
Auch hier ergaben sich keine Nachweise hinsichtlich der europarechtlich geschützten Arten Heldbock und
Juchtenkäfer.

An den geplanten Maststandorten 16 und 5827N eignen sich anbrüchige Obstbäume und
Obstbaumstubben als Entwicklungssubstrate von Larven des Hirschkäfers. Auch Areale mit
Laubbaumstubben (Buche, Eiche) an dem teils wärmebegünstigten Standort 39 stellen geeignete
Entwicklungssubstrate für die Art dar. Zudem sind Eichen als Saftleck- und Rendevousbäume der Imagines
vorhanden. Der Maststandort 31 verfügt hingegen aufgrund der Vitalität der Bäume und mangels
anbrüchiger Stubben über kein nennenswertes Habitatpotenzial für die Art.



/FICHT-22475291-v1 55

Der Rückbau von Masten der Bahnleitung 0433 und der Anlage 1050 der Netze BW erfolgt nach einer 
fachgutachterlichen Besatzkontrolle der Masten auf Nistplätze von Mastbrütern. Wenn im Verlauf der 
Untersuchung festgestellt wird, dass sich besetzte Nistplätze auf den Masten befinden, muss der Rückbau 
der betroffenen Masten unter Berücksichtigung der sensiblen Zeiten der Brutvögel vorzugsweise zwischen 
September und Februar erfolgen (V15).

National geschützte Arten

Beim Scoping-Termin am 29.06.2018 wurde vom Landesnaturschutzverband (LNV) auf die
Berücksichtigung von Wildbienen hingewiesen. Es wurde eine Prüfung hinsichtlich relevanter Habitate
vereinbart.

Wildbienen zählen zu den Arten mit allgemeiner Planungsrelevanz. Nach Albrecht et al. (2014) liefert die
Artengruppe insbesondere Informationen zu Aspekten der Lebensraumqualität, die über die Erfassung der
Vegetation hinausgehen wie z. B. Zerschneidungswirkungen (Trennung Nistplatz und Nahrungsquelle)
oder die Änderung des Mikroklimas. Solche Wirkungen sind allerdings bei dem geplanten
Freileitungsneubau aufgrund der überwiegend geringflächigen Eingriffe an den einzelnen Standorten, die
zudem größtenteils nur bauzeitlich und damit temporär wirken, nicht zu erwarten.

Die Berücksichtigung der Artengruppe fokussierte daher zunächst auf die besonders schützenswerten und
gefährdeten Artenvorkommen des landesweiten Artenschutzprogramms (ASP). Die Abfrage ergab im
erweiterten Untersuchungsraum zwei ASP-Flächen mit Vorkommen der Arten Andrena chrysopyga bzw.
Osmia acuticornis (stark gefährdet). Die ASP-Fläche von Andrena chrysopyga befindet sich im Umfeld der
110 kV-DB-Rückbauleitung Mühlacker – Karlsruhe (Bl 0433) zwischen den Abbaumasten 5815 und 5816,
während es sich bei der Fläche für Osmia acuticornis um einen aufgelassenen Steinbruch an der B 10,
südwestlich Gewann "Stöckach", handelt. Beide ASP-Flächen werden nach aktueller Planung
vorhabenbezogen nicht tangiert. Weitere ASP-Flächen für Wildbienen befinden sich nicht im
Untersuchungsgebiet.

Zusätzlich wurden im Rahmen einer mehrtägigen Übersichtsbegehung im Juli und August 2018 weitere
wildbienenrelevante Habitatpotenziale geprüft. Weinberge, Sandgruben sowie vegetationsarme und -freie
Kleinstrukturen sind vorhabenbezogen nicht betroffen. Hecken, Mähwiesen sowie Magerrasen sind bereits
als geschützte Biotope oder Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie geschützt und in der
Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Sofern diese Biotope vorhabenbezogen beeinträchtigt werden, sind
entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- oder Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Vegetation
vorgesehen, die gleichsam dem Schutz von Wildbienen dienen. Eine gesonderte Erfassung von Wildbienen
ist in diesen Biotopen daher nicht erforderlich. Bei den übrigen Standorten handelt es sich meist um
nährstoffreiche, blütenarme Biotope. Die tangierten Streuobstwiesenflächen als weitere potenzielle
Wildbienenlebensräume sind artenarm ohne einen auffälligen Blühhorizont. Sie werden zumeist intensiv
genutzt (u. a. als Garten oder Weide) oder liegen kleinflächig verstreut inmitten intensiv genutzter
Agrarlandschaft. Die Zuwegungen verlaufen überwiegend auf vorhandenen und zu einem großen Teil
bereits versiegelten Wegen. Unbefestigte Gras- und Schotterwege befinden sich stellenweise in den
Gartenanlagen, im Wald oder im Offenland mit angrenzend intensiv genutztem Grünland bzw. Acker, wo
eine vergleichsweise geringe Eignung für besonders schützenswerte und gefährdete Wildbienenarten
besteht.
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Eine Untersuchungsrelevanz für Wildbienen ist angesichts der oben geschilderten Sachlage in den
betroffenen Flächen nicht erkennbar.

Fazit
Während der Baumaßnahmen kommt es zu Rodungen von Gehölzen (teilweise nach § 30 BNatSchG
geschützt). Der Eingriff kann durch die Wiederherstellung der Gehölzstrukturen, die Rekultivierung der
Standorte der Rückbaumasten teilweise ausgeglichen werden. Die verbleibenden Eingriffe werden durch
Ersatzmaßnahmen (Ökokontomaßnahme) im selben Naturraum kompensiert.

Für bauzeitlich beanspruchte Waldflächen wird ein Antrag auf die befristete Waldumwandlung im Rahmen
des Planfeststellungsverfahren gestellt. Die Flächen werden in Absprache mit dem Eigentümer gemäß ihrer
vorherigen Nutzung wiederhergestellt. Die anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme bedarf einer
dauerhaften Waldumwandlung. Ersatzaufforstungen werden im gleichen Naturraum mittels einer
Ökokontomaßnahme durchgeführt.

Sowohl bauzeitlich als auch anlagebedingt werden Flächen des FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-
Mähwiese beansprucht. Durch geeignete Maßnahmen kann der Lebensraumtyp überwiegend geschützt
bzw. wiederhergestellt werden. Die zusätzliche dauerhafte Versiegelung von 26 m² 5 m² liegt unterhalb der
Bagatellgrenze.

Im Bereich des Lebensraumtypen Waldmeister-Buchenwald werden sowohl bauzeitlich als auch
anlagebedingt Flächen beansprucht. Durch geeignete Maßnahmen kann der Lebensraumtyp überwiegend
geschützt bzw. wiederhergestellt werden. Der dauerhafte Verlust beträgt ca. 210 m². Der Orientierungswert
„quantitativ-absoluter Flächenverlust“ der Stufe III von 2.500 m² für den Lebensraumtyp Waldmeister-
Buchenwald der Fachkonventionsvorschläge zur Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen bei
direktem Flächenentzug (Lambrecht & Trautner 2007) wird unterschritten.

Verbotsbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können für die Zauneidechsen nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Hierfür Hinsichtlich der Zauneidechse verbleibt allerdings trotz der
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikantes Restrisiko von Individuenverlusten. Aus diesem Grund wird im
Rahmen des Verfahrens ein Antrag auf hierfür eine artenschutzrechtliche Ausnahme desTötungsverbots
vom Tötungsverbot beantragt. Für den Schlingenfang wird ist darüber hinaus eine Ausnahme von der
Bundesartenschutzverordnung erforderlich.

Für die Zauneidechse bedarf es zur Sicherung der ökologischen Funktion der betroffen Fortpflanzungs-
und Ruhestätten ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der Masten 009, 10 und 39. Da Durch die
FCS-Maßnahmen, welche den Schlingenfang erfordert, werden lokale Populationen der Zauneidechsen in
einem reproduktionsfähigen Zustand in Herstellung von Ersatzhabitaten umgesiedelt für die Zauneidechse
nicht an allen betroffenen Maststandorten im räumlich- funktionalen Zusammenhang gewährleistet
werden kann, werden diese als populationsstützende Maßnahmen (FCS- Maßnahmen) realisiert. Hierfür ist
eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu beantragen.

Im Bereich der Masten 18-19 und 25-27 sowie 28-29 kommt es teilweise zum Verlust von Lebensräumen
der Feldlerche. Durch die vorgezogene Anlage von Buntbrachestreifen auf Ackerflächen kann ein
Lebensraumverlust kompensiert werden.



/FICHT-22475291-v1 57

Für weitere betroffene Arten und Artengruppen können die artenschutzrechtliche Verbote gemäß § 44 Abs.
1 BNatSchG durch Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vollständig ausgeschlossen werden, wodurch das
vorliegende Vorhaben im Einklang mit den artenschutzrechtlichen Regelungen steht.

Bei Durchführung der besonderen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (s. Kapitel 3) und der
CEF- bzw. FCS-Maßnahme können bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen in das Schutzgut Tiere
weitgehend vermieden werden (s. Anlage 9.3).

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Wiederherstellung und der
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verbleibt weder durch die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme von
ca. 31 ha noch durch die zusätzliche dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Versiegelung) von ca. 398 m²,
die sich auf 38 Maststandorte verteilt, eine erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut Pflanzen/Tiere.

2.2.2  Schutzgut Boden

Im Schutzgut Boden führt das Vorhaben zu vorübergehenden Flächenbeanspruchungen von Böden
während der Bauphase, unter anderem durch die Zuwegung zu den jeweiligen Masten und der
Arbeitsflächen, auf insgesamt im Neubau ca. 20 ha und im Rückbau ca. 7 ha (ohne Schutzgerüstflächen).
Davon sind im Bereich der Neubautrasse ca. 14,1 ha und im Rückbau ca. 5,2 ha verdichtungsempfindlichen
Böden. Auf den baubedingten Flächen kann es während der Bauphase zu Bodenverdichtungen kommen.
Da an den einzelnen Maststandorten die Bautätigkeiten nur wenige Tage andauern, werden die
Beeinträchtigungen an den einzelnen Orten nur relativ kurzfristig auftreten. Maßnahmen zur Vermeidung
und Minimierung sind vorgesehen. Für die notwendigen Baumaßnahmen sowie den Rückbau werden, so
weit möglich, vorhandene Straßen und Wege als Zufahrt zu den Maststandorten für Baufahrzeuge genutzt.
Überall dort, wo unbefestigte Flächen befahren werden müssen, werden im Bereich (witterungsbedingt)
verdichtungsempfindlicher Bodenstandorte Baggermatten ausgelegt (V6) oder vorübergehend
provisorische Bauwege angelegt, die dann unmittelbar nach Bauabschluss entfernt werden.

Verdichtungsempfindliche Bodenstandorte sind außerhalb der Feld- und Graswege im Bereich der Acker-
und Wiesenflächen, insbesondere im Bereich der Mageren Flachland-Mähwiesen und Waldflächen an
folgenden Maststandorten zu erwarten.

Umbau: Mast 001A, 002A, 007, 008 und 009, 1032,

Neubau: 380-kV: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 115A und 115B

Neubau 110-kV bzw. Ersatzneubau: 110-kV: 5826N, 5827N, 5828N, 5829.

Rückbau Anlage 1050: 014, 015, 116, 019, 020, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031.

Rückbau Bl 0433: 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826
und 5828.

Im Bereich der besonders verdichtungsempfindlichen Böden werden die zu befahrenden offenen
Bodenstandorte durch Verlegen von Baggermatratzen, möglichst aus Alumatten, geschützt. Zudem werden
durch die bodenkundliche Baubegleitung die Bodenwasserverhältnisse gemäß DIN 19731 geprüft.
Bauarbeiten dürfen nur bei geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhältnissen, in Abstimmung mit der
bodenkundlichen Baubegleitung durchgeführt werden (V1, V6).
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Im Bereich der Mageren Flachland-Mähwiesen an den Masten 30, 32, 34, 36, 5826N, 5827N, 5828N, 029,
5813, 5815, 5816, 5822, 5825, 5826, 5828 erfolgt die Bauausführung und das Auslegen der
Baggermatratzen (Alumatten) in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung, um eine
irreversible Bodenverdichtung durch Zerstörung des Bodengefüges zu vermeiden (V1, V4)

Für die vier Fundamentköpfe der Gittermasten wird eine gemeinsame oberirdische Versiegelung von 7 m²
angenommen. Für den Mastaustritt der Vollwandmasten wird eine Fläche von max. 24 m² oberirdisch
versiegelt. Hierbei kommt es zum vollständigen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. Bei den 110-kV-
Vollwandmasten ist die Mastaustrittsfläche ist mit durchschnittlich 2,2 m² deutlich geringer. Trotzdem
kommt es im Bereich der oberirdischen Versieglung zu einem vollständigen Verlust der natürlichen
Bodenfunktionen.

Anlagebedingt kommt es durch die Versiegelung im Bereich der Neubaumasten zu einer nachteiligen
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden. Insgesamt werden ca. 553 m² auf einer Strecke von 11,5 km neu
versiegelt. Im Bereich der Rückbaumasten werden 155 m² entsiegelt und getreu der umgebenden
Bodenschichten wiederaufgefüllt. Die zusätzliche Versiegelung beträgt ca. 398 m².

Beim Rückbau von Masten mit Schwellenfundamenten der Anlage 1050, (Netze BW), kann eine Gefährdung
durch Boden- oder Grundwasserkontamination bestehen, da die Holzschwellen mit Teeröl imprägniert
wurden. Während der Aushubarbeiten wird die bodenkundliche Baubegleitung das Ausmaß der
Kontaminierung feststellen, dokumentieren und Prüfungsstellen Proben zur Analyse zukommen lassen
(siehe Maßnahmenblatt V14, Kapitel 5). Belastetes Ober- und Unterbodenmaterial ist in die
entsprechenden Transportbehälter einzubringen. Der belastete Boden und die Schwellenfundamente
müssen gemäß der „NETZ-A-1008 Anweisung Abfallmanagement“ der Netze BW entsorgt werden (Netze
BW, 2012). Die Baugrube ist mit Abschluss der Baumaßnahmen gemäß der umgebenden Bodenschichten
zu verfüllen und der entsprechenden Nutzung/ Biotopstrukturen wiederherzustellen.

Beanspruchte Acker- und Wiesenflächen werden unverzüglich nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder
aufgelockert, so dass keine Eingriffe zurückbleiben (W1).

Bei Mast 115A findet sich eine Siedlung aus der Vorgeschichte (Prüffall). Vor Beginn der Erdarbeiten werden
im Rahmen die zuständigen Behörden rechtzeitig informiert. Das weitere Vorgehen erfolgt in Abstimmung
mit der zuständigen Behörde.

Im Bereich Rückbauleitung 0433 befinden sich die Maststandorte 5824 und 5826 im Bereich von
Bodendenkmalen. Um eine Beschädigung während der Rückbauarbeiten zu vermeiden, werden die
zuständigen Behörden benachrichtigt, wenn archäologische Funde zutage treten. Aufgrund der bereits
bestehenden Masten und dem Rückbau der Fundamente bis 1,2 m unter EOK, ist ein Antreffen von
Bodendenkmale aufgrund des eingeschränkten Eingriffes unwahrscheinlich.

Werden im Zuge der Baumaßnahmen Karstspalten oder Höhlen angeschnitten, wird umgehend die
Arbeitsgemeinschaft Muschelkalkkarst e.V. benachrichtigt, damit zeitnah eine Hohlraumdokumentation
erfolgen kann.

Fazit
Der Eingriff in das Schutzgut Boden durch die bauzeitliche Inanspruchnahme von besonders
verdichtungsempfindlichen Bodenstandorten von insgesamt 19 ha wird durch Schutzmaßnahmen und
Wiederherstellung nach Bauende auf ein möglichst geringes Maß begrenzt. Die dauerhafte zusätzliche
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Versiegelung von ca. 398 m² Fläche, die sich auf 39 Maststandorte auf einer Länge von 11,5 km verteilt,
wird durch die Ersatzmaßnahme (E1) kompensiert. Die mit Teeröl imprägnierten Holzschwellenfundamente
der Anlage 1050 werden unter Aufsicht der bodenkundlichen Baubegleitung entfernt. Umliegende
belastete Böden werden ausgehoben sowie gesondert gelagert und entsorgt. Insgesamt ist bei der
Durchführung der geplanten Maßnahmen nicht mit erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden durch das Vorhaben zu rechnen.

2.2.3 Schutzgut Wasser

Im Schutzgut Wasser können baubedingte Eingriffe vermieden werden, in dem die Vorgaben der
Schutzzonenverordnungen für die betroffenen Wasserschutzgebiete „Pfinztal“, „Bretten, Bauschlotter
Platte“ und das geplante Wasserschutzgebiet „Tiefbrunnen III-V, Stadtwerke Mühlacker“ eingehalten
werden. Alle Bauflächen finden sich in den Zonen IIIB. Die Zonen I und II sind nicht betroffen. Eine
wasserrechtliche Genehmigung wird im Zuge des Verfahrens beantragt.

Von einem Eingriff in grundwasserführende Schichten ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
auszugehen. Ein Baugrundgutachten mit genauen Aussagen über den Grundwasserstand wird allerdings
erst im Zuge der Ausführungsplanung erstellt. Sollte wider Erwarten ein Eingriff ins Grundwasser
erforderlich werden, so wird dies der zuständigen Behörde unverzüglich mitgeteilt und entsprechend
erforderlich werdende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers
abgestimmt. Die kurze Bauzeit und der geringe Flächenbedarf pro Mast verursachen keine erheblichen
Beeinträchtigungen des Grundwassers.

Durch die punktuelle Versiegelung im Bereich von 13 Maststandorte von insgesamt ca. 181 m² (222 m²
abzüglich Rückbau von 41 m²) innerhalb der Wasserschutzgebiete, ist eine Verringerung der
Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen. Eine dauerhafte Beeinträchtigung durch
Grundwasserstau oder die Veränderung der Grundwasserfließrichtung und -güte ist nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht anzunehmen.

Um das Risiko von Beeinträchtigungen zu senken werden Motorsägen nur mit biologisch schnell
abbaubaren Kettenschmierstoffen betrieben werden, sowie die Wartungsarbeiten der Baumaschinen im
Baulager erfolgen, um einen Schadstoffeintrag, z. B. von Getriebeöl in den Boden und Wasser zu vermeiden.

Die mit Teeröl imprägnierten Holzschwellenfundamente der Anlage 1050 werden unter Aufsicht der
bodenkundlichen Baubegleitung entfernt. Umliegende belastete Böden werden ausgehoben sowie
gesondert gelagert und entsorgt (V14) s. auch Schutzgut Boden.

Innerhalb des Gewässerrandstreifen des Igel- und Wöschbachsbachs Kämpfelsbachs werden vier
Maststandorte zurückgebaut. Durch den Rückbau werden innerhalb des Gewässerrandstreifens ca. 20 m²
entsiegelt (3 x 6 m² Anlage 1050 und 1 x 2 m² Anlage 0433). Im Bereich der Anlage 1050 ist aufgrund der
Belastung durch die Holzschwellen, die ökologische/bodenkundliche Baubegleitung hinzuzuziehen.

Der Mast 39 befindet sich innerhalb eines „Sonstigen Wasserschutzwald“ gemäß
Waldfunktionenkartierung. Mast 40 befindet sich außerhalb, die Arbeitsfläche zu ca. 330 m² sowie die
Seilzugfläche mit ca. 570 m² innerhalb des Sonstigen Wasserschutzwaldes. Baubedingt werden insgesamt
innerhalb des sonstigen Wasserschutzwaldes 4.300 m² beansprucht, davon liegen 3.100 m² auf einer
Windwurffläche. Größere bzw. ältere Bäume müssen innerhalb des Wasserschutzwaldes nicht gefällt
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werden. Versiegelt werden ca. 7 m². Von einer erheblichen Beeinträchtigung des Sonstigen
Wasserschutzwaldes gemäß Waldfunktionenkartierung ist nicht auszugehen.

Fazit
Durch die punktuelle zusätzliche Versiegelung im Bereich der Maststandorte ist eine Verringerung der
Grundwasserneubildungsrate nicht anzunehmen. In der Schutzzone III der ausgewiesenen oder geplanten
Wasserschutzgebiete befinden sich 13 Neubaumasten und ein Umbaumast. Insgesamt werden 10 Masten
innerhalb der Wasserschutzgebiete zurückgebaut. Im Bereich der Rückbauleitung Anlage 1050 ist der
vollständige Fundamentrückbau mit einhergehender Bodensanierung durch die bodenkundlichen/
ökologischen Baubegleitung zu überwachen, um Einträge in das Grundwasser oder Fließgewässer zu
vermeiden. Erhebliche Eingriffe sind nicht zu erwarten. Durch den Rückbau von vier Bestandsmasten
innerhalb des Gewässerrandstreifens ergibt sich eine geringfügig positive Wirkung. Überschwemmungs-
gebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Insgesamt sind bei der Einhaltung der allgemeinen
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut
Wasser zu erwarten.

2.2.4 Schutzgut Klima und Luft

Eingriffe in das Schutzgut Klima werden nicht verursacht.

2.2.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Baubedingte Wirkungen treten nur vorübergehend auf und wirken sich nicht nachhaltig auf das Schutzgut
Landschaftsbild aus. Da es sich um eine wandernde Baustelle handelt, werden alle Beeinträchtigungen der
Erholungsfunktion durch die Bautätigkeiten an den einzelnen Orten jeweils relativ kurzfristig auftreten.
Eingriffe in Form von Lärm, Staub oder Sperrung von Wegen sind nur vorrübergehend und an einzelnen
Standorten kurzfristig vorzufinden. Strukturell werden landschaftsprägende Elemente, wie Bäume,
Feldhecken und Feldgehölze entfernt, welche nach Bauende wiederhergestellt werden.

Dem Neubau von 38 Masten steht der Rückbau von 37 (110-kV) Masten gegenüber. Änderungen
gegenüber dem Bestand ergeben sich durch eine deutliche Erhöhung und damit auch Verbreiterung der
Masten sowie der Neutrassierung in teilweise unbelasteten Landschaftsbereichen. Die Masten der
bestehenden Leitung weisen eine durchschnittliche Höhe von 26 m auf. Die geplanten Neubaumasten
weisen im Durchschnitt eine Höhe von 71,7 m 71,5 m auf. Die Leiterseile der rückzubauenden
Leitungsabschnitte werden auf die geplante Leitungsanlage 7620 aufgelegt. In diesen Bereichen wird die
Leitung mit einer zusätzlichen Traverse ausgelegt.

Eine erhebliche technische Überformung erfolgt durch die höheren und dadurch breiteren Neubaumasten.
Die Neubaumasten weisen im Vergleich zu den Bestandmasten eine durchschnittliche Erhöhung der
Masten um 45,7 m 45,5 m auf, d.h. die dreifache Höhe der Bestandsmasten. Diese starke Erhöhung im
Vergleich zum Bestand stellt eine hohe Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild dar.

Die Vollwandmasten, welche Pilotcharakter im Höchstspannungsnetz Baden-Württembergs haben, wirken
sich ebenfalls verstärkend auf die Überformung des Landschaftsbilds aus. Hinzu kommt, dass
Vollwandmasten auch in einem landschaftlich unbelasteten Gebiet vor einer Waldkulisse errichtet werden
und dadurch eine zusätzliche Überformung stattfindet. Der Effekt der visuellen Verschmelzung von
Gittermasten mit der Waldkulisse ist bei einem Vollwandmasten, aufgrund der geschlossen Bauweise, nicht
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gegeben. Hier ist jedoch explizit darauf hinzuweisen, dass die Gemeinden Pforzheim, Eutingen und
Kieselbronn den Einsatz von Vollwandmasten gefordert haben, da diese von den betroffenen Gemeinden
als schöner wahrgenommen werden.

Das Mastbild mit einer doppelten Erdseilspitze wird für den Betrachter ungewohnt sein, da die normale
Ausführung der Masten mit einer einfachen Mastspitze erfolgt. Allerdings sind Masten mit einer doppelten
Erdseilspitze kleiner als Masten mit einer einfachen Erdseilspitze. Dem ungewohnten Erscheinungsbild steht
die Reduzierung der Gesamthöhe entgegen. Eine zusätzliche Belastung des Landschaftsbildes ist durch die
geteilte Erdseilspitzen nicht zu erwarten.

Der Zerschneidungseffekt wird durch den Neubau der Leitung verstärkt. In den Bereichen in denen weitere
Leitungen mit auf die Masten gelegt werden, wird dieser Effekt zusätzlich verstärkt. Entgegen der
Verstärkung des Zerschneidungseffektes durch die Aufnahme anderer Leitungen, steht der Rückbau von
Masten, welcher vor allem Siedlungsgebiete entlastet. Die Verstärkung des Zerschneidungseffektes durch
den Neubau wirkt sich insbesondere im Be-reich der Schutzgebiete negativ aufs Landschaftsbild aus.

Fazit
Anlagebedingte Wirkungen sind aufgrund der höheren und breiteren Masten und zusätzlicher Leiterseile
durch die Ausführung als Gemeinschaftsleitung insbesondere im Bereich der Schutzgebiete und den
teilweisen Einsatz von Vollwandmasten zu erwarten. Es kommt zu einer erheblichen technischen
Überformung der Landschaft.

Eine Verminderung von Beeinträchtigungen kann durch den Teilrückbau der bestehenden
110-kV-Leitungen erzielt werden.

Es verbleiben erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung. Eine
Kompensation erfolgt durch eine Ersatzzahlung nach der Ausgleichsabgabeverordnung (AAVO).
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2.3 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz
Tabelle 1112:  Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz

Beschreibung des Eingriffs/ der betroffenen Standorte
Neubau Anl. 7620 (rot) Rückbau Anl. 1050,0433 (grün)

Öko-
punkte

Landschaftspflegerische Maßnahmen
Neubau Anl. 7620 (rot) Rückbau Anl. 1050,0433 (grün)

Öko-
punkte

Ba
ub

ed
in

gt

Inanspruchnahme von Vegetationsflächen bzw. Lebensräumen
wertgebender Arten (insg. ca. 31,7 ha / 9,6 ha):

Acker/Kulturpflanzen: ca. 11,56 ha / 1,5 ha
Grünland/Wiesen (auch LRT 6510): ca. 9,7 ha / 4,72 ha
Schlagflur, Ruderal, Brombeeren: ca. 1,55 ha / 0,5 ha
Streuobstbestand: ca. 0,83 ha / 0,16 ha
Feldgehölz/ -hecke mit Offenland- u. Waldbiotop: ca.
3,91 ha /0,96 ha
Wald (auch LRT9130): ca. 1,81 ha / -
Garten: ca. 2,40 ha / 1,75 ha
Tümpel/Waldbiop: ca. - / 0,015 ha

3.536.374

1.113.335

Schutz und Wiederherstellung von Vegetationsflächen
bzw. Lebensräumen wertgebender Arten (insg. 31,7 ha /
9,6 ha)

V3: Gehölzschutz/Schutz wertvoller Veg./Gehölzbestände
(Schutzzaun)
V4: Schutz magerer Flachland-Mähwiesen
V5: Verwendung von Holzgerüsten
V6: Schutz von Bodenstandorten
V8: Verwendung von Spinnankern
W1: Wiederherstellung bauzeitl. beanspruchter
Vegetationsflächen (ca. 21,18 ha / 9,35 ha)
W2: Wiederherstellung v. Gehölzbeständen (0,5 ha/0,255 ha)
W3: Wiederherstellung von Flachland-Mähwiesen (0,048 ha /
-)
W4: Wiederherstellung von Biotopen (0,07 ha / 0,027 ha)
W5: Wiederherstellung von Forstbeständen (0,509 ha / -)

3,473,858

1.118.745

Verlust von Einzelbäumen/ Obstgehölzen (insg. 22 St / 4 St): 14.490
1.600

V3: Gehölzschutz/Schutz wertvoller Veg./Gehölzbestände
(Schutzzaun)
W2: Wiederherstellung von Gehölzbeständen (Pflanzung
17 + 5 St /4 St)

10.086
1.360

Befestigte Flächen, Wege (insg. ca. 11,9 ha / 3,8 ha)
202.410
106.160

Allgemeine Wiederherstellung Befestigter Flächen, Wege
(insg. ca. 11,9 ha / 3,8 ha)

202.963
106.160
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Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde von der Stadt Pforzheim (TÖB_044 Stadt Pforzheim - Dezernat II - Amt für Umweltschutz) festgestellt, dass das
geplante Vorhaben auch Auswirkungen auf durch andere Planfeststellungsbeschlüsse rechtskräftig festgesetzte Kompensationsmaßnahmen hat, die durch neue
Überspannungen oder geringfügig durch den Neubau von Masten beeinträchtigt werden können.
Die Beeinträchtigung dieser Kompensationsmaßnahmen wird entsprechend dem Biotopvernetzungskonzept der Stadt Pforzheim berücksichtigt und in
Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz ausgeglichen.
In enger Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz wurde eine Eingriffs-Ausgleich-Bilanz nach dem Wertpunktesystem der Stadt Pforzheim erstellt. Es wurde
ein Defizit von 18.152 Wertpunkten ermittelt (Anlage 5.1). Der Ausgleich wurde mit 18.352 Wertpunkten berechnet (Anlage 5.2).

Mit Durchführung dieser mit Amt für Umweltschutz der Stadt Pforzheim abgestimmten Sammelausgleichmaßnahme ist der Eingriff nach Wertpunktesystem der
Stadt Pforzheim vollständig ausgeglichen.

A
nl

ag
eb

ed
in

gt

Inanspruchnahme von Vegetationsflächen bzw. Lebensräumen
wertgebender Arten (insgesamt ca. 0,125 ha / 0,015 ha):
Acker / Grünland / Wiesen (auch LRT 6510)/ Brombeeren /
Streuobstbestand / Garten / Feldgehölz / Feldhecke mit Offenland-
u. Waldbiotop: ca. 0,047 ha
Wald (auch LRT9130): ca. 0,078 ha
Bestehende Mastfundamente: ca. 0,015 ha

28.059

155

Dauerhafter Verlust und Umwandlung von
Vegetationsstandorten
(insgesamt ca. 0,125 ha / 0,015 ha)

Mastfundament (Neuversiegelung) ca. 0,06 ha
W1: Umwandlung von Waldflächen in Ruderalflächen ) ca.
0,069 ha
Entsiegelung Fundamentfläche, Ansaat Wiese ca. 0,015 ha

7.634

2.015

C1: Artenschutzmaßnahme Buntbrache ca. 0,54 ha
E1: Ökokontomaßnahme Sanierung Trockenmauer
E2: Ersatzaufforstung (0,14ha)
E3: Ersatzaufforstung (0,06 ha)

43.600
30.000
18.200
1.800

Gesamtsumme Eingriffsflächen Neubau (43,75 ha)
und Rückbau (13,47 ha)

(3.781.333
+
1.221.250)

5.002.583

Gesamtsumme Wiederherstellung und Maßnahmen (3,686,907
+
1.228.280
+ 93.600)

5.008.787

Ergebnis (Ökopunkteleistung)= Kompensationsbedarf - Kompensationsleistung E–A= 5.002.583– 5.008.787= -6204 d.h. ein Ökopunktegewinn von 6204 ÖP



/FICHT-22475291-v1 64

Beschreibung des Eingriffs/ der betroffenen Standorte
Neubau Anl. 7620 (rot) Rückbau Anl. 1050,0433 (grün)

Öko-
punkte

Landschaftspflegerische Maßnahmen
Neubau Anl. 7620 (rot) Rückbau Anl. 1050,0433 (grün)

Öko-
punkte

B
au

be
di

ng
t

Inanspruchnahme von Vegetationsflächen bzw. Lebensräumen
wertgebender Arten (insg. ca. 31 ha / 9,55 ha):
Acker/Kulturpflanzen: ca. 10,97 ha / 1,5 ha
Grünland/Wiesen (auch LRT 6510): ca. 10,1 ha / 4,65 ha
Schlagflur, Ruderal, Brombeeren: ca. 1,49 ha / 0,5 ha
Streuobstbestand: ca.0,86 ha / 0,16
Feldgehölz/ -hecke mit Offenland- u.Waldbiotop: ca. 3,81 ha
/0,97 ha
Wald (auch LRT9130): ca. 1,48 ha / -
Garten: ca. 2,29 ha / 1,75 ha
Naturferner Bachabschnitt: ca. 0,03 ha / -
Tümpel/Waldbiop: ca. - / 0,015 ha

3.435.090

1.102.200

Schutz und Wiederherstellung von Vegetationsflächen bzw.
Lebensräumen wertgebender Arten (insg. 31 ha / 9,55 ha)
V3: Gehölzschutz/Schutz wertvoller Veg./Gehölzbestände
(Schutzzaun)
V4: Schutz magerer Flachland-Mähwiesen
V5: Verwendung von Holzgerüsten
V6: Schutz von Bodenstandorten
V8: Verwendung von Spinnankern
W1: Wiederherstellung bauzeitl. beanspruchter
Vegetationsflächen (ca. 30,15 ha / 9,27 ha)
W2: Wiederherstellung von Gehölzbeständen (0,48 ha / 0,255
ha)
W3: Wiederherstellung von Flachland-Mähwiesen (0,048 ha / -)
W4: Wiederherstellung von Biotopen (0,07 ha / 0,025 ha)
W5: Wiederherstellung von Forstbeständen (0,252 ha / -)

3.387.990
1.093.800

Verlust von Einzelbäumen/ Obstgehölzen (insg. 19 St / 4 St):
junge Bäume: 3 St / -
Obstbäume (StU >25cm): 13 St / 4 St
Sonst. Einzelbäume (StU>25cm): 3 St / -

9.990
1.600

V3: Gehölzschutz/Schutz wertvoller Veg./Gehölzbestände
(Schutzzaun)
W2: Wiederherstellung von Gehölzbeständen (Pflanzung 19 St
/4 St)

8.862
1.360

Befestigte Flächen, Wege (insg. ca. 11,3 ha / 3,8 ha) 193.600
105.945

Allgemeine Wiederherstellung Befestigter Flächen, Wege
(insg. ca. 11,3 ha / 3,8 ha)

193.600
105.945

9.4_-06_04__2020_FFH_VP.docx

Inanspruchnahme von Vegetationsflächen bzw. Lebensräumen
wertgebender Arten (insgesamt ca. 0,12 ha / 0,015 ha):
Acker / Grünland / Wiesen (auch LRT 6510)/ Brombeeren /
Streuobstbestand / Garten / Feldgehölz / Feldhecke mit
Offenland- u. Waldbiotop: ca. 0,06 ha
Wald (auch LRT9130): ca. 0,06 ha
Bestehende Mastfundamente: ca. 0,015 ha

23.495
155

Dauerhafter Verlust und Umwandlung von
Vegetationsstandorten
(insgesamt ca. 0,12 ha / 0,015 ha)
Mastfundament (Neuversiegelung) ca. 0,06 ha

 W1: Umwandlung von Waldflächen in Ruderalflächen ) ca. 0,06
ha
          Entsiegelung Fundamentfläche, Ansaat Wiese ca. 0,015 ha

7.637
2.015
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Beschreibung des Eingriffs/ der betroffenen Standorte
Neubau Anl. 7620 (rot) Rückbau Anl. 1050,0433 (grün)

Öko-
punkte

Landschaftspflegerische Maßnahmen
Neubau Anl. 7620 (rot) Rückbau Anl. 1050,0433 (grün)

Öko-
punkte

C1: Artenschutzm2aßnahme Buntbrache Lerchenfenster ca. 0,54
ha
E1: Ökokontomaßnahme Sanierung Trockenmauer
E2: Ersatzaufforstung (0,14ha)

43.600
30.000
18.200

Gesamtsumme Eingriffsflächen Neubau (42,5 ha)
und Rückbau (13,4 ha)

4.872.07
5

Gesamtsumme Wiederherstellung und Maßnahmen 4.893.00
9

Ergebnis (Ökopunkteleistung)= Kompensationsbedarf - Kompensationsleistung E–A= 4.872.075 – 4.893.009= -20.934 d.h. ein Ökopunktegewinn von
20.934 ÖP
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3 Landschaftspflegerische Maßnahmen
Die Maßnahmen dienen dazu, Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu vermeiden bzw.
zu minimieren und verbleibende Eingriffe zu kompensieren.

Während der Planungsphase wurden verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der
Eingriffe erarbeitet. Um die Flächeninanspruchnahme so gering wie möglich zu halten, wurden bei der
Festlegung der Zuwegungen, Seilzugplätze und Baustelleneinrichtungsflächen geschützte bzw. für den
Natur- und Biotophaushalt ökologisch wertvolle Flächen besonders berücksichtigt und an den
empfindlichen Stellen entsprechend angepasst. Die maximal mögliche Reduzierung des Baufelds und der
Bauzeit auf das unbedingt erforderliche Maß ist obligatorisch.

3.1 Allgemeine Maßnahmen
Es sind folgende allgemeine Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen:
§ Eine ökologische und bodenkundliche Baubegleitung sorgt für die Sicherstellung der Maßnahmen. Die

ökologische/bodenkundliche Baubegleitung gibt auch Hinweise zur Eingriffsvermeidung und
Eingriffsminimierung für Baueinrichtungsflächen an einzelnen Maststandorten. Bei Bedarf erfolgt die
Hinzuziehung eines faunistischen Fachgutachters.

§ Die Baustelleneinrichtungsflächen werden auf ein unbedingt nötiges Maß reduziert. Für die
notwendigen Baumaßnahmen sowie den Rückbau werden, so weit möglich, vorhandene Straßen und
Wege als Zufahrt zu den Maststandorten für Baufahrzeuge genutzt. Überall dort, wo unbefestigte
Flächen befahren werden müssen, werden je nach Witterung und Bodenempfindlichkeit Baggermatten
ausgelegt.

§ Die Beseitigung der Gehölze und Vegetationsstrukturen zur Baufeldfreimachung erfolgt fachgerecht
nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.

§ Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen entsprechend dem Stand der Technik zur Lärm- und
Abgasreduzierung. Die Motoren der Fahrzeuge werden soweit möglich abgestellt und der
Fahrzeugverkehr auf ein Mindestmaß beschränkt.

§ Motorsägen sollen nur mit biologisch schnell abbaubaren Kettenschmierstoffen betrieben werden.
§ Wartungsarbeiten der Baumaschinen erfolgen im Baulager, um einen Schadstoffeintrag, z. B. von

Getriebeöl in den Boden und Wasser zu vermeiden.
§ Sorgfältig getrennter Ausbau, Lagerung und Einbau von Ober- und Unterboden
§ Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs (Gebot der Abfallvermeidung).
§ Im Zuge der Baumaßnahmen werden grundsätzlich alle unvermeidbaren Abfälle bzw. sonstige Abfälle

sowie ausgehobenes und ggf. als Abfall eingestuftes Boden- bzw. Erdmaterial (kontaminiertes
Bodenmaterial) durch einen beauftragten Fachbetrieb der stofflichen Wiederverwertung oder der
ordnungsgemäßen und schadlosen Beseitigung in hierfür geeigneten und zugelassenen Verwertungs-
oder Beseitigungsanlagen zugeführt.

§ Vorgaben für den Rückbau: Das „Nachseil“ wird vorsichtig bzw. ggf. mit Stützgerüsten aufgefangen.
Durch diese Vorgabe können Störungen im Bereich der Gehölzbiotope ausgeschlossen werden.

§ Besondere Vorsicht vor allem im Wasserschutzgebiet (mit Teeröl imprägnierte Fundamente) und in der
Nähe von Oberflächengewässern.
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§ Eine Verunreinigung von Grund- und Oberflächengewässern wird vermieden, da bauzeitlich keine
wassergefährdenden Stoffe oder Stoffe, die durch Wassereintrag wassergefährdende Eluate bilden
können, eingesetzt werden.

§ Werden im Zuge der Baumaßnahmen Karstspalten oder Höhlen angeschnitten, wird umgehend die
Arbeitsgemeinschaft Muschelkalkkarst e.V. benachrichtigt, damit zeitnah eine Hohlraumdokumentation
erfolgen kann.

§ Eine mögliche Beeinträchtigung von denkmalgeschützten Objekten beschränkt sich auf den Rückbau
von zwei Masten der Bl 0433 und wird vermieden, indem die Denkmalschutzbehörde rechtzeitig
informiert wird. Sollten Funde und/oder Befunde auftreten, wird die Möglichkeit zur Bergung und
Dokumentation eingeräumt.

Unverzügliche Auflockerung bzw. Rekultivierung sämtlicher für die Bauarbeiten beanspruchten Flächen
nach Bauabschluss und in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer.

3.2 Besondere Maßnahmen
Die besonderen Maßnahmen werden in den Maßnahmenblättern detailliert aufgeführt. Nachfolgende
Übersicht (Tabelle 12 13) stellt die besonderen Maßnahmen an den betroffenen Maststandorten dar. Die
Maßnahmenplanung ist den Konflikt- und Maßnahmenplänen (Blatt 1 bis 18) zu entnehmen.

Tabelle 1213 Maßnahmenübersicht

Nr. Maßnahmenbeschreibung betroffene Maststandorte
V1 Ökologische/bodenkundliche

Baubegleitung
Alle Maststandorte

V2 Rodungszeitbeschränkung auf Okt.-Feb. Alle Maststandorte mit Gehölzen
V2b Rodungszeitbeschränkung von

Habitatbäumen zwischen Okt.- Anfang
Nov.

10, 31, 39,

V3 Gehölzschutz/ Schutz wertvoller Veg. /
Gehölzbestände (mit Schutzzaun)

001A/ 002A/004/ 005/ 007/ 009/ 10/ 11/
12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 19/ 20/ 21 / 23/ 24/ 25/
27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 37/ 39/ 40/ 41/
41A/ 5826N/ 5827N/ 5828N/ 5829N/ 014/
015/ 016/ 017/ 018/ 019/ 020/ 021/ 022/
023/ 029/ 030/ 031/ 1032/ 5813/ 5816/
5817/ 5819/ 5821/ 5822/ 5823/ 5825/ 5826/
5828/Schutzgerüst: 23-24-25, 26-27-28,
5822-5823/ 11208

V4 Schutz von Mageren Flachland-
Mähwiesen (LRT 6510)

002A/30/ 32/ 34/ 5826N/ 5827N/ 5828N/
029/ 5813/ 5816/ 5822/ 5825/ 5826/
5828/11208

V5 Verwendung von Holzgerüsten 001/ 005/ 009/ 15/ 33/ 37/ 41A/
115A/115B/ 116/ 029/ 030/ 031/ 5824/
5825/ 5827/ 5828N-5829N/ 11208

V6 Schutz von Bodenstandorten durch
Baggermatten etc.

001A/ 002A/ 009/ 10/ 11/ 13/ 15/ 16/ 17/
18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/
29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/
40/ 5826N/ 5827N/ 5828N/ 5829N/ 115A/
115B/ 116/ 014/ 015/ 019 / 020/ 025/ 026/
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Nr. Maßnahmenbeschreibung betroffene Maststandorte
027/ 028/ 029/ 030/ 031/ 1032/ 5812/
5813/ 5814/ 5815/ 5816/ 5817/ 5818/ 5819/
5820/ 5821/ 5822/ 5823/ 5824/ 5825/ 5826/
5828 /11206/ 11208

V7 Schutz von Bodendenkmälern 5824/ 5826/ 115A
V8 Verwendung von Spinnankern 005/ 008/ 009/ 15/ 30/ 32
V9 Zeitliche Beschränkung für

Baumaßnamen im Umfeld sensibler
Artvorkommen

15/ 18/ 24-28 29/ 36/ 40/ 41/ 41A/ 5826N/
5821/ 5822/ / Schutzgerüste in den
Spannfeldern 18-19/ 24-25-26-27-28-29/
40-41A/115B/ 38-39/ 5822-5823/ 5824-
5825

V10 Verschluss potenzieller Quartiere Sep.-
Okt. 4 Tage vor Rodungsbeginn

10/ 31/.39/ 40

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen- und
Amphibienhabitate

Schutzgerüste in den Spannfeldern: 19-20/
20-21/ 21-22/ 22-23/ 23-24/ 24-25/ 27-28/
29-30/ 38-39/ 41-41A/115B/ 001A-002A/
002A-003A/003A-004/ 015-016/ 016-017/
017-018/ 018-019/ 021-022/ 022-023/ 023-
024/ 024-025/ 026-027/ 027-028/ 5812-
5813/ 5816-5817/ 5818-5819/ 5822-5823/
1031-1033

V12 Umsetzen von Zauneidechsen /
Installation Reptilienzaun

Umsetzen: 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 19/
20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 27/ 29/ 37/ 39/ 40/
001A/ 002A/ 009/ 014/ 016/ 017/ 018/ 019/
021/ 022/ 023/ 024/ 027/ 028/ 029/ 030/
031/ 1032/ 1033/ 5812/ 5813/ 5816/ 5817/
5818/ 5819/ 5821/ 5822/ 5823/ 5825/ 5828/
Schutzgerüste im Spannfeld: 20-21/ 23-24/
24-25/ 27-28/ 28-29/ 38-39/ 41-41A/115B/
11204-11205/
Zaun Installation: 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/
16/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 28/ 29/ 30/
37/ 40/ 001A/ 002A/ 014/ 016/ 017/ 018/
019/ 021/ 022/ 023/ 024/ 027/ 028/ 029/
030/ 031/ 1032/ 1033/ 5812/ 5813/ 5816/
5817/ 5818/ 5819/ 5821/ 5822/ 5823/ 5825/
5828/ Schutzgerüste im Spannfeld: 20-21/
23-24/ 24-25/ 27-28/ 28-29/ 38-39/ 41-
41A/115B/  11204-11205/
Freileitungsprovisorien Spannfeld 1032-
1034

V13 Schutz von Falterhabitaten durch
Bauzaun und Alumatten bzw.
Baggermatten

5826N

V14 Bodensanierung von Maststandorten mit
Schwellenfundamenten

Rückbau Anlage 1050 (014-031/1032)
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Nr. Maßnahmenbeschreibung betroffene Maststandorte
V15 Zeitliche Beschränkung Rückbau auf 1.

September bis 1. Februar
Alle Rückbaumasten (Anlage 1050 und
Bahnleitung 0433)

W1 Wiederherstellung von Acker und
Grünland

Alle Maststandorte mit Ausnahme von
Gehölzstandorten

W2 Wiederherstellung von Gehölzstrukturen
001A/ 002A/ 005/ 10/ 24/ 25/ 37/ 5828N/
5814/ 5816/ 5827/ 030/ 5827N/ 5826

W3 Wiederherstellung von Mageren
Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)

21/ 30/ 32/ 5826N/ 5828N/ 5813/ 5816/
5822/ 5825/ 5828

W4 Wiederherstellung von nach §30
BNatschG geschützten Gehölzbiotopen 19/ 21/ 31/ 5827N/ 029/ 030 /

W5 Wiederherstellung von Forstbeständen 009, 31, 39, 40
C1 Entwicklung von Buntbrachstreifen 25/ 26/ 27/ 28

F1 Entwicklung von Ersatzhabitaten
(Zauneidechse) 009/ 10/ 39

Tabelle 1314 stellt die Bauzeitenbeschränkung für die einzelne Maststandorten dar hinsichtlich der zu
schützenden Arten und Lebensraumtypen dar.

Tabelle 1314 Bauzeitenbeschränkung an den einzelnen Maststandorten.
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3.3 Besondere Maßnahmen an den einzelnen Maststandorten
Zur besseren Übersicht werden die besonderen Maßnahmen im folgenden Kapitel nochmals je
Maststandort aufgeführt (Tabelle 1415). Generell für alle Maststandorte gelten die Maßnahme W1
(Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen) und V1 (ökologische Baubegleitung).

Umbau von 7 bestehenden Masten
Ersatzneubau von 4 bestehenden Masten
Neubau von 38 Masten
Rückbau von 37 bestehenden Masten

Vermeidungsmaßnahmenübersicht:
V1 Ökologische, bodenkundliche Baubegleitung an allen Standorten
V2 Rodungszeitbeschränkung auf Okt.-Feb. an allen Standorten
V2b Rodungszeitbeschränkung von Habitatbäumen zwischen Okt.- Anfang Nov.
V3 Gehölzschutz/ Schutz wertvoller Veg.-und Gehölzbestände (mit Schutzzaun)
V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)
V5 Verwendung von Holzgerüsten
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen Böden durch Baggermatten
V7 Schutz von Bodendenkmälern
V8 Verwendung von Spinnankern
V9 Zeitliche Beschränkung für Baumaßnahmen im Umfeld sensibler Artvorkommen
V10 Verschluss potenzieller Fledermausquartiere
V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und Amphibienhabitate
V12 Vergrämung/Umsetzen von Zauneidechsen
V13 Schutz von Falterhabitaten durch Bauzaun und Alumatten bzw. Baggermatratzen am

Mast 5826
V14 Bodensanierung von Maststandorten mit Holzschwellenfundamenten
V15 Zeitliche Baubeschränkung für den Rückbau (Mastbrüter)

Vorgezogener Funktionsausgleich
C1 Entwicklung von Buntbrachstreifen (Feldlerche)
F1 Entwicklung von Ersatzhabitaten für Zauneidechse

Wiederherstellungsmaßnahmen
W1 Allgemeine Wiederherstellung
W2 Wiederherstellung von Gehölzstrukturen
W3 Wiederherstellung von Mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)
W4 Wiederherstellung von nach §30 geschützten Gehölzbiotopen
W5 Wiederherstellung von Forstbeständen
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Tabelle14 15 Übersicht besondere Maßnahmen an den einzelnen Maststandorten.

Mastnr. Anlage 7620 (380-kV, TransnetBW) (Blatt. Nr. 1 - 10)
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001A 001 V3 Stammschutz von Gehölzen im Garten und
Streuobst

X X

V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

W2 Wiederherstellen von Gehölzstrukturen X
002A 002 V3 Stammschutz von Gehölzen im Garten/

Streuobstwiese
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X

V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

W2 Wiederherstellen von Gehölzstrukturen X X
003A 003 Baustelle X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

004 Baustelle
V3 Stammschutz von Gehölzen X
V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und

Amphibienhabitate
X

005 V3 Bauzaun zum Schutz einer Streuobstwiese X
V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V8 Verwendung von Spinnankern in Feldgehölzen X
W2 Wiederherstellen von Gehölzstrukturen X

006 Keine Maßnahme
007 V3 Stammschutz für einen Einzelbaum X
008 V8 Verwendung von Spinnankern in Waldflächen X
009 V3 Bauzaun zum Schutz von Waldflächen X

V5 Verwendung von Holzgerüsten X
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Mastnr. Anlage 7620 (380-kV, TransnetBW) (Blatt. Nr. 1 - 10)
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V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V8 Verwendung von Spinnankern in Waldflächen X
V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des

Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen
X

W5 Wiederherstellung Forstbestände X
F1 Entwicklung von Zauneidechsen- Ersatzhabitaten

im Umfeld
X

10 V2b Rodungszeitbeschränkung auf Anfang Oktober –
Anfang November (Fledermäuse)

X

V3 Stammschutz für einen Habitatbaum X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X X

V10 Verschluss von Fledermausquartieren im 1.
September/ Oktober 4 Tag vor der Rodung

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X X

W2 Wiederherstellen von Gehölzstrukturen X X
F1 Entwicklung von Zauneidechsen- Ersatzhabitaten

im Umfeld Wiederherstellen von Gehölzstrukturen
X

11 V3 Stammschutz für Einzelbäume X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

12 V3 Stammschutz für Einzelbäume und Schutzzaun
Offenlandbiotop

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X X

13 V3 Stammschutz für Einzelbäume und Baumgruppe
Schutzzaun am Offenlandbiotop

X X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X X

14 V3 Stammschutz für Einzelbäume X X
V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des

Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen
X X

15 V3 Schutzzaun für Offenlandbiotop und Einzelbaum X
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Mastnr. Anlage 7620 (380-kV, TransnetBW) (Blatt. Nr. 1 - 10)
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V5 Verwendung von Holzgerüsten zum Schutz von
Offenlandbiotop und Feldhecken

X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X

V8 Verwendung von Spinnankern im Feldgehölz X
V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.

Februar (Brutvögel)
X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

16 V3 Stammschutz für Einzelbäume X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

17 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X

18 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar und im Spannfeld zu 19 (Brutvögel)

X X X X

C1 Betroffenheit Feldlerche (Buntbrachestreifen ) X X X X X
19 V3 Schutzzaun für Waldbiotop und Wald X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W4 Wiederherstellung Waldbiotop X
20 V3 Stammschutz für Einzelbäume und Schutzzäune

für Feldhecken
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

21 V3 Schutzzaun LRT 6510 und Offenlandbiotop
Errichten eines Schutzzauns

X X
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Mastnr. Anlage 7620 (380-kV, TransnetBW) (Blatt. Nr. 1 - 10)
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V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-Mähwiesen X
W4 Wiederherstellung der beanspruchten

geschützten Biotope
X

22 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X X X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X X

23 V3 Schutzzaun für Feldhecke und Stammschutz für
Einzelbäume

X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

24 V3 Eingriffsminimierung in Feldhecke X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar (Brutvögel)

X X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W2 Wiederherstellung der Feldhecken X
25 V3 Eingriffsminimierung in Feldhecke und

Stammschutz für Einzelbäume
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar und im Spannfeld zu 26 (Brutvögel)

X X X X
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V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W2 Wiederherstellung beanspruchter Feldhecken und
Gehölze

X

C1 Betroffenheit Feldlerche (Buntbrache) X X X X
26 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar (Brutvögel)

X X X X

C1 Betroffenheit Feldlerche (Buntbrache) X X X X X
27 V3 Stammschutz für Einzelbäume und Schutzzäune

für Feldhecken und zwei Einzelbäume
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar (Brutvögel)

X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

C1 Betroffenheit Feldlerche (Buntbrache) X X X X X
E4 Sammelausgleich Kompensationsflächen Stadt

Pforzheim
28 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar (Brutvögel)

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

C1 Betroffenheit Feldlerche (Buntbrache) X X X X X
29 V3 Stammschutz für Einzelbäume X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar (Brutvögel)

X X X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X X X
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30 V3 Stammschutz für Einzelbaum X
V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.

Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V8 Verwendung von Spinnankern X
V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des

Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen
X

W3 Wiederherstellung von Mageren Flachlandmäh-
wiesen (LRT6510)

X X X

W4 Wiederherstellung geschützter Biotope X
31 V3 Schutz einer alten Eiche des Bachbettes durch

einen Schutzzaun
X

V2b Rodungszeitbeschränkung von Habitatbäumen
zw, Okt,- Anfang Nov.

X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X

V10 Verschluss von Fledermausquartieren im 1.
September/ Oktober 4 Tag vor der Rodung

X

W5 Wiederherstellung von Forstbeständen X
32 V3 Schutzzaun für Feldhecke X

V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)

X X X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V8 Verwendung von Spinnankern (LRT 6510) X
W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-Mähwiesen X X

33 V3 Eingriffsminimierung in Feldhecke und Bach X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X

V5 Holzgerüst im Spannfeld zu 34 X
34 V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.

Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

35 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

36 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X
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V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29.
Februar (Brutvögel)

X X

37 V3 Eingriffsminimierung durch Stammschutz für
Einzelbäume

X

V5 Holzgerüst im Spannfeld zu 36 X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W2 Wiederherstellen von Gehölzstrukturen X X
38 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf Anfang November
– Mitte Februar (Springfrosch)

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

39 V2b Rodungszeitbeschränkung auf Anfang Oktober –
Anfang November (Fledermäuse)

X X

V3 Schutz von Einzelbäumen und Schutzzaun für
Tabuflächen

X X X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V10 Verschluss von Fledermausquartieren im 1.
September/ Oktober 4 Tag vor der Rodung

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W5 Wiederherstellung von Forstbeständen X X X
F1 Ersatzhabitate für Eidechsen X

40 V3 Schonung der potenziellen Habitatbäume
nördlich, Schutzzaun um LRT zu schonen und
Eingriffsminimierung

X X X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf August – Ende
Februar (Uhu)

X

V10 Verschluss von Fledermausquartieren im 1.
September/ Oktober 4 Tag vor der Rodung

X X
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Mastnr. Anlage 7620 (380-kV, TransnetBW) (Blatt. Nr. 1 - 10)
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V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W5 Wiederherstellung von Forstbeständen X
41 V3 Schutz von Feldhecken durch Schutzzaun X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf August – Ende
Februar (Uhu)

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

Mastnr. Bl 0433 (110-kV, DB-Energie) (Blatt. Nr. 10,12)

Pl
an

un
g

Be
st

an
d

Schadenvermeidungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen aufgeteilt

nach Baustellenflächen BE
-F

lä
ch

e

Zu
w

eg
un

g

Se
ilz

ug
flä

ch
e

A
nk

er
pl

at
z

G
er

üs
tf

lä
ch

e

41A V3 Stammschutz für Einzelbäume X X
V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V9 Zeitliche Baubeschränkung August – Ende

Februar (Uhu)
X

5826N V3 Zaun zum Schutz von Feldhecken X X X
V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.

Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)
X X X

V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X X X

V9 Bauzeitenbeschränkung auf 1. September –
31.Mai (Brutvögel und Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling)

X X

V13 Schutz von Falterhabitaten X X
W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-

Mähwiesen
X X X

5827N V3 Stammschutz vom potentiellen Habitatbaum
und Zaun zum Schutz eines geschützten Biotops

X X
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Mastnr. Bl 0433 (110-kV, DB-Energie) (Blatt. Nr. 10,12)

V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X X X

V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)

X X X

W2 Wiederherstellung von Gehölzstrukturen X X
W4 Wiederherstellung von geschützten Biotopen X

5828N V3 Schutzzaun um zwei Einzelbäume X
V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.

Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)
X X

V5 Verwendung von Holzgerüsten über Eselsweg X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X X

W2 Wiederherstellung von Gehölzstrukturen X
W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-

Mähwiesen
X

5829N 5829 V3 Stammschutz für Einzelbaum X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X X X

Mastnr. Bl 0337 (380-kV, TransnetBW) (Blatt. Nr. 11)
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115A V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X X X

V7 Schutz von Bodendenkmalen X X X
115B V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X X X

V5 Verwendung von Holzgerüsten X
116 V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X

V5 Verwendung von Holzgerüsten X
11206* V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X
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Mastnr. Bl 0337 (380-kV, TransnetBW) (Blatt. Nr. 11)
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11208 V3 Schutzzaun für LRT 6510 X
V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen

(u.a. Bauzeitenbeschränkung von April bis
Juli)

X X

V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden durch
Baggermatten

X

* Neubau - und Rückbaupläne (LP 11 und 15)

Mastnr. Anlage 1050 (110-kV, Netze BW) (Blatt. Nr. 13 - 14)
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014 V3 Schutzzaun für Feldhecke X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

015 V3 Schutzzaun für die Feldhecke X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

016 V3 Eingriffsminimierung in Feldhecke und
Schutzzaun

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X
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Mastnr. Anlage 1050 (110-kV, Netze BW) (Blatt. Nr. 13 - 14)
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V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

017 V3 Schutzzaun um Feldhecken und
Stammschutz für Einzelbaum

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

018 V3 Schutzzaun um Feldhecken (bzw.
Eingriffsminimierung und
Stammschutz für Einzelbaum

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

019 V3 Stammschutz für Einzelbäume X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

020 V3 Stammschutz für Einzelbäume X X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X X X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X
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Mastnr. Anlage 1050 (110-kV, Netze BW) (Blatt. Nr. 13 - 14)
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021 V3 Schutzzaun für Einzelbäume und
Feldhecke und Stammschutz für
Einzelbäume

X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

022 V3 Einzelbaumschutz und Schutzzaun vor
Bach

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

023 V3 Stammschutz für Einzelbäume X
V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und

Amphibienhabitate
X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

024 V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

025 V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X
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Mastnr. Anlage 1050 (110-kV, Netze BW) (Blatt. Nr. 13 - 14)
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026 V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

027 V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

028 V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

029 V3 Schutzzaun für Offenlandbiotop X X
V4 Schutz von Mageren Flachland-

Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis
Juli)

X

V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X X X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X
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Mastnr. Anlage 1050 (110-kV, Netze BW) (Blatt. Nr. 13 - 14)
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W4 Wiederherstellung von geschützten
Biotopen

X X

030 V3 Schutzzaun für Offenlandbiotop X
V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

W2 Wiederherstellung von Gehölzen X
W4 Wiederherstellung von geschützten

Biotopen
X X

031 V3 Einzelbaumschutz X X
V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V6 Schutz von besonders

verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X X X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X

1032
 inkl.

Provisorien

V3 Eingriffsminimierung in Gehölze in
Absprache mit ökologischer
Baubegleitung

X

V6 Schutz von besonders
verdichtungsempfindlichen Böden
durch Baggermatten

X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen-
und Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X X X

V14 Bodensanierung im Ausmaß der
Verunreinigung

X
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1033-
1034
Inkl.

Provisorien

V12 Umsetzen von Eidechsen und
Errichten des Reptilienzauns vor
Beginn der Baumaßnahmen

X X

Mastnr. Bl 0433 (110-kV, DB-Energie) (Blatt. Nr. 15 - 17)
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5812 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

5813 V3 Schutzzaun für Magere Flachland-Mähwiese und
Stammschutz für Einzelbäume

X X

V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)

X X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-Mähwiesen X X
5814 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X

5815 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

5816 V3 Schutzzaun für Magere Flachland-Mähwiese X
V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.

Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X
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Mastnr. Bl 0433 (110-kV, DB-Energie) (Blatt. Nr. 15 - 17)
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V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-Mähwiesen X
5817 V3 Schutzzaun für Feldhecke und Offenlandbiotop X X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X X

5818 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

5819 V3 Stammschutz für Einzelbäume X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X X

5820 V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

5821 V3 Stammschutz für Einzelbäume
(bei potentiellen Habitatbäumen)

X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29
Februar (Brutvögel)

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

5822 V3 Schutzzaun für Magere Flachland-Mähwiese LRT
6510

X

V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)

X X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29
Februar (Brutvögel)

X X X
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Mastnr. Bl 0433 (110-kV, DB-Energie) (Blatt. Nr. 15 - 17)
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V11 Eingriffsminimierung in Eidechsen und
Amphibienhabitate

X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-Mähwiesen X X
5823 V3 Stammschutz für Einzelbaum X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X X

5824 V5 Verwendung von Holzgerüsten X
V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen

Böden durch Baggermatten
X X

V7 Schutz von Bodendenkmalen X
V9 Zeitliche Baubeschränkung auf 1. September – 29

Februar im Spannfeld zu 5825 (Brutvögel)
X

5825 V3 Schutzzaun für Magere Flachland-Mähwiese X
V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.

Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)
X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X

V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-Mähwiesen X
5826 V3 Schutzzaun für Magere Flachland-Mähwiese X

V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)

X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X X

V7 Schutz von Bodendenkmalen X
W2 Wiederherstellung von Gehölzen X

5827 V5 Verwendung von Holzgerüsten im Spannfeld zu
5825

X

5828 V3 Eingriffsminimierung in Feldhecke und
Schutzzaun für Magere Flachland-Mähwiesen

X

V4 Schutz von Mageren Flachland-Mähwiesen (u.a.
Bauzeitenbeschränkung von April bis Juli)

X

V6 Schutz von besonders verdichtungsempfindlichen
Böden durch Baggermatten

X X
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Mastnr. Bl 0433 (110-kV, DB-Energie) (Blatt. Nr. 15 - 17)
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V12 Umsetzen von Eidechsen und Errichten des
Reptilienzauns vor Beginn der Baumaßnahmen

X

W3 Wiederherstellung Magerer Flachland-Mähwiesen X
5829 - Keine Maßnahmen
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4 Ökokontomaßnahmen (Ersatzmaßnahmen)

4.1 Ersatzmaßnahme (E1) Sanierung von Trockenmauern
Trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der Herstellung von Buntbrachen, welche
artenschutzrechtliche Belange der Feldlerche kompensieren, besteht ein Defizit an Kompensation, welches
ca. 27.000 Ökopunkte umfasst. Dementsprechend wurde zunächst in unmittelbarer Nähe zum Eingriff nach
geeigneten Flächen für Kompensationsmaßnahmen gesucht. Aufgrund der dichten Belegung mit
Kompensationsflächen anderer Planvorhaben (z.B. sechsspuriger Ausbau BAB 8, Westtangente etc.) und
der Vorrangsituation städtischer Maßnahmen war es nicht möglich, im direkt angrenzenden Raum Flächen
für die Kompensation des verbleibenden Eingriffs zu finden. Auch aus Rücksicht auf agrarstrukturelle
Belange hat man auf die weitere Beanspruchung landwirtschaftlicher Flächen verzichtet und sich für eine
Ökokontomaßnahme im Enzkreis entschieden.

Nach § 15 BNatschG sind die sich aus dem Eingriff ergebenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-gleichen (gleichartiger bzw. funktionaler
Ausgleich) oder zu ersetzen (gleichwertiger Ersatz).

Die angesprochene Ökokontomaßnahme befindet sich im gleichen Naturraum wie der Eingriff,  den
Neckar- und Tauber-Gäuplatten und liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiet Enztalschlingen, im
Landkreis Enzkreis auf dem Flurstück 6336 der Gemarkung Illingen (Abb. 11). (Abbildung 11). Es handelt
sich um eine aufgelassene Weinberglage. Die Maßnahme wird nachfolgend als Ersatzmaßnahme (E1)
bezeichnet Die genaue Lage sind Abb. 10 und 11 Abbildung 10 und 11 zu entnehmen.

Die Ökokontomaßnahme umfasst die Sanierung von Trockenmauern bei Illingen-Roßwag. Die Maßnahme
stellt sicher, dass Landschaftselemente von nutzungshistorischer Bedeutung erhalten und bewahrt werden
können. Zudem schafft und erhält sie wertvolle Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt.
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Abb. Abbildung 10 Lage der Ersatzmaßnahme (Eingriffsbereich: rote Ellipse; E1: grüner Kreis) Sanierung von
Trockenmauern in einem Weinberg auf Gemarkung Illingen.

Eine ökologische Aufwertung wird insbesondere dahingehend erzielt, dass der Weinberg einen Habitat-
und Nahrungsraum für Reptilien wie die Mauereidechse, Zauneidechse oder Blindschleiche darstellt. Die
Tiere nutzen Trockenmauern nicht nur als Sonnenplatz oder Versteck, sondern auch als Winterquartier.
Durch die Ökokontomaßnahme können so neue Habitate für Eidechsen geschaffen werden. Dies spannt
damit den Bogen zu der Beeinträchtigung von Zauneidechsen durch das Vorhaben. Die
Ökokontomaßnahme hat durch die Entfernung zur betroffenen Zauneidechsenpopulation zwar keine
artenschutzrechtliche Wirkung im engeren Sinne, dennoch profitiert die Artgruppe der Eidechsen von der
Ökokontomaßnahme.

Auf dem insgesamt etwa 0,5 ha großen Grundstück in der "Roßwager Halde" (Steillage) werden die zum
Teil stark sanierungsbedürftigen und bereits eingefallenen Mauerteile in mehreren Teilabschnitten
wiederhergestellt. Die Parzelle liegt im oberen Bereich einer südwestlich expandierten Weinberglage,
welche sich zum Enztal erstreckt. Die sanierungsfälligen Trockenmauern sowie die umliegenden
Trockenmauern im Bereich der Enztalschlinge sind nach §30/ §33 BNatSchG als Trockenmauern geschützt
(s. Abb 12:(Abbildung 12 und 13).
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Abb.Abbildung 11 Flurstück 6336 mit Übersicht der Sanierungsmaßnahme (Quelle: Flächenagentur Baden-Württemberg).
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Abb.: Abbildung 12 Im Vordergrund befindet sich eine sanierungsfällige Trockenmauer. Im Hintergrund die bereits
sanierten Trockenmauern.

Abb.:Abbildung 13 Sanierte Trockenmauer als Reptilienhabitat mit lückigen Unterschlüpfen.
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Es wurden seit dem Jahr 2012 bis 2018 insgesamt mehrere Bauabschnitte der Ökokonto-
Trockenmauersanierung durchgeführt und ca. 200 m Mauern saniert. Mit dem zuletzt genehmigten
Bauabschnitt (19.07.2017), der noch weitere ca. 2 bis 3 Jahre (erlaubter Sanierungszeitraum August -
Februar) dauern wird, werden weitere 500 m Trockenmauern wiederhergestellt.

Fazit
Für den Ausgleich des Defizits von ca. 27.266 ÖP werden 30.000 ÖP der Ökokontomaßnahme in der
Gemeinde Illingen (Aktenzeichen: 236.02.026.01 Sanierung von Weinberg-Trockenmauern) auf dem
Flurstück 6336 (Gemarkung Illingen) erworben. Die Maßnahme eignet sich, da durch die
Trockenmauersanierung für thermophile Reptilien Habitate wiederhergestellt werden, welche durch die
Neubauleitung beeinflusst wurden. Durch die Sanierung kann der Lebensraum von Reptilien, Insekten
sowie die Flora der Trockenmauern erhalten und teilweise neu geschaffen werden. Außerdem ist der
räumliche Zusammenhang der Maßnahme und des Eingriffes gegeben. Die Maßnahme wurde am
19.7.2017 von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Enzkreis genehmigt.

4.2 Ersatzmaßnahme (E2) Wiede Ersatzaufforstung
Um den dauerhaft beanspruchten Forstbestand von 630 m² (UVS Anlage 9.1.1, Tabelle 27) zu kompensieren
wurde nach Maßnahmenflächen innerhalb des betroffenen Gebietes gesucht. Die Anfrage beim örtlichen
Forstamt ergab jedoch, dass keine geeigneten Flächen im Untersuchungsraum verfügbar sind. Daher wurde
nach Wiederaufforstungsflächen im gleichen Naturraum gesucht. Die Ersatzaufforstung liegt im
Hohenlohekreis (Naturraum Neckar- und Tauber-Gäuplatten) im Bereich der Gemeinde Krautheim,
Flurstücknummer 1860 der Gemarkung Gommersdorf. Die Aufforstungsfläche ist insgesamt 1.400 m² groß
und hat einen Laubbaumanteil von 95 %. Der Baumbestand setzt sich aus Eichen und Buchen zusammen.
Zum Wegrand wurden Douglasien gesetzt. Die Fläche liegt innerhalb des Landschaftschutzgebietes
„Jagsttal mit Nebentälern“ (Schutzgebiets Nr.: 1.26.029). Die Genehmigung wurde durch das
Landwirtschaftsamt Hohenlohekreis am 13.05.2014 genehmigt (Aktenzeichen: 30.1-8872.35/Go).

Die Aufforstung umfasst die Aufstockung des Forstbestandes sowie einer Entwicklung eines 8 m breiten
Waldrandstreifen zu dem angrenzenden Feldweg, damit die Veränderung des Landschaftsbildes minimiert
wird. Die Fläche wurde ehemals agrarwirtschaftlich genutzt. Das Flurstück grenzt an einen Laubmischwald-
Forstbestand an (s. Abb.: Abbildung 16). Die gewählten Baumarten sind typische Vertreter des
vorherrschenden und natürlichen Bestandes.
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Abb. Abbildung 14 Lage der Ersatzmaßnahme (Eingriffsbereich: rote Ellipse; E1: grüner Kreis) Wiede
Ersatzaufforstung auf Gemarkung Gommersdorf

Abb. Abbildung 15 Lage der Ersatzmaßnahme auf der Gemarkung Krautheim Gommersdorf.
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Abb. Abbildung 16 Aufforstungsmaßnahme auf dem Flurstück 1860 bei Krautheim

Die Bäume wurden 2016 gepflanzt und werden jährlich ausgemäht sowie bei Trockenheit gegossen und
im Fall eines toten Baums ersetzt. Zum Schutz der jungen Pflanzen vor Fraß wurde ein Schutzzaun errichtet
(s. Abb. 16 und 17).

Abb. Abbildung 17 Buchen und Eichen auf dem Flurstück 1860

Die Maßnahme eignet sich als Ersatzmaßnahme für die Eingriffe in die Eichen- und Buchenmischwälder im
Planungsraum. Die Wiede Ersatzaufforstungsfläche hat eine ähnliche Artenzusammensetzung und besteht
vorwiegend aus heimischen Laubbäumen und liegt im gleichen Naturraum. Durch die Anbindung der
Aufforstung an bestehende Waldstrukturen werden zudem größere zusammenhängende Waldflächen
geschaffen, welche wichtige Lebens- und Ruhestätten für diverse Arten darstellen.
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Fazit
Der dauerhafte Eingriff in Waldflächendurch die geplante Neubauleitung beträgt 630 m². Der Eingriff wird
im Verhältnis 1:2 in gleichen Naturraum ausgeglichen. Es wurde darauf geachtet, dass eine ähnliche
Artenzusammensetzung vorliegt und so eine gleichartige Ersatzfläche vorliegt. Die am 13.05.2014
genehmigte Aufforstung eignet sich als Ersatzaufforstung, da durch die Anbindung der Aufforstung an
bestehende Waldstrukturen zudem größere zusammenhängende Waldflächen geschaffen werden, welche
wichtige Lebens- und Ruhestätten für diverse Arten darstellen.

4.3 Ersatzmaßnahme (E3) Ersatzaufforstung
Um den dauerhaft durch die Planänderung zusätzlich beanspruchten Forstbestand von 150 m² (UVS Anlage
9.1.1, Tabelle 27) zu kompensieren, wurde eine weitere Maßnahmenfläche gesucht. Da schon bei der ersten
Maßnahmenfläche keine Flächenverfügbarkeit innerhalb des betroffenen Gebietes vorhanden war, wurde
eine Wiederaufforstungsflächen im gleichen Naturraum gesucht. Die Ersatzaufforstung liegt im Landkreis
Schwäbisch Hall (Naturraum Neckar- und Tauber-Gäuplatten) im Bereich der GemeindeI llshofen,
Flurstücknummer 329 auf der Gemarkung Ruppertshofen. Die Aufforstungsfläche ist insgesamt 600 m²
groß und hat einen Laubbaumanteil von 100 %. Der Baumbestand setzt sich aus etwa 80% Eichen und 20%
Vogelkirschen zusammen. Die Fläche liegt innerhalb des Landschaftschutzgebietes „Mittleres Jagsttal mit
Nebentälern und angrenzenden Gebieten“ (Schutzgebiets Nr.: 1.27.043). Die Genehmigung wurde durch
das Landratsamt Schwäbisch Hall am 18.01.2018 erteilt. (Aktenzeichen: 33.2-854.42-18/04; s. Anlage 4).

Die Aufforstung umfasst die Aufstockung des Forstbestandes mit 100 % Laubgehölzen. Die
Baumartenzusammensetzung aus 80% Eichen und 20% Vogelkirsche erfolgte auf Empfehlung der Unteren
Naturschutzbehörde. Gemäß der Aufforstungsgenehmigung des Landratsamts Schwäbisch Hall liegen
keine Versagensgründe gegen das LLG vor, wenn die Aufforstung mit 100% Laubgehölzen erfolgt. Eine
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes liegt nicht vor. „Die Fläche wurde
ehemals landwirtschaftlich genutzt. Eine Beeinträchtigung angrenzender landwirtschaftlicher Nutzung liegt
nicht vor. Zudem grenzt das Flurstück an einen Laubmischwald-Forstbestand an (Abbildung 19).

Abbildung 18 Lage der Ersatzmaßnahme (Eingriffsbereich: rote Ellipse; E1: grüner Kreis) Ersatzaufforstung
auf Gemarkung Ruppertshofen
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Abbildung 19 Lage der Ersatzmaßnahme auf der Gemarkung Ruppertshofen, Gemeinde Ruppertshofen

Die Bäume wurden Im Feburar 2018 gepflanzt und seither gemäß guter fachlicher Praxis gepflegt. Der
Maßnahmenträger gewährleistet eine fachgerechte Durchführung und Pflege der Maßnahme.

Abbildung 20 Gepflanzte Eichen und Vogelkirschen auf dem Flurstück 329 auf der Gemarkung
Ruppertshofen
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Abbildung 21 Detail Baumpflanzung

Die Maßnahme eignet sich als Ersatzmaßnahme für die Eingriffe in die Eichen- und Buchenmischwälder im
Planungsraum. Die Ersatzaufforstungsfläche hat eine ähnliche Artenzusammensetzung aus
standorttypischen und heimischen Laubbäumen und liegt im gleichen Naturraum. Durch die Anbindung
der Aufforstung an bestehende Waldstrukturen werden zudem größere zusammenhängende Waldflächen
geschaffen, welche wichtige Lebens- und Ruhestätten für diverse Arten darstellen.

Fazit
Der zusätzliche dauerhafte Eingriff in Waldflächen durch die Planänderung beträgt 150 m². Der Eingriff
wird im Verhältnis 1:2 in gleichen Naturraum ausgeglichen. Durch eine ähnliche, standortnahe
Artenzusammensetzung liegt damit eine gleichartige Ersatzfläche vor, die für den forstrechtlichen
Ausgleich der Eingriffe geeignet ist.

4.4 Ersatzmaßnahme (E4) Sammelausgleichsmaßnahme
Beeinträchtigung Kohärenzflächen Stadtkreis Pforzheim

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde von der Stadt Pforzheim (TÖB_044 Stadt Pforzheim -
Dezernat II - Amt für Umweltschutz) festgestellt, dass das geplante Vorhaben auch Auswirkungen auf durch
andere Planfeststellungsbeschlüsse rechtskräftig festgesetzte Kompensationsmaßnahmen hat, die durch
neue Überspannungen oder geringfügig durch den Neubau von Masten beeinträchtigt werden können.
Innerhalb der geplanten Trasse wird die Kompensationswirkung von 21 im Stadtkreis Pforzheim
rechtskräftig festgesetzten Kompensationsflächen beeinträchtigt.

Die Beeinträchtigung dieser Kompensationsmaßnahmen wird entsprechend dem Biotopvernetzungs-
konzept der Stadt Pforzheim berücksichtigt und in Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz
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ausgeglichen. Dabei ist das Wertpunktesystem der Stadt Pforzheim anzuwenden. Dieses ist nicht
kompatibel mit den Ökopunkten nach Ökopunkteverordnung (s. LBP Anhang 5.2).

In enger Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz wurde eine Eingriffs-Ausgleich-Bilanz nach dem
Wertpunktesystem der Stadt Pforzheim erstellt. Es wurde ein Defizit von 18.152 Wertpunkten ermittelt
(Anlage 5.1). Der Ausgleich wurde mit 18.352 Wertpunkten berechnet (Anlage 5.2). Der Ausgleich soll auf
einer 9.286 m² großen Fläche auf den Flurstücken 6539, 6540, 6541, 6542, 6543 (tlw.) und 6544 der
Gemarkung Eutingen umgesetzt werden. Die Fläche wird von der Stadt Pforzheim zur Verfügung gestellt,
die Eigentümerin der Fläche ist.  Der aktuell bewirtschaftende Pächter ist informiert.

Aktuell wird die Fläche als Intensivwiese genutzt. Der Zielzustand umfasst eine Extensivierung des
Grünlandes und die Entwicklung einer typischen Glatthaferwiese. Durch Pflanzungen von Schlehenhecken
und Feldgehölz wird die Fläche weiter aufgewertet. Pflanzungen hochstämmiger Streuobst- und
Laubbäume ergänzen die Aufwertung. Die Fläche fügt sich so in das Biotopvernetzungskonzept der Stadt
Pforzheim ein und bietet unter anderem Lebensraum für das Rebhuhn und den Neuntöter. Auch weitere
Vogelarten profitieren, neben Insekten, Reptilien und diversen Fledermäusen, von der neuen
Habitatausstattung. Die Extensivierung der Fläche wirkt sich zudem positiv auf dem Boden aus und dient
dem Bodenschutz. Das Landschaftsbild wird ebenfalls verbessert. Die Fläche wird für eine Dauer von 30
Jahren erhalten und gepflegt.

Abbildung 22 Sammelausgleichsfläche nach Wertpunktesystem der Stadt Pforzheim (Quelle: Stadt
Pforzheim)

Fazit

Mit Durchführung dieser mit Amt für Umweltschutz der Stadt Pforzheim abgestimmten
Sammelausgleichmaßnahme ist der Eingriff nach Wertpunktesystem der Stadt Pforzheim vollständig
ausgeglichen.



/FICHT-22475291-v1 100

5 Ergebnis
Besondere Schutzmaßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von erheblichen Beeinträchtigungen
und zum vorgezogenen Funktionserhalt während der Bauphase sind vorgesehen, die die Eingriffe in die
oben genannten Schutzgüter minimieren oder verhindern können. Durch Wiederherstellungs-, und
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushalts auf ein
unerhebliches Maß beschränkt
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6 Maßnahmenblätter
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V1

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Ökologische/ Bodenkundliche 

Baubegleitung
Maßnahmennummer saP: V

Mast Nr.: Gesamter Vorhabensbereich Eigentümer:
Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl: Gesamter Vorhabensbereich

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1 - 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vor und während der Maßnahmenumsetzung sowie 
der Baudurchführung

Begründung der Maßnahme:

• Sachgerechte Durchführung der notwendigen Schutzmaßnahmen 
• Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen und Beschädigungen
• Erreichung einer hohen Maßnahmeneffizienz

Entwicklungsziel der Maßnahme:
- 

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
-

Beschreibung der Maßnahme:

Die ökologische Baubegleitung als Teil der Umweltbaubegleitung erfolgt durch eine sachkundige Person, 
welche die Baumaßnahmen begleitet und sicherstellt, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen korrekt 
durchgeführt und unnötige Beeinträchtigungen oder Beschädigungen vermieden werden. 

Hierzu gehören insbesondere: 

• Festlegung der konkreten Standorte für Schutzzäune und Baumschutz
• Festlegung von Schutzmaßnahmen für magere Flachland-Mähwiesen. 
• Prüfung der Eingriffsflächen vor Baufeldberäumung hinsichtlich vorhandener Fledermausquartiere und 

Verschluss von Baumhöhlen mit Folien  
• Im LBP nicht absehbare Eingriffe sind festzuhalten und durch zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen zu 

minimieren. Ggfs. sind zusätzliche Kompensationsmaßnahmen festzulegen.
• Begleitung der Rodungsarbeiten und gegebenenfalls Notbergung von Fledermäusen
• Fachliche Begleitung der CEF-Maßnahmen 

Die bodenkundliche Baubegleitung beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen:
· Die tätigen Firmen bezüglich empfindlicher Böden einzuweisen und auf Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen zu informieren.
· Vor Beginn des Eingriffs werden hochwertige Böden, die nicht beeinträchtigt werden dürfen, 

gekennzeichnet und abgegrenzt.
· Sämtliche Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung gegebenenfalls 

sind die Maßnahmen durch die bodenkundliche Baubegleitung zu detaillieren.
· Während der Bauphase sind die Bauarbeiten zu kontrollieren und auf ihre Bodenverträglichkeit hin zu 

überprüfen.
· Detailfragen, die im Plan zur Bauausführung nicht geklärt werden können, sind mit der bodenkundlichen 

Baubegleitung abzuklären.
· Für alle Maststandorte, der Anlage 1050, hat eine Überwachung des Fundamentausbaus zu erfolgen. 

(Vergleiche V14)
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -
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      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 …ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V2

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Bauzeitenbeschränkung für 

Eingriffe in Gehölze
Maßnahmennummer saP: V1

Mast Nr.: Alle Maststandorte mit Gehölzen Eigentümer:
Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl:

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1 - 17

Beurteilung des Eingriffs/ der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: gesamter Bauablauf

Begründung der Maßnahme:

Vermeidung von Direktverlusten (Tötung bzw. Zerstörung von Gelegen) während der Bauphase. Einhaltung der 
Verbote des § 39 BNatSchG Absatz 5.

Entwicklungsziel der Maßnahme:
- 

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
-

Beschreibung der Maßnahme:
Die Zeiten für die Gehölzentnahme werden unter Berücksichtigung der sensiblen Zeiten der Brutvögel und 
Fledermäuse auf Oktober bis Februar beschränkt, wobei bei Höhlenbäumen eine Rodung zwischen Oktober und 
Anfang November (Maßnahme V2b), wenn die Fledermäuse noch aktiv sind (Schwärm- und Ausbreitungsphase 
mit natürlich häufigem Quartierwechsel), zu präferieren ist.
Sofern innerhalb von Zauneidechsenhabitaten eine Wurzelrodung notwendig wird, erfolgt im oben genannten 
Zeitraum nur eine oberirdischer Rückschnitt und die Wurzelrodung im anschließenden Frühjahr (April-Mitte Mai)
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V2b

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Rodungszeitbeschränkung von 
Habitatbäumen zwischen Okt. -

Anfang Nov.
Maßnahmennummer saP: V1

Mast Nr.: 10, 31, 39 Eigentümer:
Gemarkung: Enzberg Flur: 0 Flurstücke: 4551

Fläche / Anzahl: 

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 9-10

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V10 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: gesamter Bauablauf

Begründung der Maßnahme:

Vermeidung von Direktverlusten (Tötung bzw. Zerstörung von Gelegen) während der Bauphase.
Entwicklungsziel der Maßnahme:
- 

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
-

Beschreibung der Maßnahme:
Bei Höhlenbäumen ist eine Rodung zwischen Oktober und Anfang November, wenn die Fledermäuse noch aktiv 
sind (Schwärm- und Ausbreitungsphase mit natürlich häufigem Quartierwechsel), zu präferieren. Die 
Gehölzentnahmen finden in Kombination mit der wenige Tage vorgezogenen Maßnahme V10
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung  
Pkt. Rommelsbach – Herbertingen, 

Bl. 4608 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V3

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Gehölzschutz/ Schutz wertvoller 

Vegetationsbestände / 
Gehölzbestände mit Schutzzaun/ 

Einzelbaumschutz

 Maßnahmennummer saP: V4
Mast Nr.: 001/ 002/ 004/ 005/ 007/ 009/ 10/ 11/ 12/ 13/ 
14/ 15/ 16/ 19/ 20/ 21 / 23/ 24/ 25/ 27/  29/ 30/ 31/ 32/ 
33/ 37/ 39/ 40/ 41/ 41A/ 5826N/ 5827N/ 5828N/ 
5829N/ 014/ 015/ 016/ 017/ 018/ 019/ 020/ 021/ 022/ 
023/ 029/ 030/ 031/ 1032/ 5813/ 5816/ 5817/ 5819/ 
5821/ 5822/ 5823/5825/ 5826/ 5828/Schutzgerüst: 23-
24-25, 26-27-28, 5822-5823, 11208

Eigentümer:

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke: 

Länge: 2.430 m  2300 m

 Anzahl: 117 118 St

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1 - 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Während der Bauzeit

Begründung der Maßnahme:

Schutz sensibler Vegetationsstandorte vor Eingriffen, insbesondere §30 Biotope, FFH-Lebensraumtypen, 
Gehölze; Einzelbäume, Obstbäume,
Minimierung der Betroffenheit von Lebensräumen europarechtlich geschützter Arten und dadurch 
Gewährleistung der ökologischen Funktion von Lebensstätten
Entwicklungsziel der Maßnahme:
-

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
-

Beschreibung der Maßnahme:

Biotopanlage und -entwicklung:

Vor Baubeginn werden die Flächen als Tabuflächen sichtbar von den übrigen Bauflächen abgegrenzt (Bauzäune, 
Flatterband, Einzelbaumschutz). Das Aufstellen der Bauzäune vor Baubeginn erfolgt in Abstimmung mit der 
ökologischen Baubegleitung. Während der gesamten Bauzeit ist immer sicherzustellen, dass kein Eingriff 
innerhalb der geschützten Flächen erfolgt. 
Seilzugflächen werden nur mit Flatterband abgegrenzt.
Die bauzeitlichen Eingriffe in Gehölzbestände sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 
Hänfling: 24
Neuntöter: 25
Höhlenbrüter: 19, 20, 37, 38, 41A
Erhalt folgender Baumbestände: 

• Obstbäume am Mast 004 (im Umgriff der Ankerplätze): Bechstein, Langohr etc. 
• potenzielle Habitatbäume westlich der Windbruchfläche bei Mast 39
• potenzielle Habitatbäume nördlich und nordöstlich von Mast 40
• potenzielle Habitatbäume am Mast 5827N

Bei der Installation von Schutzgerüsten in Gehölzen sind zur Minimerung der Eingriffe Holzschutzgerüste zu 
verwenden.
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung  
Pkt. Rommelsbach – Herbertingen, 

Bl. 4608 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V3

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Gehölzschutz/ Schutz wertvoller 

Vegetationsbestände / 
Gehölzbestände mit Schutzzaun/ 

Einzelbaumschutz

Hänfling: 24, SF 24-25, 27-28, 41A-11206  
Neuntöter: SF 24-25, 27- 29, 5822-5823
Höhlenbrüter: 18, 41A, 114 und 115B
Folgende Baumbestände sind zu schonen
Potenzielle Habitatbäume westlich der Windbruchfläche bei Mast 39
Potenzielle Habitatbäume nördlich und nordöstlich von Mast 40
Potenzielle Habitatbäume am Mast 5827N
Potenzieller Habitatbaum am Mast 5821

Länge der Schutzzäune: 2.430 m 2300 m
Anzahl Stammschutzvorrichtungen: 117 118 Stk.
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V4

Bezeichnung der Maßnahme 
Schutz von Mageren Flachland-

Mähwiesen (LRT 6510)

Maßnahmennummer saP: 

Mast Nr.: 002A/ 30/ 32/ 34/ 5826N/ 5827N/ 5828N/
/ 029/ 5813/ 5816/ 5822/ 5825/ 5826/ 5828

Eigentümer:

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl: 2.8 2,5 ha

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 7-8, 12,14-17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1, V3,            
W3, V6

Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-
/Schutzmaßnahme

Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vor und während der Bauzeit

Begründung der Maßnahme:

Vermeidung von Eingriffen innerhalb vom geschützten Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiesen
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:

Biotopanlage und -entwicklung:

Die Einrichtung der Arbeitsflächen und die Baumaßnahmen werden außerhalb der Hauptwuchszeit der 
Mageren Flachland-Mähwiese durchgeführt. An den entsprechenden Maststandorten sind somit 
Baumaßnahmen nur im Zeitraum Juli bis Mitte April möglich. Die Magere Flachland-Mähwiese ist vor 
Baubeginn Mitte Juni zu mähen. Das Mähgut ist abzuräumen. Anschließend ist die Vermeidungsmaßnahme 
V6 (Baggermatten) auf sämtlichen Fahrwegen und Arbietsflächen durchzuführen. 

Vor Baubeginn sind zusätzlich die Bodenwasserverhältnisse durch die bodenkundliche Baubegleitung gemäß
DIN 19731 zu prüfen. Bauarbeiten dürfen nur bei geeigneten, nicht zu nassen Bodenverhältnissen in
Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung erfolgen. In den gesamten Arbeitsflächen und Zufahrten
sind flächig Baggermatratzen/Alumatten auszulegen, welche kontinuierlich miteinander verbunden sein
müssen. Das Ausbringen der Baggermatratzen muss in Abstimmung mit der bodenkundlichen Baubegleitung
geschehen, um eine sachgemäße, kontinuierliche Funktion der druckentlastenden Baggermatratzen zu
gewährleisten (siehe V6). Um die umliegende LRT-Fläche vor Befahren zu schützen ist die Arbeitsfläche mit
einem Flatterband abzugrenzen.

Nach Bauende ist durch die ökologische Baubegleitung eine Prüfung der LRT-Fläche auf Schäden 
durchzuführen. Schäden sind gemäß Maßnahme W3 wiederherzustellen.
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V4

Bezeichnung der Maßnahme 
Schutz von Mageren Flachland-

Mähwiesen (LRT 6510)

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V5

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Verwendung von Holzgerüsten

Maßnahmennummer saP: 

Mast Nr.: 001/ 005/ 009/ 15/ 33/ 37/ 40/ 41A/ 115B/ 
116/ 029/ 030/ 031/ 5824/ 5825/ 5827/ 5828N-
5829N/ 11208

Eigentümer: 

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl:

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1 - 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-
/Schutzmaßnahme

Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vor Baubeginn

Begründung der Maßnahme:

Schutz von Gehölzen, Lebensraumtyp 6510 und wertvollen Biotopen 
Entwicklungsziel der Maßnahme:
- 

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
-

Beschreibung der Maßnahme:

Biotopanlage und -entwicklung:

Werden Gehölze, Lebensraumtypen oder wertvolle Biotope durch Schutzgerüste in Anspruch genommen 
werden Holzgerüste verwendet. Holzgerüste weisen einen kleineren Eingriff in die betroffenen Flächen auf, 
als ein Stahlgerüst.

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

     Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege



/FICHT-22475291-v1 111

Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V6

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Schutz von Bodenstandorten 

durch Baggermatten
Maßnahmennummer saP: 

Mast Nr.: 001A/ 002A/ 009/ 10/ 11/ 13/ 15/ 16/ 17/ 
18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 
32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 5826N/ 5827N/ 
5828N/ 5829N/ 115A/ 115B/ 116/ 014/ 015/ 019 / 
020/ 025/ 026/ 027/ 028/ 029/ 030/ 031/ 1032/ 5812/ 
5813/ 5814/ 5815/ 5816/ 5817/ 5818/ 5819/ 5820/ 
5821/ 5822/ 5823/ 5824/ 5825/ 5826/ 5828/11206/
11208

Eigentümer: 

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl: 

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1 - 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-
/Schutzmaßnahme

Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vor Baubeginn

Begründung der Maßnahme:

Schutz sensibler Boden- und Vegetationsstandorte vor verbleibenden Eingriffen, insbesondere Magere 
Flachland-Mähwiese (LRT 6510), Biotoptypen und Waldstandorte
Entwicklungsziel der Maßnahme:
- 

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
-

Beschreibung der Maßnahme:

Biotopanlage und -entwicklung:

Werden besonders verdichtungsempfindliche Bodenstandorte bauzeitlich in Anspruch genommen, sind vor 
Baubeginn Baggermatten (vorzugsweise Alumatten) auszulegen. Dabei sind alle Flächen zu berücksichtigen, 
welche mit Fahrzeugen befahren werden. Das Ausbringen der Baggermatten muss in Abstimmung mit der 
bodenkundlichen Baubegleitung geschehen, um eine sachgemäße, kontinuierliche Funktion der 
druckentlastenden Baggermatten zu gewährleisten. Vor Baubeginn sind die Bodenwasserverhältnisse durch 
die bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19731 zu prüfen. Es ist die maximale Liegezeit festzulegen 
um einen möglichst geringen Eingriff in die Vegetation zu verursachen. Je nach Witterung und 
Standortverhältnissen werden bei Bedarf weitere Flächen mit Baggermatten ausgelegt.

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

     Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V6

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Schutz von Bodenstandorten 

durch Baggermatten
nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V7

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Schutz von Bodendenkmälern

Mast Nr.: 5824, 5826, 115A Eigentümer:

Gemarkung: Kieselbronn, Ötisheim Flur: 0 Flurstücke: 6141, 5563, 5564, 2400, 2396, 

Fläche / Anzahl: Gesamter Vorhabensbereich

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 11, 16, 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: gesamter Bauablauf

Begründung der Maßnahme:

Fachliche Begleitung zur Umsetzung der Umweltauflagen und Maßnahmen.

Entwicklungsziel der Maßnahme:
- 

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
-

Beschreibung der Maßnahme:
Vor Baubeginn in Bereichen mit potentiellen Bodendenkmalen sind die zuständigen Behörden zu informieren.
Bei zutage treten von archäologischen Funden sind die Bauarbeiten einzustellen und die Behörden zu 
informieren, damit die Behörden Zeit für die Dokumentation erhalten.  

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V8

Bezeichnung der Maßnahme 
Verwendung von Spinnankern

Maßnahmennummer saP: 

Mast Nr.: 005/ 008/ 009/ 15/ 30/ 32 Eigentümer:

Gemarkung: Pforzheim, Eutingen, Kieselbronn Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl:

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1- 2, 4, 7-8

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vor und während der Bauzeit

Begründung der Maßnahme:

Schutz von Gehölzen, Lebensraumtyp 6510 und wertvollen Biotopen 
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die Verwendung von Spinnankern wird ein großflächiger Eingriff in empfindlichen Standorten (Gehölze 
und Magere Flachland-Mähwiesen) verhindert. Der Eingriff wird somit auf das geringste Maß reduziert. 

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung  zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V9

Bezeichnung der Maßnahme 
Zeitl. Beschränkung für 

Baumaßnahmen im Umfeld 
sensibler Artvorkommen

Maßnahmennummer saP: V2

Mast Nr.: 15/ 18/ 24-28 29/ 36/ 38/ 40/ 41/ 41A/ 
5826N/ 5821/ 5822/ / Schutzgerüste in den 
Spannfeldern18-19/ 24-25-26-27-28-29-30/ 40-
41A/115B/ 38-39/ 5822-5823/ 5824-5825

Eigentümer: 

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl: 

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 4– 7, 9-12, 
16-17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: siehe Beschreibung der Maßnahme

Begründung der Maßnahme:

Vermeidung von Direktverlusten (Tötung bzw. Aufgabe von Gelegen) bzw. Störungen sensibler 
Brutvogelvorkommen während der Bauausführung
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:

Baumaßnahmen resp. die Installation von Schutzgerüsten und der Ausbau der Zuwegungen erfolgen 
innerhalb der Arbeitsflächen der oben aufgeführten Masten und Spannfelder nur zu den dort genannten 
Zeiten.

Brutvögel: 1. September – 29. Februar: Masten 15, 18, 24-29, 36, 40, 41, 41A; Schutzgerüste in den 
Spannfeldern 18-19, 25-26

Uhu: Anfang August – Mitte Februar: Masten 40, 41, 41A. Schutzgerüste im Spannfeld 41-41A/115B

Springfrosch: Anfang November – Mitte Februar: Schutzgerüste im Spannfeld 38-39

Dunkler Wiesenknopf- Ameisenbläuling 1.September – 31.Mai: Mast 5826N

Brutvögel: 1. September – 29. Februar: Masten 5821, 5822; Schutzgerüste in den Spannfeldern 5822-5823, 
5824-5825

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V9

Bezeichnung der Maßnahme 
Zeitl. Beschränkung für 

Baumaßnahmen im Umfeld 
sensibler Artvorkommen

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V10

Bezeichnung der Maßnahme 
Verschluss potenzieller 

Quartiere

Maßnahmennummer saP: V 5

Mast Nr. 10/ 39/ 40/ 5828N Eigentümer:

Gemarkung: Enzberg, Eutingen Flur: 0 Flurstücke: 

Fläche / Anzahl:

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 9, 10, 12

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Herbst (September/Oktober); mindestens vier 
Tage vor Rodungsbeginn

Begründung der Maßnahme:

Vermeidung von Direktverlusten (Tötung) während der Bauphase. 
Die Maßnahmen gewährleistet, dass sich zum Zeitpunkt der Rodung keine Fledermäuse in den Baumhöhlen 
befinden, da die im September/Oktober noch aktiven Tiere zwar das potenzielle Quartier verlassen, aber 
nicht wieder in dieses zurückkehren können. Zudem kann zu diesem Zeitpunkt eine Betroffenheit sensibler 
Quartiertypen (Wochenstube, Winterquartier) ausgeschlossen werden.
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:

Mindestens vier Tage vor der geplanten Rodung, jedoch nicht vor September, erfolgen durch einen 
Sachverständigen eine Kontrolle der als Quartier geeigneten Bäume auf Besatz durch Fledermäuse und ein 
anschließender Verschluss potenzieller Baumhöhlenquartiere mit einer Folie (sogenannte "Ventilklappen"), 
sodass die potenziell in dem Quartier vorhandenen Tiere diese ohne Probleme verlassen, aber nicht wieder 
einfliegen können. Eine Entnahme dieser Bäume erfolgt erst nach Freigabe durch einen Fachgutachter. 

Die Baumfällarbeiten sind durch eine ökologische Baubegleitung zu betreuen. Werden trotz der 
Vermeidungsmaßnahmen während der Fällarbeiten besetzte Fledermausquartiere angetroffen, sind die 
Arbeiten unverzüglich einzustellen und eine sofortige Meldung an die zuständige Naturschutzbehörde 
erforderlich.
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V11

Bezeichnung der Maßnahme 
Eingriffsminimierung in 

Eidechsen- Amphibienhabitate

Maßnahmennummer saP: V 6

Mast Nr.: Schutzgerüste in den Spannfeldern: 19-20/ 
20-21/ 21-22/ 22-23/ 23-24/ 24-25/ 27-28/ 29-30/ 38-
39/ 41-41A/115B/ 001A-002A/ 002A-003A/ 003A-004/ 
015-016/ 016-017/ 017-018/ 018-019/ 021-022/ 022-
023/ 023-024/ 024-025/ 026-027/ 027-028/ 1031-
1033/5812-5813/ 5816-5817/ 5818-5819/ 5822-5823

Eigentümer: 

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl:

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.:1, 4-11, 13-17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: im Rahmen der Ausführungsplanung

Begründung der Maßnahme:

Minimierung der Betroffenheit von Lebensräumen europarechtlich geschützter Arten und dadurch 
Gewährleistung der ökologischen Funktion von Lebensstätten
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:
Die bauzeitlichen Eingriffe innerhalb von Eidechsen- und Amphibienhabitate sind durch den Einsatz von 
Betongewichten an Schutzgerüsten zur Vermeidung von Bodeneingriffen (Installation Oktober bis Februar) 
und/ oder die Verwendung von Holzschutzgerüsten zu minimieren. In Absprache mit der ökologischen 
Baubegleitung.

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege



/FICHT-22475291-v1 119

Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V12

Bezeichnung der Maßnahme 
Umsetzen von Zauneidechsen 
und Installation Reptilienzaun

Maßnahmennummer saP:  V 7

Umsetzen: 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 29, 37, 39, 40, 001A, 002A, 009, 014, 016, 
017, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 
030, 031, 1032, 1033, 5812, 5813, 5816, 5817, 5818, 
5819, 5821, 5822, 5823, 5825, 5828/ 
Schutzgerüste im Spannfeld: 20-21, 23-24, 24-25, 27-
28, 28-29, 38-39, 41-41A/ 115B, 11204- 11205, 
Zaun: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 29, 30, 37, 40, 001A, 002A, 014, 016, 017, 
018, 019, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 
031, 1032, 1033, 5812, 5813, 5816, 5817, 5818, 
5819, 5821, 5822, 5823, 5825, 5828/ 
Schutzgerüste im Spannfeld: 20-21,23-24,24-25,27-
28,28-29,38-39,41-41A/115B, 11204-11205, 
Spannfeld 1032-1034 (Freileitungsprovisorium)

Eigentümer: 

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl:

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1 - 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. F1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vor der Rodung in den Arbeitsflächen zwischen 
Ende März – Mitte Mai bzw. Anfang August – Ende September

Begründung der Maßnahme:

Vermeidung bzw. Minimierung von Individuenverlusten der Zauneidechse während der Durchführung der 
Baumaßnahmen
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:
Aktives Umsetzen der Zauneidechsen von Ende März – Mitte Mai und Anfang August – Ende September vor 
Beginn der baulichen Eingriffe durch eine qualifizierte, von dem Vorhabenträger benannte Fachkraft. Die 
Umsiedlung beinhaltet das Abfangen der Tiere aus dem Eingriffsbereich und das Verbringen dieser in 
abgrenzende Habitate bzw. neu angelegte Ersatzhabitate nach anerkannten Methoden. Der zeitliche Ablauf 
der Fang- und Aussetzungsaktion orientiert sich in hohem Maße am Aktivitätsmuster der Tiere, modifiziert 
durch die jeweilig herrschende Witterung. Hinsichtlich der Schutzgerüste beschränkt sich das Umsetzen auf 
diejenigen Standorte, bei denen Bodeneingriffe unvermeidbar sind. Zusätzlich wird vor Beginn des Abfangens 
um die zauneidechsenrelevanten Eingriffsflächen ein Reptilienzaun zur Vermeidung einer Rückwanderung 
aufgestellt und während der Bauzeit vorgehalten. Ausgenommen hiervon sind die Standorte Mast 39 und 
Mast 009, wo eine Umsiedlung in ein Ersatzhabitat erfolgt. Vor der Umsiedlung der Zauneidechsen ist die 
Naturschutzbehörde zu informieren und eine Ausnahmegenehmigung nach Bundesartenschutzverordnung 
einzuholen, um den Schlingenfang einzusetzen. 
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V12

Bezeichnung der Maßnahme 
Umsetzen von Zauneidechsen 
und Installation Reptilienzaun

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege



/FICHT-22475291-v1 121

Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V13

Bezeichnung der Maßnahme 
Schutz von Falterhabitaten 

durch Bauzaun und 
Bodenschutzmatten

Maßnahmennummer saP: V 8

Mast Nr.: 5826N Eigentümer: 

Gemarkung: Eutingen Flur: 0 Flurstücke:6219, 6220, 6221 

Fläche / Anzahl: 

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage:  9.2.2 Blatt-Nr.: 12

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1, V6 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: 
• Bauzaun: vor und während der Bauzeit am Mast 5826N
• Alumatten / Baggermatratzen: Während der Beseilung
Begründung der Maßnahme:

Vermeidung von Individuenverlusten und Sicherung der ökologischen Funktion des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:
Um die umliegende Habitatfläche und die Zuwegung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings vor 
Befahren zu schützen, ist die Arbeitsfläche und die Zuwegung am Mast 5826N vor Beginn der Tätigkeit in 
Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung mit einem Bauzaun abzugrenzen.
Im Bereich der westlichen Seilzugfläche am Mast 5826N und der hierfür benötigten Zufahrt sind flächig 
Baggermatratzen/Alumatten auszulegen, welche kontinuierlich miteinander verbunden sein müssen. Das 
Ausbringen der Baggermatratzen muss in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung geschehen, um 
eine sachgemäße, kontinuierliche Funktion der druckentlastenden Baggermatratzen zu gewährleisten.
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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ezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V14

Bezeichnung der Maßnahme 
Bodensanierung von 
Maststandorten mit 

Schwellenfundamenten
Maßnahmennummer saP: -

Mast Nr.: Gesamte Rückbaubereich Anlage 1050 Mast 
014-031

Eigentümer:

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl: 

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Blatt-Nr.: 9.2.2 Blatt-Nr.: 13- 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vor Baubeginn

Begründung der Maßnahme:

Mit Teeröl imprägnierte Holzschwellen führen zu einer Gefährdung des Bodens und des Grundwassers durch 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die Entnahme des belasteten Bodens führt zur kompletten 
Revitalisierung des Bodens sowie der vollumfänglichen Risikominimierung bei.
Entwicklungsziel der Maßnahme:
-

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:
An Maststandorten mit Teeröl imprägnierten Holzschwellenfundamenten werden unter Hinzuziehung der 
bodenkundlichen Baubegleitung (V1) die Standorte saniert. Hierfür werden die Holzschwellenfundamente im 
Ganzen entnommen. Der Boden wird mindestens 50 cm seitlich und unterhalb der Schwelle ausgehoben. 
Sollten während der Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten (z.B. Geruch, Farbe) auftreten, die auf 
eine großräumigere Schadstoffbelastung als in der Zeichnung dargestellt hinweisen, sind die Arbeiten 
einzustellen. Es ist ein Bodengutachter hinzuzuziehen, um den maximalen Umfang und Grad der Belastung 
festzustellen. Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sind mit dem Bodengutachter abzustimmen. 
Anschließend sind die Arbeiten unter Berücksichtigung der neuen räumlichen Dimensionen fortzusetzen.

Zeigen die Schwellenfundamente keinerlei organoleptische Auffälligkeiten, jedoch eine deutlich graue 
Verfärbung, sind die Arbeiten ebenfalls einzustellen und ein Gutachter ist hinzuzuziehen.

Sollten die Eckstiele eines nachträglich erneuerten Mastes oberhalb von 2,5 m unter EOK ohne 
Schwellenfundamente enden, ist an einem Eckstiel bis 3 m unter EOK zu graben, um zu überprüfen, ob sich 
ein vormals belassenes Schwellenfundament im Untergrund befindet.

Nach dem Ausbau des Fundamentes ist die Baugrube fachgerecht mit unbelasteten zwischengelagertem 
oder gleichwertigem Material zu verfüllen und zu verdichten.

Lagerung und Aushub:

Unbelastetes ober- und unterbodenmaterial ist getrennt voneinander aufzuhäufen. Etwaige Aufladungen sind 
dem Genehmigungsbeschluss für die Leitungsbaumaßnahmen zu entnehmen. 

Belastetes Ober- und Unterbodenmaterial ist in die entsprechenden Transportbehälter einzubringen. 
Bodenmaterial, welches direkt mit den Schwellen verbunden ausgehoben wird, muss über dem 
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ezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V14

Bezeichnung der Maßnahme 
Bodensanierung von 
Maststandorten mit 

Schwellenfundamenten
Bodenmaterialcontainer von den Schwellen entfernt werden. Die Schwellen sind grob gereinigt in einem 
separaten wasserdichten Container abzutransportieren.

Grundwasserhaltung:

Falls der Fall auftreten sollte, dass Schwellenfundamente dauerhaft im Grundwasserhorizont liegen, bedarf 
dies einer gesonderten Betrachtung.
Aufgrund des anstehenden Grundwassers in der für den Ausbau der Schwellenfundamente benötigten 
Baugrube, können die Holzschwellen nicht sauber und zerstörungsfrei entfernt werden. Es besteht die 
Gefahr, dass Bruchstücke in möglichen Kontrollmischproben des Bodens und Wassers zu erheblichen 
Grenzwertüberschreitungen führen können. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Baugrube für den 
Ausbau der Schwellenfundamente trockenzulegen.
Dies kann durch eine Grundwasserabsenkung erfolgen oder durch rechtzeitiges Setzen von Spundwänden. 
Für die Grundwasserabsenkung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

     Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme
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ezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V14

Bezeichnung der Maßnahme 
Bodensanierung von 
Maststandorten mit 

Schwellenfundamenten
Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
V15

Bezeichnung der Maßnahme 
Zeitliche Baubeschränkung für 

den Rückbau

Maßnahmennummer saP: V3

Mast Nr.: Anlage 1050 und Bahnleitung 0433 Eigentümer:

Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl:

Zum Bestands- und Konfliktplan: Blatt-Nr.: 9.2.2 Blatt-Nr.: 13- 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: 
Vorzugsweise September-Februar
Begründung der Maßnahme:

Vermeidung von Direktverlusten (Tötung bzw. Zerstörung von Gelegen) bei Mastbrütern während der 
Bauausführung
Entwicklungsziel der Maßnahme: Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Beschreibung der Maßnahme:
Der Rückbau von Masten erfolgt nach einer fachgutachterlichen Besatzkontrolle der Masten auf Nistplätze 
von Mastbrütern. Sind Nester auf Masten gesichtet worden, welche besetzt sind, muss der Rückbau unter 
Berücksichtigung der sensiblen Zeiten der Brutvögel vorzugsweise zwischen September und Februar 
erfolgen. 

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
W1

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Wiederherstellung bauzeitlich 

beanspruchter Vegetationsflächen
Mast Nr.: Alle Maststandorte Eigentümer:
Gemarkung: Flur: 0 Flurstücke:

Fläche / Anzahl: Gesamter Neu- und Rückbaubereich 

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Blatt-Nr.: 9.2.21-17 Blatt-Nr.: 1 – 17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Nach Bauende

Begründung der Maßnahme:

Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Acker und Wiesenflächen

Entwicklungsziel der Maßnahme:
Wiederherstellung des Ursprungszustands  

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
Eine Vegetationsperiode nach Bauende

Beschreibung der Maßnahme:

Biotopanlage und -entwicklung – Maßnahmenbeschreibung:

Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen werden nach Beendigung der Baumaßnahme soweit möglich 
wiederhergestellt:
· Entfernen aller Schutzmaßnahmen (Gerüste, Baumschutz, Baggermatrazen etc.)
· Bodenlockerung der durch Befahren verdichteten Bodenstandorte bei Ackerflächen und im Bereich der 

entsiegelten Flächen (ehemalige Maststandorte, Oberbodenauftrag)
· ehemalige Wiesenflächen werden entsprechend der umgebenden Wiesenansaat angesät 
· Schlagfluren, Ruderalvegetation und Brombeergestrüpp werden der Sukzession überlassen
· Ansaat von Rasen und Wiesenflächen
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: 
Ackerflächen und Wirtschaftsgrünland wird in Abstimmung mit dem Eigentümer der umgebenden Nutzung 
zugeführt. Für die Wiesenflächen erfolgt eine einjährige Fertigstellungs- und eine zweijährige 
Entwicklungspflege. Die Flächen mit Schlagfluren /Ruderalvegetation/Brombeergestrüpp werden der Sukzession 
überlassen.

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
W2

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Wiederherstellung von 

Gehölzstrukturen
Mast Nr.:
001A/ 002A/ 005/ 10 / 24/ 25/ 37/40/ 5814/ 5816/ 
5827/ 030/ 5827N/ 5828N/ 5826

Eigentümer:Privat

Gemarkung: 
Pforzheim

Eutingen
Kieselbronn
Enzberg

Flurstücke:
13418; 15799;15800;15801;14995/2;16900;4564; 
4562/3; 4563; 4562  
6892; 6224; 6225; 6254, 6900/2  
6803; 5566; 7918/1   
3322; 5033; 

Fläche / Anzahl: 0,5 ha 0,48 ha Neubau 0,25 ha 
Rückbau

                     22 19 Stck. Neubau/ 4 Stck. Rückbau
Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 1, 3, 5-6, 9, 12, 

14-17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: nach Bauende

Begründung der Maßnahme:

Zerstörte Gehölzstrukturen

Entwicklungsziel der Maßnahme:
Entwicklung von Gehölzstrukturen  

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
Nach 3 Jahren

Beschreibung der Maßnahme:

Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden die gerodeten Flächen wiederhergestellt.
Es ist autochthones Pflanzmaterial zu verwenden. Je nach Artenzusammensetzung und Standort der 
angrenzenden Biotopflächen sind die entsprechenden Gehölzarten auszuwählen.
Es werden 2219 Bäume im Neubau sowie vier im Rückbau gleichwertig ersetzt.
Wiederanpflanzung von entfernten Gehölzen in privaten Gärten (34 25 Einzelbäume im Neubau und 8 im 
Rückbau) findet unter Abstimmung mit den Eigentümern statt.

Einzelbäume
Die Qualität der verwendeten Einzelbäume müssen mindestens im Bereich von Stammumfang 20/25, H 3 x v., 
im Container liegen.
Die Qualität der verwendeten Obstbäume müssen mindestens im Bereich von Stammumfang 16/18, H 3 x v., im 
Container liegen
Feldhecken/ Feldgehölze
Die Qualität der verwendeten Heister muss mindestens im Bereich 100-150 3 x v, und von Sträuchern 
mindestens im Bereich von 60-100, 3 x v.
Mögliche Baumarten: Hainbuche (Carpinus betulus), Trauben-Eiche (Quercus petraea), Stieleiche (Quercus 
robur), Elsbeere (Sorbus tormialis).
Mögliche Straucharten: Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 
Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Gewöhnlicher Liguster (Ligustruum vulgare), Schlehe (Prunus 
spinosa), 
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Es folgen eine einjährige Fertigstellungspflege und eine 2-jährige Entwicklungspflege. Die Pflanzung der 
Feldhecke ist gemäß DIN 18916 durchzuführen.
Ein Nachweis (Zertifikat) über autochthones Pflanzmaterial ist zu erbringen und der Ökologischen Baubegleitung 
vorzulegen.   
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: unterschiedlich
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung:  Durchführung der Dauerpflege gemäß der 
angrenzenden Biotopflächen

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
W3

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Wiederherstellung von Mageren 
Flachland-Mähwiesen (LRT6510)

Mast Nr.: 21,30, 32, 5826N, 5828N, 5828, 5813, 
5816, 5822, 5825, 5828

Eigentümer: Privat

Gemarkung: 
Pforzheim
Kieselbronn

Eutingen
Enzberg

Flurstücke:
4705/4  
5619; 5620; 5625; 5140/11; 5467; 6973; 6974; 6976;  
6977  
6220; 6304,6306,6286, 6254
3321; 5033; 2908/1  
Fläche / Anzahl: 740 m² 480 m²

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2..2 Blatt-Nr. 5, 7,.8, 12, 15-17

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Nach Bauende

Begründung der Maßnahme:

Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese

Entwicklungsziel der Maßnahme:
Magere Flachland-Mähwiese  

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
nach 6 Jahren

Beschreibung der Maßnahme:

Biotopanlage und -entwicklung:
Im Bereich von Baugruben und ggf. temporären Schotterwegen wird das eingebrachte Material entfernt, der 
Unterboden fachgerecht gelockert und der zwischengelagerte Oberboden wird wieder angedeckt. Auf der 
sonstigen Arbeitsfläche sind eventuelle Bodenverdichtungen zu entfernen. 
Anschließend erfolgt eine fachgerechte Mähgut- oder Druschgut-Übertragung von einer geeigneten 
Spenderfläche (Ende Juni – Anfang Juli) oder Wiesendrusch (Mitte April – Mitte Mai). Die Spenderfläche für Mäh- 
und Druschgut muss sollte eine artenreiche Mähwiese aus der näheren Umgebung sein und die typischen 
Mähwiesen-Arten enthalten. Um möglichst auch Samen niederwüchsiger Arten zu erfassen ist auf eine 
ausreichende Schnitttiefe zu achten. (weitere Detailierung vgl. LAZ BW 2014). Das Saatgut ist vom 
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Enzkreis zu beziehen. Es erfolgt eine Sicherung der Folgepflege durch 
zweimalige Mahd im Jahr, so dass sich der Lebensraumtyp der Mageren Flachland-Mähwiese entwickeln kann. 
Bei Bedarf (nach Maßgabe der ökologischen Baubegleitung) werden die bauzeitlich beanspruchten Flächen des 
Lebensraumtyps magere Flachland-Mähwiese, die über die Maststellfläche hinausgehen, mit einer Mähgut- oder 
Druschgut-Übertragung rekultiviert, bei Bedarf hat ggf. eine Nachsaat zu erfolgen.
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: 6 Jahre
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:
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nach Abschluss der Herrichtung  innerhalb der ersten 6 Jahre Unterhaltungspflege 
ist alle 2 Jahre ein Bericht zu erstellen um den 
Erfolg der Maßnahme zu dokumentieren
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
W4

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Wiederherstellung von nach §30 

BNatschG geschützten 
Gehölzbiotopen

Mast Nr.: 19, 21, 31, 5827N, 029, 030 Eigentümer:
Gemarkung:
Pforzheim
Eutingen

Flurstücke:
4790; 4566: 4624;
6260; 6261; 6192; 6194; 6195; 6196; 6199
Fläche / Anzahl: 700 820 m² (Neubau)/ 270 255 m² 
(Rückbau)

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2  Blatt-Nr.: 4, 7, 12, 14

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Nach Bauende

Begründung der Maßnahme:

Eingriffe in gesetzlich geschützte Gehölzbiotope

Entwicklungsziel der Maßnahme:
Entwicklung einer Feldhecke bzw. eines Feldgehölzes  

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
Nach 3 Jahren

Beschreibung der Maßnahme:
Biotopanlage und -entwicklung:

Fachgerechte Anpflanzung bzw. Nachpflanzung (ggf. bei Bedarf punktuelles Nachpflanzen von auf Stock 
gesetzten Gehölzen) von Feldhecken mit autochthonen Pflanzgut. Je nach Artenzusammensetzung und Standort 
der angrenzenden Biotopflächen sind die entsprechenden Gehölzarten auszuwählen und mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde abzustimmen. Im Bereich von Feldhecken sollten ausschließlich Straucharten verwendet 
werden. 

Mögliche Arten: Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna),Haselnussstrauch (Corylus avellana), 
Pfaffenhüttchen (Euonymus europaeus), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Hunds-Rose (Rosa canina), Schneeball (Viburnum lantana)

Es folgt eine einjährige Fertigstellungspflege und eine 2-jährige Entwicklungspflege. Die Pflanzung der 
Feldhecke ist gemäß DIN 18916 durchzuführen.

Ein Nachweis (Zertifikat) über autochthones Pflanzmaterial ist zu erbringen und der Ökologischen Baubegleitung 
vorzulegen.   
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: 3 Jahre
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: 
Durchführung der Dauerpflege gemäß der angrenzenden Biotopflächen

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt
Maßnahmennummer

W5
Kurzbezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung Forstbeständen
Mast Nr.: 009, 31, 39, 40, Eigentümer:0

Gemarkung:
Eutingen,
Enzberg
Pforzheim Flur: 0

Flurstücke:
2491/1 2496/1, 2496/3 
4551
19162/5, 
Fläche / Anzahl: 0,509 ha 0,252 ha 

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2 Blatt-Nr.: 3, 8- 10

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. V1 Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Nach Bauende

Begründung der Maßnahme:

Befristete Eingriffe in Forstbestände

Entwicklungsziel der Maßnahme:
Wiederhergestellter strukturierter Forstbestand

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
Nach 5 Jahren

Beschreibung der Maßnahme:

Pflanzung:

Fachgerechte Anpflanzung bzw. Nachpflanzung von standortgemäßen Bäumen (Buchenwald) auf Flächen mit 
baubedingter Fällung. Je nach Artenzusammensetzung und Standort der angrenzenden Flächen sind die 
entsprechenden Gehölzarten auszuwählen und mit der zuständigen Forstbehörde/ Eigentümer abzustimmen. 

Durch die Wiederherstellung soll ein strukturreicher natürlicher Laubwald entstehen mit einer Kraut-, Strauch- 
und Baumschicht.
Ein Nachweis (Zertifikat) über die forstliche Herkünfte (FoVHgV) ist zu erbringen. 
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: 5 Jahre
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: 
Einjährige Fertigstellungspflege sowie 4 jährige Entwicklungspflege. Durchführung gemäß der angrenzenden 
Forstflächen.

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: -

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
C1 (CEF)

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Entwicklung von 

Buntbrachstreifen
Mast Nr.: 25, 26, 27, 28 Eigentümer:privat

Gemarkung: Dürrn Flur: 0 Flurstücke:3537, 3586, 3200 

Fläche / Anzahl: 5.000 – 5900 m²

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2.18 Blatt-Nr.: 18

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr.: 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: vorgezogen vor Baubeginn

Begründung der Maßnahme:

Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten von Feldlerche im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang.
Entwicklungsziel der Maßnahme:
Ersatzhabitat

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
Vor Baubeginn

Beschreibung der Maßnahme:
Für die Feldlerche werden drei mehrjährige blüten- und nektarreiche Buntbrachestreifen von mindestens 6 m 
Breite und 100 m Länge angelegt, die jeweils alle 3-4 Jahre zwischen zwei Flurstücken rotieren:
Gemarkung Dürrn:

· Flst. 3537: 1 Buntbrachestreifen 10 m x 190 m (ca. 1.900 m²) im Wechsel mit Flst. 3349: 1 
Buntbrachestreifen 10 m x 200 m (ca. 2.000 m²)

· Flst. 3586: 1 Buntbrachestreifen à 6 m x 330 m (ca. 1.980 m²) im Wechsel mit Flst. 4224: 1 
Buntbrachestreifen à 6 m x 330 m (ca. 1.980 m²)

· Flst. 3200: 1 Buntbrachestreifen 10 m x 110 m (ca. 1.110 m²) im Wechsel mit Flst. 3214 1 
Buntbrachestreifen 10 m x 190 m (ca. 1.900 m²)

Damit umfasst die Gesamtfläche der Buntbrachen in den jeweiligen Rotationsjahren ca. 5.000 bis 5.900 m².

Die Brachestreifen sind im mehrjährigen Turnus (alle drei bis vier Jahre) umzubrechen und neueinzusäen. Die 
Saatgutmischung sollte dabei u.a. Margerite (Leucanthemum vulgare), Rainfarn (Tanacetum vulgare), Weißer 
und Gelber Steinklee (Melilotus albus, Melilotus officinalis) und Karde (Dipsacus fullonum) enthalten. Des 
Weiteren sind Lein (Linum usitatissimum), Sonnenblume (Helianthus annuus), Buchweizen (Fagopyrum 
esculentum), Erbse (Pisum sativum), Fenchel (Foeniculum officinale), Schwarzkümmel (Nigella sativa) in das 
Saatgut aufzunehmen. Die Saatgutmischung ist mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. Die 
Ansaatstärken sind nicht zu hoch zu wählen, um möglichst lockere und lichtdurchlässige Bestände zu erhalten. 
Auf Düngung oder Pestizideinsatz ist zu verzichten.
Die Maßnahmenflächen dürfen höchstens mit der Stirnseite an stark frequentierte Feldwege oder Spazierwege 
angrenzen. Ein Mindestabstand von 150 m zu Hofstellen, Siedlungen, Waldrändern sowie 100 m zu 
Hochspannungsleitungen ist einzuhalten. Stark befahrene Straßen sind in einem Umkreis von 300 m zu meiden. 
Zu wenig befahrenen Straßen ist ein Abstand von 50 m einzuhalten.
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: 
Einmaliger Pflegeschnitt im September (ab dem dritten Jahr) mit Abtransport des Schnittguts, wobei Teilbereiche 
der Fläche immer stehen gelassen werden sollten. Alle 3-4 Jahre Umbruch und Neueinsaat.

Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen:
Geeignete Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen bei Fehlentwicklungen sind die Optimierung der 
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
C1 (CEF)

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Entwicklung von 

Buntbrachstreifen
Saatgutmischung bzw. der Pflege der Buntbrachen sowie eine Ergänzung durch Schwarzbrachen sein.

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: 
Die formalrechtliche Absicherung der Maßnahmen erfolgt durch Übernahme in den Landschaftspflegerischen 
Begleitplan (LBP) und den Planfeststellungsbeschluss. 
Eines der im Wechsel mit Buntbrachestreifen belegten Flurstücke 3586 und 4224 wird im Grundbuch gesichert. 
Gleiches erfolgt für die ebenfalls im Wechsel belegten Flurstücke 3349 und 3537.
Bei den rotierenden Maßnahmenflurstücken 3200 und 3214 wird die Dienstbarkeit im Grundbuch des Flurstücks 
3200 eingetragen. 

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung

Jährliche Erfassungen zum Brutbestand der
Feldlerche gemäß SÜDBECK et al. (2005) in einem
Radius von ca. 300 m um die Maßnahmenflächen. Als
Referenzwert gilt der 2013 in diesem
Untersuchungsbereich (180 ha) erfasste
Ausgangsbestand von 21 Brutrevieren. Der
Funktionsnachweis ist erbracht, sobald in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren ein Brutbestand von 25
Feldlerchenrevieren nachgewiesen wurde

zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege

Erfassung und Dokumentation der Entwicklung der 
Buntbrachen in den ersten drei Jahren nach der 
Anlage mit anschließenden Empfehlungen zur 
weiteren Pflege bzw. zu Korrektur- und 
Ergänzungsmaßnahmen. Ergänzend werden 
produktionsintegrierte Maßnahmen (Kompensation 
durch ökologische Aufwertung von Agrarflächen bei 
fortwährend landwirtschaftlicher Nutzung) geprüft.
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
F1 (FCS)

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Entwicklung von Ersatzhabitaten 

für die Zauneidechse

Mast Nr.: 009, 39 Eigentümer:

Gemarkung: Pforzheim, Enzberg Flur: 0 Flurstücke: Enzberg: 3961; 3970; Pforzheim: 13418; 
19162/5

Fläche / Anzahl: ca. 6.000 m²3000 m²

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2. Blatt-Nr.: 2, 9

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Anlage vor der Vergrämung/ Umsetzung der 
Zauneidechsen. Das Ersatzhabitat muss zum Beginn der Vergrämung/ Umsetzung eine ausreihende Habitatreife 
aufweisen, daher sollte die Fertigstellung eine Vegetationsperiode Vorlauf haben.

Begründung der Maßnahme:

Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten der Zauneidechse im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang bzw. Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands der Zauneidechsenpopulation 
einschließlich der Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos während der Bauausführung.

Bauzeitlich werden am Umbaumast 009 ca. 269 m², am Neubaumast 10 ca. 3.069 m² und am Neubaumast 39 
ca. 2.500 m² Habitatfläche in Anspruch genommen, bei denen ein Ausweichen nicht möglich ist bzw. die 
ökologische Funktion nicht hinreichend erfüllt ist.  

Entwicklungsziel der Maßnahme:

Ersatzhabitat mit Reife einer Vegetationsperiode

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Vor Vergrämung/Umsetzung.

Beschreibung der Maßnahme:

Umbaumast 009, Neubaumast 39: Anlage von je 3 Reisighaufen oder großen Wurzelstubben (insg. 50 m²) an 
geeigneten Stellen im angrenzenden Umfeld: Flurstücke 3961, 3970 (Gemarkung Enzberg) und 19162/5 
(Gemarkung Pforzheim). Neubaumast 10: Anlage von 5 Reisighaufen oder großen Wurzelstubben (insg. 50 m²) 
an besonnten Stellen auf angrenzenden Flächen der Flurstücke 13418 (Gemarkung Pforzheim).Geeignete 
Standorte sind die Wegböschung westlich von Mast 009 sowie die Obstwiesengrundstücke zwischen südlichem 
Waldrand und der L 1173 bei Mast 39

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: 

· Je nach Vegetationsaufwuchs ist ein ein- bis zweijähriger Pflegeschnitt zur dauerhaften Freihaltung der 
Flächen durchzuführen (das Schnittgut ist abzutransportieren). Die Mahdtermine sollten 
witterungsabhängig Mitte Juni sowie Mitte September liegen. 

· Die Fläche ist dauerhaft von flächenhaftem Gehölzaufwuchs freizuhalten. Im Falle von erforderlichem 
Gehölzschnitt ist § 39 (5) 1 BNatSchG zu beachten: Gehölzschnitt nur von Oktober bis Februar. 

· Kontrolle und Vermeidung von Müllablagerungen.
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
F1 (FCS)

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Entwicklung von Ersatzhabitaten 

für die Zauneidechse
· Die Ersatzhabitate können ggf. nach Ende der Baumaßnahmen und Wiederherstellung des 

Ausgangszustands aufgelassen werden, sofern eine Rückumsiedlung bzw. Wiedereinwanderung in die 
Ausgangshabitate erfolgt ist.

Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen:

Geeignete Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen bei Fehlentwicklungen sind die Ergänzung der Strukturen, die 
Optimierung der Pflege bzw. die Anlage weiterer Ersatzhabitate. 
Die Umsetzung und Überwachung der Artenschutzmaßnahme bei Mast 009 und 10 erfolgt in Abstimmung und 
gemäß den Auflagen des Amts für Umweltschutz in Pforzheim als Untere Naturschutzbehörde. Im Rahmen der 
Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung wird ein Monitoringbericht erstellt, der neben den im Vorjahr 
durchgeführten Arbeiten auch die geplanten Unterhaltungsarbeiten in Form eines Entwicklungs- und Pflegplans 
im folgenden Jahr thematisiert. Dieser wird im Januar an das Amt für Umweltschutz und den zuständigen 
Revierleiter der Forstverwaltung in Pforzheim geschickt.

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: 

Rechtliche Sicherung erfolgt über Gestattungsverträge über die Länge der Bauzeit. 

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung

Erfassung und Dokumentation des Zustands der 
Ersatzhabitate in den ersten drei Jahren nach der 
Anlage mit anschließenden Empfehlungen zur 
weiteren Pflege bzw. zu Korrektur- und 
Ergänzungsmaßnahmen.

zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege

Jährliche Erfassungen zum Bestand der
Zauneidechse. Der Referenzwert orientiert sich an der
Zahl der umgesetzten Eidechsen. Der
Funktionsnachweis ist erbracht, sobald in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren der Referenzwert (unter
Berücksichtigung eines Korrekturfaktor 6)
nachgewiesen wurde.
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
F1 (FCS)

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Entwicklung von Ersatzhabitaten 

für die Zauneidechse
Mast Nr.: 009, 10, 39 Eigentümer:

Gemarkung: Pforzheim, Enzberg Flur: 0 Flurstücke: Enzberg: 3961; 3970; Pforzheim: 13418; 
19162/5
Fläche / Anzahl: min. 6.000 m²3000 m²

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.2. Blatt-Nr.: 2, 9

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr. 

Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Anlage vor der Vergrämung/ Umsetzung der 
Zauneidechsen. Das Ersatzhabitat muss zum Beginn der Vergrämung/ Umsetzung eine ausreihende Habitatreife 
aufweisen, daher sollte die Fertigstellung eine Vegetationsperiode Vorlauf haben.

Begründung der Maßnahme:
Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten der Zauneidechse im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang bzw. Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands der Zauneidechsenpopulation 
einschließlich der Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos während der Bauausführung.
Bauzeitlich werden am Umbaumast 009 ca. 195 m², am Neubaumast 10 ca. 3.300 m² und am 
Neubaumast 39 ca. 2.500 m² Habitatfläche in Anspruch genommen, bei denen ein Ausweichen 
nicht möglich ist bzw. die ökologische Funktion nicht hinreichend erfüllt ist.  
Entwicklungsziel der Maßnahme:
Ersatzhabitat mit Reife einer Vegetationsperiode

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):
Vor Vergrämung/Umsetzung.

Beschreibung der Maßnahme:
Umbaumast 009, Neubaumast 39: Anlage von je 3 Reisighaufen oder großen Wurzelstubben 
(insg. 50 m²) an geeigneten Stellen im angrenzenden Umfeld: Flurstücke 3961, 3970 (Ge-
markung Enzberg) und 19162/5 (Gemarkung Pforzheim). Neubaumast 10: Anlage von 5 Reisighaufen oder 
großen Wurzelstubben (insg. 50 m²) an besonnten Stellen auf angrenzenden Flächen der Flurstücke 13418 
(Gemarkung Pforzheim).
Geeignete Standorte sind die Wegböschung westlich von Mast 009 sowie die Obstwiesengrundstücke zwischen 
südlichem Waldrand und der L 1173 bei Mast 39
Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: -
Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: 

· Je nach Vegetationsaufwuchs ist ein ein- bis zweijähriger Pflegeschnitt zur dauerhaften Freihaltung der 
Flächen durchzuführen (das Schnittgut ist abzutransportieren). Die Mahdtermine sollten 
witterungsabhängig Mitte Juni sowie Mitte September liegen. 

· Die Fläche ist dauerhaft von flächenhaftem Gehölzaufwuchs freizuhalten. Im Falle von erforderlichem 
Gehölzschnitt ist § 39 (5) 1 BNatSchG zu beachten: Gehölzschnitt nur von Oktober bis Februar. 

· Kontrolle und Vermeidung von Müllablagerungen.
· Die Ersatzhabitate können ggf. nach Ende der Baumaßnahmen und Wiederherstellung des 

Ausgangszustands aufgelassen werden, sofern eine Rückumsiedlung bzw. Wiedereinwanderung in die 
Ausgangshabitate erfolgt ist.

Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen:
Geeignete Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen bei Fehlentwicklungen sind die Ergänzung der Strukturen, die 
Optimierung der Pflege bzw. die Anlage weiterer Ersatzhabitate.

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: 
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
F1 (FCS)

Kurzbezeichnung der Maßnahme 
Entwicklung von Ersatzhabitaten 

für die Zauneidechse
Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung

Erfassung und Dokumentation des Zustands der 
Ersatzhabitate in den ersten drei Jahren nach der 
Anlage mit anschließenden Empfehlungen zur 
weiteren Pflege bzw. zu Korrektur- und 
Ergänzungsmaßnahmen.

zusätzlich jeweils nach Durchführung der 

                 ten Dauerpflege

Jährliche Erfassungen zum Bestand der
Zauneidechse. Der Referenzwert orientiert sich an der
Zahl der umgesetzten Eidechsen. Der
Funktionsnachweis ist erbracht, sobald in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren der Referenzwert (unter
Berücksichtigung eines Korrekturfaktor 6)
nachgewiesen wurde.
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
E1

Ökokontomaßnahme
Kurzbezeichnung der Maßnahme

Weinbergmauersanierung
Ökokontomaßnahmen Nr.: 2236.02.026.01

Gesamter Vorhabensbereich

Eigentümer:

Gemarkung: Illingen Flur: 0 Flurstücke: 6336

Ökopunkte:30.000

Zum Konflikt- und Maßnahmenplan: Anlage: 9.2.1. Kap. 4.1

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

ausgeglichen nicht ausgeglichen

ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr. Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr.

Vermeidungs-/Minderungs-
/Schutzmaßnahme

Ausgleichsmaßnahme

Gestaltungsmaßnahme Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: in Umsetzung

Begründung der Maßnahme:

Wiederherstellung dauerhaft beanspruchter Vegetationsflächen, ökologische Aufwertung und
Schaffung von Lebensräumen von Zauneidechsen.

Entwicklungsziel der Maßnahme:

Wiederherstellung und Sanierung
Trockenmauern

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

nach Umsetzung

Beschreibung der Maßnahme:

Die Maßnahme liegt im Naturraum Neckar- und Tauber- Gäuplatte. Durch die
Trockenmauersanierung bei Illingen-Roßwag können Landschaftselemente von nutzungshistorischer
Bedeutung und wertvolle Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt in den Keuper- und
Muschelkalkgebieten Baden-Württembergs erhalten werden. Auf einem insgesamt gut 0,5 ha großen
Grundstück in der "Roßwager Halde" (Steillage) werden die zum Teil stark sanierungsbedürftigen und
bereits eingefallenen Mauerteile in mehreren Teilabschnitten wiederhergestellt.

Entfernen des Bewuchses, Ausräumen der Mauern, Aufbau bzw. Instandsetzen der Trockenmauern

Eine ökologische Aufwertung wird insbesondere dahingehend erzielt, dass der Weinberg einen
Habitat- und Nahrungsraum für Reptilien wie die Mauereidechse, Zauneidechse oder Blindschleiche
darstellt. Die Tiere nutzen Trockenmauern nicht nur als Sonnenplatz oder Versteck, sondern auch als
Winterquartier. Durch die Ökokontomaßnahme können so neue Habitate für Eidechsen geschaffen
werden. Dies spannt damit den Bogen zu der Beeinträchtigung von Zauneidechsen durch das
Vorhaben. Die Ökokontomaßnahme hat durch die Entfernung zur betroffenen
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Zauneidechsenpopulation zwar keine artenschutzrechtliche Wirkung im engeren Sinne, dennoch
profitiert die Artgruppe der Eidechsen von der Ökokontomaßnahme.

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: dauerhaft

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung: -

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: Genehmigt durch untere Naturschutzbehörde am 19.07.2017

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

nach Abschluss der Herrichtung zusätzlich jeweils nach Durchführung der

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
E2

Ökokontomaßnahme
Bezeichnung der Maßnahme

Ersatzaufforstung

Eigentümer:

Gemeinde: Krautheim

Gemarkung: Gommersdorf Flur: 0

Flurstücke: 1860

Fläche / Anzahl: 1.400 m²

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage 9.2.1 Kap. 4.2

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

 ausgeglichen  nicht ausgeglichen

 ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr.  Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr.

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme  Ausgleichsmaßnahme

 Gestaltungsmaßnahme  Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Umsetzung 2016

Begründung der Maßnahme:

Dauerhaft Eingriffe in Forstflächen

Entwicklungsziel der Maßnahme:

Naturnaher Traubeneichen Wald

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Nach 20 Jahren

Beschreibung der Maßnahme:

Die Maßnahme liegt im Naturraum Neckar- und Tauber- Gäuplatten. Die Ersatzaufforstung umfasst die
Aufstockung des Forstbestandes sowie einer Entwicklung eines 8 m breiten Waldrandstreifen zu dem
angrenzenden Feldweg hin. Die Ersatzaufforstung fand im Jahr 2016 auf einer ehemaligen agrarwirtschaftlich
genutzten Flächen statt, welche an einen Laubmischwald angrenzt.

Der Laubbaumanteil beträgt 95 % mit Buchen und Eichen, welche typisch Vertreter des vorherrschenden und
natürlichen Bestandes sind.

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: dauerhaft

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung:

Die gesetzten Bäume werden jährlich ausgemäht sowie bei Trockenheit gegossen und im Fall eines toten
Baums ersetzt. Zum Schutz der jungen Pflanzen vor Fraß wurde ein Schutzzaun errichtet. Die Pflege läuft über
20 Jahre nach der Pflanzung.

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: Genehmigt durch Landwirtschaftsamt Hohenlohekreis 13.05.2014
                                                     (Aktenzeichen: 30.1-8872.35/Go)

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
E2

Ökokontomaßnahme
Bezeichnung der Maßnahme

Ersatzaufforstung

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

 nach Abschluss der Herrichtung  zusätzlich jeweils nach Durchführung der

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
E3

Ökokontomaßnahme
Bezeichnung der Maßnahme

Ersatzaufforstung

Eigentümer: Albrecht-Hermann Frank

Gemeinde: Ilshofen

Gemarkung: Ruppertshofen Flur: 0

Flurstücke: 329

Fläche / Anzahl: 600 m²

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage 9.2.1 LBP Kap. 4.3

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

 ausgeglichen  nicht ausgeglichen

 ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr.  Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr.

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme  Ausgleichsmaßnahme

 Gestaltungsmaßnahme  Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Umsetzung 2018

Begründung der Maßnahme:

Dauerhaft Eingriffe in Forstflächen

Entwicklungsziel der Maßnahme:

Naturnaher Eichenwald

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Nach 20 Jahren

Beschreibung der Maßnahme:

Die Maßnahme liegt im Naturraum Neckar- und Tauber- Gäuplatten. Die Ersatzaufforstung umfasst die
Aufstockung des Forstbestandes mit Laubgehölzen. Die Ersatzaufforstung fand im Jahr 2018 statt. Der
Laubbaumanteil beträgt 100 % mit 80 % Eichen und 20 % Vogelkirschen, welche typische Vertreter des
vorherrschenden und natürlichen Bestandes sind.

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: dauerhaft

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung:

Die Bäume wurden Im Feburar 2018 gepflanzt und seither gemäß guter fachlicher Praxis gepflegt. Der
Maßnahmenträger gewährleistet eine fachgerechte Durchführung und Pflege der Maßnahme. Die
Pflege läuft über 20 Jahre nach der Pflanzung.

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: Genehmigt durch Landratsamt Schwäbisch Hall 18.01.2018
                                                     (Aktenzeichen: 33.2-854.42-18/04)

Persönliche Daten
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620

Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
E3

Ökokontomaßnahme
Bezeichnung der Maßnahme

Ersatzaufforstung

Grunderwerbsverzeichnis Nr.:

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

 nach Abschluss der Herrichtung  zusätzlich jeweils nach Durchführung der

                 ten Dauerpflege
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
E4

Bezeichnung der Maßnahme
Sammelausgleich

Kompensationsflächen Stadtkreis
Pforzheim

Eigentümer: Stadt Pforzheim

Gemeinde: Stadtkreis Pforzheim

Gemarkung:Eutingen Flur: 0

Flurstücke: 6539,6540,6542,6543 (tlw),6544

Fläche / Anzahl: 9.286m²

Zum Bestands- und Konfliktplan: Anlage 9.2.1 Kap. 4.2

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: Eingriff

 ausgeglichen  nicht ausgeglichen

 ausgeglichen i.V.m. Maßnahmen-Nr.  Funktion ersetzt i.V.m. mit Maßn.-Nr.

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme  Ausgleichsmaßnahme

 Gestaltungsmaßnahme  Ersatzmaßnahme

Zeitpunkt für die Durchführung in Bezug zur Baumaßnahme: Umsetzung 2020

Begründung der Maßnahme:

Biotopverbund, Landschaftsbild, Artenschutz

Projekt: Um die Stromversorgungssicherheit im Raum Karlsruhe/Pforzheim langfristig zu gewährleisten, plant
TransnetBW, das Umspannwerk Birkenfeld an die bereits bestehende 380-kV-Leitung, die zwischen Philippsburg
und Pulverdingen verläuft, anzuschließen. Um das zu ermöglichen, muss ein Leitungsabschnitt von circa 12
Kilometer neu errichtet werden – der Abschnitt Birkenfeld – Punkt Ötisheim. Innerhalb der geplanten Trasse wird
die Kompensationswirkung von 21 im Stadtkreis Pforzheim rechtskräftig festgesetzten Kompensationsflächen
beeinträchtigt (z. B. Landschaftsbild). Damit verändert sich auch die Kompensationsleistung dieser Flächen (WP
-3/m² für Mastbau und WP -0,25 für Überspannung). Betroffen sind folgende Rechtsverfahren:

Verfahren                                                          Überspannung         Mastbau

Planfeststellung BAB8 Nord                                        3                             0
Planfeststellung Enztalquerung                                   2                             1
B-Plan An den Kreuzsteinen                                        1                             0
B-Plan An der Hängsteig                                             3                             1
B-Plan Hängsteigweg                                                  1                             0
B-Plan An der Kieselbronner Straße                            2                             1
B-Plan Welschenäcker                                                 1                             0
B-Plan Zweite Buckenbergauffahrt                             3                              3
Ökokontomaßnahme E55 (noch nicht rechtskräftig)  1                             1

Entwicklungsziel der Maßnahme:

Extensive Streuobstwiese mit Gehölzinseln

Zeitpunkt des Erreichens (Zielbiotoptyp):

Nach 30 Jahren

Persönliche Daten
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Bezeichnung der Baumaßnahme

380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Birkenfeld – Pkt. Ötisheim, An. 7620 Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer
E4

Bezeichnung der Maßnahme
Sammelausgleich

Kompensationsflächen Stadtkreis
Pforzheim

Beschreibung der Maßnahme:

Biotopanlage und -entwicklung:

Fachgerechte Anpflanzung von Feldhecken mit autochthonen Arten gemäß den Vorgaben der des Afu Stadt
Pforzheim.

Gebietsheimische Arten: 27 St Hochstämme Obstbäume, 3 St. Quercus petrea,2 St. Tilia platyphyllos1 St. Tilia
cordata, 400 St. Prunus spinosa, 30 Cornus sanguinea 30 St. Lonicera xylosteum,30 St. Sambucus nigra, 30 St.
Ligustrum vulgare,20 St. Rosa canina, 30 St. Viburnum lantana, 30 St. Corylus avellana, 20 St. Salix caprea

Es folgt eine einjährige Fertigstellungspflege und eine 2-jährige Entwicklungspflege. Sowie die
Unterhaltungspflege bis zum Ablauf der votgegeben Frist. Die Pflanzung der Gehölze ist gemäß DIN 18916
durchzuführen.

Ein Nachweis (Zertifikat) über autochthones Pflanzmaterial ist zu erbringen und der Ökologischen Baubegleitung
vorzulegen.   

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG: dauerhaft

Unterhaltungs-/Dauerpflege – Maßnahmenbeschreibung:
Gehölzpflege, Obstbaumschnitt, extensive Wiesenpflege (Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutz)

      Vorübergehende Inanspruchnahme        Dauerhafte Inanspruchnahme

Rechtliche Sicherung der Maßnahme: Gestattungsvertrag mit der Eigentümerin Stadt Pforzheim

Grunderwerbsverzeichnis Nr.: -

Berichte nach § 17 Abs. 7 BNatSchG über die Durchführung der Maßnahmen:

 nach Abschluss der Herrichtung  zusätzlich jeweils nach Durchführung der

                 ten Dauerpflege
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7 Gesetze, Richtlinien und Literatur
Gesetze und Verordnungen

Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum über die Ausgleichsabgabe nach dem
Naturschutzgesetz (Ausgleichsabgabeverordnung - AAVO) Vom 1. Dezember 1977, zuletzt geändert Überschrift
und § 5 durch Artikel 111 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469)

Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2543; 2014 I S. 148, 271), zuletzt geändert durch
Artikel 12des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1786)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch
Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) (Inkrafttreten am 01.03.2010), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434)

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 6
des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808, 2018 I 472)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010
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Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995, zuletzt
geändert durch: § 9 Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 223, 236)
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Anhang 1: Berechnung der Biotopwerte nach Ökokontoverordnung

Eingriffsbewertung
analog der Bewertung der Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) zur Bestimmung der Kompensationswirkung

(1) Neubau Anlage 7620
AUSGANGSZUSTAND - Eingriffsfläche Neubau Anlage 7620

Bauzeitliche Beanspruchung -  Anlage 7620
Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Feinmodul

Ausprägung ÖP/m² m² ÖP

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
(8 - 13 - 19) 13 78,975 1,026,675

33.43
Magerwiese mittlerer
Standorte (12 - 21 - 32)

Lebensraumtyp FFH-Richtlinie (LRT 6510) Magere
Flachland-Mähw iese 21 16,880 354,480

33.60 Intensivgrünland (6) 6 1,100 6,600
35.50 Schlagflur (14) 14 12,350 172,900
35.60 Ruderalvegetation (9 - 11 - 18) 11 2,060 22,660

37.10 Acker  (4 -  8) mit fragmentarischer Unkrautvegetation 4 115,605 462,420
43.11 Brombeergestrüpp

(7 - 9 - 18) 9 1,055 9,495

41.10/
41.22

Feldgehölz und Feldhecke
mittlerer Standorte
(10 - 17 - 27)

davon ca.510 m² kartierte Offenlandbiotope
17 38,310 651,270

41.23 Schlehen-Feldhecke
(10 - 17 - 27)

Waldbiotop Waldrand O Ispringen
17 120 2,040

45.30b Obstbäume/Einzelbäume auf
mittelwertigen Biotoptypen
(3 - 6)

zu fällende Einzelbäume und Obstbäume auf
Wiesen und in Streuobstw iesen (vgl
Einzelaufstellung)

StUx6 22 St 14,490

45.40b Streuobstbestand auf
mittelwertigen Biotoptypen

Bewertung nach Biotoptyp 33.41 Fettw iese
(13 Öp/m²) da überw iegend Schutz vorhandener
Obstbäume und separate Erfassung der zu
fällenden Obstbäume unter Biotoptpy 45.30b

13 8,283 107,679

Buchen-Wald gem. befristeter Waldumw andlung
6.685 m² zzgl. Buchen-Wald bei Schutzgerüsten
(Anteil Buchenw ald ca. 71 % aller Waldbestände)

33 8,990 296,670

LRT 9130 gem. befristeter Waldumw andlung;
Wertminderung des Bestandes aufgrund von
Windw urf

17 2,125 36,125

Buchen-Nadelbaum-Mischw ald stark geschädigt 20 450 9,000

55.50 Traubeneichen-Buchen-Wald
(19 - 38 - 53)

Traubeneichen-Wald gem. befristeter
Waldumw andlung 3.840m² zzgl.Traubeneichen-
Wald bei Schutzgerüsten  (Anteil Traubeneichen-
Wald ca.24 % aller Waldbestände)

38 5,955 226,290

59.40 Nadelbaum-Bestand (alle
Untertypen 9 - 14 - 22)

Nadelbaum-Bestand gem. befristeter
Waldumw andlung 14 570 7,980

60.20 Straße, Weg, Platz (1) Baustelle Westtangente 1 14,400 14,400
60.21 Völlig versiegelte Straße oder

Platz  (1)
Asphaltf lächen, Betonflächen

1 72,430 72,430

60.23 Weg oder Platz mit
wassergeb.Decke, Kies,
Schotter (2 - 4)

Schotterw eg
2 19,960 39,920

60.25 Grasweg (6) 6 12,610 75,660
60.60 Garten (alle Untertypen)

(6 - 12) 6 24,015 144,090

Bauzeitliche Beanspruchung Anlage 7620 gesamt 436,243 3,753,274

55.10/
55.20

Buchen-Wald basenreicher
und basenarmer Standorte
(alle Untertypen)
(17 - 33 - 50)
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Dauerhafte Beanspruchung Anlage 7620
Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Feinmodul

Ausprägung ÖP/m² m² ÖP

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
(8 - 13 - 19) 13 79 1,027

33.43 Magerwiese mittlerer
Standorte (12 - 21 - 32)

Lebensraumtyp FFH-Richtlinie (LRT 6510) Magere
Flachland-Mähw iese 21 26 546

37.10 Acker  (4 -  8) mit fragmentarischer Unkrautvegetation 4 225 900
41.23 Schlehen-Feldhecke

(10 - 17 - 27)
Waldbiotop Waldrand O Ispringen

17 30 510

45.40b Streuobstbestand auf
mittelwertigen Biotoptypen

Bewertung nach Biotoptyp 33.41 Fettw iese
(13 Öp/m²); Separate Erfassung aller zu fällender
Obstbäume in bauzeitl. Beanspruchung

13 72 936

dauerhafte Waldumw andlung Buchen-Wald
33 260 8,580

LRT 9130; dauerhafte Waldumw andlung
Wertminderung des Bestandes aufgrund von
Windw urf

17 210 3,570

55.50 Traubeneichen-Buchen-Wald
(19 - 38 - 53)

dauerhafte Waldumw andlung Traubeneichen-
Wald 38 310 11,780

60.60 Garten (alle Untertypen)
(6 - 12) 6 35 210

Dauerhafte Beanspruchung Anlage 7620, gesamt 1,247 28,059

437,490 3,781,333

55.10/
55.20

Buchen-Wald basenreicher
und basenarmer Standorte
(alle Untertypen)
(17 - 33 - 50)
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Landschaftspflegerische Maßnahmen - Planung Neubau
ZIELZUSTAND  Kompensationsmaßnahmen Neubau Anlage 7620

Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Planungsmodul

Ausprägung und Prognose ÖP/m² m² ÖP Maßnahmen-
bezeichnung
im LBP

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
(8 - 13 - 19)

Flächen ohne Beeinträchtigung oder
Wiederherstellung von Wiesen durch Ansaat 13 78,975 1,026,675 W1

ok
33.43 Magerwiese mittlerer

Standorte (12 - 21 - 32)
Lebensraumtyp FFH-Richtlinie (LRT 6510) Magere
Flachland-Mähw iese ohne Beeinträchtigung bzw .
mit Schutzmaßnahmen; Bew ertung Feinmodul

21 16,280 341,880
V4, V6

ok
Magerwiese mittlerer
Standorte (12 - 21 - 27)

Lebensraumtyp FFH-Richtlinie (LRT 6510) Magere
Flachland-Mähw iese; Im Bereich von
Grabeflächen u. Arbeitsf lächen Wiederherstellung
durch Neuansaat; Bew ertung Planungsmodul

21 600 12,600
W3

33.60 Intensivgrünland (6) Flächen ohne Beeinträchtigung oder
Wiederherstellung über Ansaat

6 1,100 6,600 W1

35.50 Schlagflur (14) Wiederherstellung über Eigenentw icklung 14 12,350 172,900 W1
35.60 Ruderalvegetation (9 - 11 - 18) Wiederherstellung über Eigenentw icklung 11 2,060 22,660 W1

35.60 Ruderalvegetation (9 - 11 - 18) dauerhafte Waldumw andlung im Bereich der
Maststandorte und Änderung des Biotoptyps im
Bereich des Waldbiotops; Eigenentw icklung

11 694 7,634
W1

37.10 Acker  (4 -  8) Wiederherstellung von Ackerstandorten 4 115,605 462,420 V6, W1
43.11 Brombeergestrüpp

(7 - 9 - 18)
Wiederherstellung über Eigenentw icklung

9 1,055 9,495 W1

gesichert durch Schutzmaßnahmen oder ohne
Beeinträchtigung; Bew ertung Feinmodul 17 25,680 436,560

V3; V5,V8

geschütztes Offenlandbiotope   - gesichert
durch Schutzmaßnahmen oder ohne
Beeinträchtigung; Bew ertung Feinmodul

17 6,900 117,300
V3; V5,V8

Im Bereich von Grabeflächen, Arbeitsflächen;
Wiederherstellung über Nach- und
Neupflanzung; Bew ertung Planungsmodul

14 5,030 70,420
W2

geschütztes Offenlandbiotop - Im Bereich von
Grabeflächen, Arbeitsf lächen; Wiederherstellung
über Nach- und Neupflanzung; Bew ertung
Planungsmodul

14 700 9,800

W4

41.23 Schlehen-Feldhecke
(10 - 14 - 17)

geschütztes Waldbiotop Waldrand O Ispringen -
im Bereich von Grabeflächen, Arbeitsflächen;
Wiederherstellung über Neupflanzung; Bew ertung
Planungsmodul

14 120 1,680

W4

45.40b Streuobstbestand auf
mittelwertigen Biotoptypen

Bewertung nach Biotoptyp 33.41 Fettwiese
(13 Öp/m²); ohne Beeinträchtigung bzw .
Schutzmaßnahmen; Bew ertung nach Feinmodul;
Separate Erfassung Neupflanzung Obstbäume

13 8,283 107,679

V3; V5

45.30b Einzelbaum, Obstbäume Einzelbäume Biotoptyp 45.20b Neupflanzung
der gefällten Obstbäume  StU 16/18 auf mittleren
Biotoptypnen; (18+50)*6 ÖP pro Stück = 408 ÖP;
Bew ertung nach Planungsmodul

408 17 ST 6,936

W2

45.30b Einzelbaum,  Laubbaum Einzelbäume Biotoptyp 45.20b Neupflanzung
der gefällten Laubbäume  StU 20/25 auf mittleren
Biotoptypnen; (25+80)*6 ÖP pro Stück = 630 ÖP;
Bew ertung nach Planungsmodul

630 5 St 3,150

W2

Buchen-Wald ohne Beeinträchtigung oder mit
Schutzmaßnahmen; Bew ertung Feinmodul 33 6,560 216,480

V3, V5

LRT 9130; Wertminderung des Bestandes
aufgrund von Windw urf; Wiederherstellung über
Eigenentw icklung; Bew ertung Feinmodul

17 2,125 36,125
V3

41.10/
41.22

Feldgehölz und Feldhecke
mittlerer Standorte
(10 - 17 - 27)

41.10/
41.22

Feldgehölz und Feldhecke
mittlerer Standorte
(10 - 14 - 17)

55.10/
55.20

Buchen-Wald basenreicher
und basenarmer Standorte
(alle Untertypen)
(17 - 33 - 50)
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55.10/
55.20/
55.50

Buchen-Wald  basenreicher
und basenarmer Standorte
(alle Untertypen)   (17 - 21)
Traubeneichen-Wald (19-24)

Wiederherstellung von Buchen-Wald durch
Neuaufforstung auf Fäll- bzw . Rodungsflächen
Mast 38, Mast 009. Mast 40, Mas t 31Bew ertung
Planungsmodul

21 5,090 106,890

W5

55.50 Traubeneichen-Buchen-Wald
(19 - 38 - 53)

Traubeneichen-Wald ohne Beeinträchtigung oder
mit Schutzmaßnahmen; Bew ertung Feinmodul 38 4,315 163,970

V3, V5

60.20 Straße, Weg, Platz (1) Baustelle Westtangente 1 14,400 14,400  -
60.21 Völlig versiegelte Straße oder

Platz  (1)
Asphaltf lächen, Betonflächen

1 72,430 72,430  -

60.21 Völlig versiegelte Straße oder
Platz  (1)

Versiegelung Mastfundamente
1 553 553  -

60.23 Weg oder Platz mit
wassergeb.Decke, Kies,

Schotterw eg; allg. Instandstetzung
2 19,960 39,920  -

60.25 Grasweg (6) allg. Instandsetzung 6 12,610 75,660  -

60.60 Garten (alle Untertypen)
(6 - 12)

allg. Instandsetzung in Absprache mit
Gartenbesitzern 6 24,015 144,090 V3

Bewertung ZIELZUSTAND - Neubau Anlage 7620, gesamt 437,490 3,686,907

Zusammenstellung Eingriffsbewertung Neubau Analge 7620:
Ökopunkte AUSGANGSZUSTAND - Eingriffsfläche, gesamt  (+) 3,781,333
Ökopunkte ZIELZUSTAND - Kompensationsmaßahmen Neubau, gesamt(1)  (-) 3,686,907
(1) Verbeleibendes Defizit  (-) 94,426
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(2) Rückbau Anlage 1050 und 0433
AUSGANGSZUSTAND - Eingriffsfläche Rückbau Anlage 1050 und 0433

Bauzeitliche Beanspruchung -  Anlage 1050 und 0433
Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Feinmodul

Ausprägung ÖP/m² m² ÖP

13.20 Tümpel, Hüle  (13 - 26 - 53) Waldbiotop Tümpel W Enzberg 26 150 3,900
33.41 Fettwiese mittlerer Standorte

(8 - 13 - 19) 13 37,750 490,750

33.43 Magerwiese mittlerer
Standorte (12 - 21 - 32)

Lebensraumtyp FFH-Richtlinie (LRT 6510) Magere
Flachland-Mähw iese 21 9,485 199,185

35.50 Schlagflur (14) 14 4,900 68,600
37.10 Acker  (4 -  8) mit fragmentarischer Unkrautvegetation

4 15,000 60,000

43.11 Brombeergestrüpp
(7 - 9 - 18) 9 100 900

41.10/
41.22

Feldgehölz und Feldhecke
mittlerer Standorte
(10 - 17 - 27)

davon ca. 1500 m² kartierte Offenlandbiotope

17 9,600 163,200

44.30 Heckenzaun  (4 -  6) 4 250 1,000

45.30b Obstbäume/Einzelbäume auf
mittelwertigen Biotoptypen
(3 - 6)

zu fällende Einzelbäume und Obstbäume auf
Wiesen und in Streuobstw iesen (vgl
Einzelaufstellung)

StUx6 4St 1,600

45.40b Streuobstbestand auf
mittelwertigen Biotoptypen

Bewertung nach Biotoptyp 33.41 Fettw iese
(13 Öp/m²) da überw iegend Schutz vorhandener
Obstbäume und separate Erfassung der zu
fällenden Obstbäume unter Biotoptpy 45.30b

13 1,600 20,800

60.21 Völlig versiegelte Straße oder
Platz  (1)

Asphaltflächen, Betonflächen
1 21,460 21,460

60.23 Weg oder Platz mit
wassergeb.Decke, Kies,
Schotter (2 - 4)

Schotterw eg
2 3,950 7,900

60.25 Grasweg (6) 6 12,800 76,800
60.60 Garten (alle Untertypen)

(6 - 12) 6 17,500 105,000

Bauzeitliche Beanspruchung Anlage 1050 und 0433 gesamt 134545 1221095

Dauerhafte Beanspruchung Anlage 1050 und 0433
Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Feinmodul

Ausprägung ÖP/m² m² ÖP

60.21 Völlig versiegelte Straße oder
Platz  (1)

Mastfundamente
1 155 155

Dauerhafte Beanspruchung Anlage 1050 und 0433, gesamt 155 155

134,700 1,221,250AUSGANGSZUSTAND
Eingriffsfläche  Anlage 1050 und 0433, gesamt
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Landschaftspflegerische Maßnahmen - Planung Rückbau

ZIELZUSTAND  Kompensationsmaßnahmen Rückbau Anlage 1050 und 0433
Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Planungsmodul

Ausprägung und Prognose ÖP/m² m² ÖP
Maßnahmen-
bezeichnung
im LBP

13.20 Tümpel, Hüle  (13 - 26 - 53) Waldbiotop Tümpel W Enzberg; Biotoptyp ohne
Beeinträchtigung bzw . mit Schutzmaßnahmen 26 150 3,900 V3, V6

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
(8 - 13 - 19)

Flächen ohne Beeinträchtigung oder
Wiederherstellung von Wiesen durch Ansaat 13 37,750 490,750 W1

Anlage von Wiesen durch Ansaat an ehemaligen
Mastfundamenten 13 155 2,015 W1

33.43 Magerwiese mittlerer
Standorte (12 - 21 - 32)

Lebensraumtyp FFH-Richtlinie (LRT 6510) Magere
Flachland-Mähw iese ohne Beeinträchtigung bzw .
mit Schutzmaßnahmen; Bew ertung Feinmodul

21 9,485 199,185
V4, V6

35.50 Schlagflur (14) Wiederherstellung über Eigenentw icklung 14 2,645 37,030 V6, W1
55.10/
55.20

Buchen-Wald  basenreicher
und basenarmer Standorte
(alle Untertypen)    (17 - 21)

Umwandlung in Waldflächen 20 2,255 45,100

37.10 Acker  (4 -  8) Wiederherstellung von Ackerstandorten 4 15,000 60,000 V6, W1
43.11 Brombeergestrüpp

(7 - 9 - 18)
Wiederherstellung über Eigenentw icklung

9 100 900 W1

gesichert durch Schutzmaßnahmen oder keine
Beeinträchtigung; Bew ertung Feinmodul 17 5,550 94,350

V3; V5,V8

geschütztes Offenlandbiotope  - gesichert
durch Schutzmaßnahmen oder ohne
Beeinträchtigung; Bew ertung Feinmodul

17 1,250 21,250
V3; V5,V8

Im Bereich von Grabeflächen, Arbeitsflächen;
Wiederherstellung über Nach- und
Neupflanzung; Bew ertung Planungsmodul

14 2,550 35,700
W2

geschütztes Offenlandbiotop - Im Bereich von
Grabeflächen, Arbeitsflächen; Wiederherstellung
über Nach- und Neupflanzung; Bew ertung
Planungsmodul

14 270 3,780

W4

44.30 Heckenzaun  (4 -  6) Wiederherstellung über Eigenentw icklung
4 250 1,000 W1

45.40b Streuobstbestand auf
mittelwertigen Biotoptypen

Bew ertung nach Biotoptyp 33.41 Fettw iese
(13 Öp/m²); ohne Beeinträchtigung bzw .
Schutzmaßnahmen; Bew ertung nach Feinmodul;
Separate Erfassung Neupf lanzung Obstbäume

13 1,600 20,800

V3; V5

45.30b Einzelbaum, Obstbäume Einzelbäume Biotoptyp 45.20b Neupflanzung
der gefällten Obstbäume  StU 16/18 auf mittleren
Biotoptypnen; (18+50)*6/*4 ÖP pro Stück = 408
ÖP; Bew ertung nach Planungsmodul

340 4 St 1,360

W2

60.21 Völlig versiegelte Straße oder
Platz  (1)

Asphaltf lächen, Betonflächen
1 21,460 21,460  -

60.23 Weg oder Platz mit
wassergeb.Decke, Kies,

Schotterw eg; allg. Instandstetzung
2 3,950 7,900

 -

60.25 Grasweg (6) allg. Instandsetzung 6 12,800 76,800  -

60.60 Garten (alle Untertypen)
(6 - 12)

allg. Instandsetzung in Absprache mit
Gartenbesitzern 6 17,500 105,000  -

Bewertung ZIELZUSTAND - Rückbau Anlage 1050 und 0433, gesamt 134,720 1,228,280

Zusammenstellung Eingriffsbewertung Rückbau Anlage 1050 und 0433:
Ökopunkte AUSGANGSZUSTAND - Eingriffsfläche, gesamt  (+) 1,221,250
Ökopunkte ZIELZUSTAND - Kompensationsmaßahmen Rückbau gesamt(2) 1,228,280
(2) Kompensation  (+) 7,030

Feldgehölz und Feldhecke
mittlerer Standorte
(10 - 17 - 27)

41.10/
41.22

Feldgehölz und Feldhecke
mittlerer Standorte
(10 - 14 - 17)

41.10/
41.22
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Landschaftspflegerische Maßnahmen -

Planung Artenschutzbezogene Kompensationsmaßnahmen

(3) Kompensationsmaßnahme Feldlerche
AUSGANGSZUSTAND - Flächen für CEF Maßnahme Feldlerche

Biotop- Biotoptyp (Wertspanne) - Ausprägung ÖP/m² m²
ÖP M aßn.bezeich-

nung im LBP

37.10 Acker mit fragmentarischer
Unkrautvegetation (4 -  8)

Ackerf lächen  für CEF-Maßnahme; Rotation der
Maßnahme auf  3 Ackerflächen; Flächengröße
zw . 5000 bis 5900 m²; im Durchschnitt 5450 m²

4 5,450 21,800 C1

Bewertung des Ausgangszustands gesamt 5,450 21,800

ZIELZUSTAND - Maßnahmenfläche C1

Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Feinmodul

Ausprägung und Prognose ÖP/m² m² ÖP

37.12 Acker mit Unkrautvegetation,
basenreich (12 - 23)

mehrjährige blüten- und nektarreiche Buntbrache
12 5,450 65,400

Bewertung des Zielzustands gesamt 5,450 65,400

(3) Kompensationswirkung der Maßnahme C1 (+) 43,600

(4) Ökokontomaßnahme
(4) Kompensationswirkung  Ökokontomaßnahme (+) 30,000

(5) Ersatzaufforstung E2
AUSGANGSZUSTAND - Flächen für Waldaufforstung, Flst 1860 in Krautheim

Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Feinmodul

Ausprägung ÖP/m² m² ÖP

33.60 Intensivgrünland (6) Landw irtschaftlich genutze Fläche 6 1,400 8,400

Bewertung des Ausgangszustands gesamt 1,400 8,400

ZIELZUSTAND -Waldaufforstung E2

Biotop-
Nr.

Biotoptyp (Wertspanne) -
Feinmodul

Ausprägung und Prognose ÖP/m² m² ÖP

55.50 Trauben-Eichen-Buchenwald Aufforstung mit 50 % Eichen, 50 % Buchen und
einigen Douglasien; Aufforstung von Offenland,
fehlende Waldbodenflora, sehr geringes Alter

19 1,400 26,600

Bewertung des Zielzustands gesamt 1,400 26,600

(5) Kompensationswirkung  Ersatzaufforstung E2 (+) 18,200
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Anhang 1: Berechnung der Biotopwerte nach Ökokontoverordnung
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Anhang 2: Baumliste

Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 001A 1 x  Streuobst
Neubau 001A 2 x Streuobst
Neubau 001A 3 Malus 60 Nein x Streuobst
Neubau 001A 4 Malus 60 Nein x Streuobst
Neubau 001A 5 Prunus 50 Nein x Streuobst
Neubau 001A 6 Malus 75 Nein x  Streuobst
Neubau 002A 7 Malus 90 Nein x Fettwiese
Neubau 002A 8 Malus 120 Nein x Fettwiese
Neubau 002A 9 Quercus 120 Ja x Fettwiese
Neubau 002A 10 x Eingezäunt/ Garten
Neubau 002A 11 Quercus 165 Nein x Fettwiese
Neubau 002A 12 Quercus 220 Ja x Fettwiese
Neubau 002A 13 Malus 50 Nein x Mehrstämmig
Neubau 002A 14 Malus 80 Nein x
Neubau 002A 15 Malus 110 Nein x
Neubau 002A 16 Pyrus 140 Ja x
Neubau 002A 17 Prunus 130 Nein x
Neubau 002A 18 x Kleingarten
Neubau 002A 19 x Kleingarten
Neubau 002A 220 Obst x Fettwiese
Neubau 002A 221 Obst x Fettwiese
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 004 222 Pyrus. 140 x
Neubau 005 20 x Eingezäunt/ Fettwiese
Neubau 005 21 x Eingezäunt
Neubau 005 22 x Eingezäunt
Neubau 007 23 Acer 145 Nein x
Neubau 10 25 Picea 50 Nein x  3 Fichten Fettwiese
Neubau 10 26 Malus 130 Ja x x Fettwiese
Neubau 10 27 Pyrus 175 Ja x Fettwiese
Neubau 10 238? Pyrus 240 Ja x Fettwiese
Neubau 11 28 x Eingezäunt/Garten
Neubau 11 29 x Eingezäunt/Garten
Neubau 11 30 x Eingezäunt/Garten
Neubau 11 31 x Eingezäunt/Garten

Neubau 11 32 x Eingezäunt/Garten

Neubau 11 33 x Eingezäunt/Garten
Neubau 11 34 x Eingezäunt/Garten
Neubau 11 35 x Eingezäunt/Garten
Neubau 11 36 x Eingezäunt/Garten
Neubau 11 37 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 38 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 39 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 40 x Eingezäunt/Garten
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 12 41 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 42 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 43 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 44 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 45 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 46 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 47 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 48 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 49 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 50 x Eingezäunt/Garten
Neubau 12 51 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 52 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 53 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 54 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 55 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 56 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 57 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 58 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 59 x Eingezäunt/Garten
Neubau 13 60 x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 61 x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 62 x x Eingezäunt/Garten
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 14 63 x x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 64 x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 65 x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 66 x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 67 x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 68 x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 223 Obst-u. Ziergehölze x Garten
Neubau 14 224 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 225 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 226 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 227 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 2298 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 229 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 230 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 14 231 Obst-u. Ziergehölze x Eingezäunt/Garten
Neubau 15 69 x
Neubau 16 70 Prunus Nein x
Neubau 16 71 Malus 85 Ja x Eingezäunt/Garten
Neubau 16 72 Acer 145 Nein x Eingezäunt/Garten
Neubau 16 73 Pyrus 235 Ja x Zuwegung verlegen
Neubau 16 74 Pyrus 180 Ja x
Neubau 19 75 x
Neubau 19 76 x
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 20 77 Prunus 220 Ja x Gehölze im Umfeld mitgeschützt
Neubau 20 78 x
Neubau 20 79 x
Neubau 20 80 Obstbaum 120 Ja x
Neubau 20 81 Obstbaum 81 Ja x
Neubau 22-23 82 x
Neubau 22-23 83 x
Neubau 22-23 84 x Eingezäunt/Garten
Neubau 22-23 85 x Eingezäunt/Garten
Neubau 22-23 86 x Eingezäunt/Garten
Neubau 22-23 87 x
Neubau 22-23 88 x
Neubau 23 89 x x  Ziergehölz
Neubau 23 90 x x  Ziergehölz
Neubau 23 91 Acer Jungbaum x
Neubau 23 92 Acer Jungbaum x Fettwiese
Neubau 25 93 Malus 35 Nein x
Neubau 25 94 Malus 30 Nein x
Neubau 25 95 Prunus 35 Nein x
Neubau 25 96 Prunus 105 Nein x Streuobst
Neubau 25 97 x
Neubau 25 98 Pyrus 60 Nein x
Neubau 25 99 Juglans 25 Nein x
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 27 100 Prunus 45 Nein x
Neubau 27 101 Malus 20 Nein x
Neubau 27 102 Juglans 40 Nein x
Neubau 27 103 Juglans 45 Nein x
Neubau 27 104 Prunus 40 Nein x
Neubau 27 105 Malus 40 Nein x
Neubau 29 106 Prunus 42 Nein x
Neubau 29 107 x x Jungbaum/ Streuobst
Neubau 29 108 Malus 25 Nein x
Neubau 29 109 x x Jungbaum
Neubau 29-30 110 Prunus 60 Nein x

Neubau 31 232 Wald, Eiche x  Im Waldbestand Grenze zur
Straße

Neubau 31 233 Wald, Eiche x

Neubau 31 234 Wald, Eiche  Ja x potentieller Habitatbaum;
Beprobnung erfolgt, kein Befund

Neubau 31 235 Wald, Eiche Ja x potentieller Habitatbaum,
Beprobnung erfolgt, kein Befund

Neubau 31 236 Wald, Eiche x

Neubau 31 237 Wald, Eiche Ja
Neubau 5827N 111 x potentieller Habitatbaum
Neubau 5828N 112 x
Neubau 5828N 113 x
Neubau 5829N 114 x
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 37 119 Malus 75 Nein x Streuobst
Neubau 37 120 Malus 45 Nein x Streuobst
Neubau 37 121 x Streuobst
Neubau 37 122 x Streuobst

Neubau 38 123 Wald x
Mehrere Bäume, ggf. Baumschutz
wird von der ÖB vor Ort
festgelegt

Neubau 39 124 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 125 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 126 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 127 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 128 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 129 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 130 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 131 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 132 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 133 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 134 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 135 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 136 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 137 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 138 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 139 Wald x Windwurffläche Sukzession
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Neubau 39 140 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 141 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 142 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 143 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 144 Wald x Windwurffläche Sukzession
Neubau 39 145 Wald x
Neubau 39 146 Wald x
Neubau 39 147 Wald x
Neubau 41A 148 Pyrus 50 Nein x Halbstamm
Neubau 41A 149 Malus Nein x Halbstamm
Neubau 41A 150 Pyrus Nein x
Neubau 41A 151 Pyrus 130 Nein x
Neubau 41A 152 Pyrus 130 Nein x
Rückbau 18 159 x
Rückbau 18 160 x
Rückbau 18 161 x
Rückbau 19 162 x Garten
Rückbau 19 163 x Garten
Rückbau 19 164 x
Rückbau 20 165
Rückbau 20 166 Obstbaum x
Rückbau 20 167 Obstbaum x
Rückbau 21 168 x
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Rückbau 21 169 x
Rückbau 21 170 x
Rückbau 21 171 x
Rückbau 21 172 x
Rückbau 21 173 x
Rückbau 21 174 x
Rückbau 21 175 x
Rückbau 21 176 x
Rückbau 21 177 x
Rückbau 21 178 x
Rückbau 22 179 Corylus x Gewässerrandstreifen
Rückbau 5819 180 Salix 85 Nein x
Rückbau 5819 181 Malus 70 Nein x
Rückbau 5819 182 Malus 70 Nein x
Rückbau 5819 183 Malus 75 Nein x
Rückbau 5819 184 Malus 90 Nein x
Rückbau 5819 185 Malus 110 Nein x
Rückbau 5813 186 Obstbaum 60 Nein x Garten
Rückbau 5813 187 Obstbaum x
Rückbau 5813 188 Obstbaum 80 Nein x Garten
Rückbau 5813 189 Obstbaum 80 Nein x
Rückbau 5813 190 Obstbaum 80 Nein x
Rückbau 17 191 Obstbaum x
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Rückbau 17 192 Juglans x
Rückbau 18 193 x
Rückbau 18 194 x
Rückbau 18 195 x
Rückbau 18 196 x
Rückbau 19 197 Malus x Garten
Neubau 41A 198 x
Neubau 41A 199 x
Rückbau 5827 200 Malus x Fettwiese
Rückbau 5814 201 Prunus x Brombeer/ Acker
Rückbau 5812 203 Malus x Garten
Rückbau 5812 204 Prunus x Garten
Rückbau 5812 205 Prunus x Garten
Rückbau 5812 206 Haselnuss x Garten
Rückbau 5816 207 x Mähwiese
Rückbau 5816 208 x Mähwiese
Rückbau 5819 210 Acer x
Rückbau 5821 211 Obstbaum 60 Nein x
Rückbau 5821 212 Nein x Totholz
Rückbau 5821 213 90 Nein x
Rückbau 5821 214 Nein x umgeknickt
Rückbau 5821 215 Nein x Baumschutz
Rückbau 5823 216 Juglans x
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Bereich Mast-Nr. Baum-
Nr. Art St.umfang

[cm] Baumhöhle Rodung Schutz Besonderheiten

Rückbau 23 217 x
Rückbau 23 218 x
Rückbau 23 219 x

72 140
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Anhang 3: Aufforstungsgenehmigung E2

Persönliche Daten

Persönliche Daten

Persönliche Daten
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Anhang 4Anhang 3: Aufforstungsgenehmigung E3

Persönliche Daten

Persönliche Daten

Persönliche Daten

Persönliche Daten
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Anhang 5: Sammelausgleich Kohärenzflächen Stadtkreis Pforzheim
5.1 Liste der betroffenen festgelegten Kompensationsmaßnahmen

Flst.Nr./
Interne
Nr.

Projekt Kompensationsziel /
Konflikt mit Stromtrasse

Kartenskizze Fläche der
überspannten

Kompensations
fläche [m²] *

Flächenbedarf
Mast auf
Kompensation
sfläche [m²] *

Fläche der
überspannten

Kompensationsfläche
abzüglich

Flächenbedarf Mast
[m²] *

Bemerkung

1

13245
13253
/
RP-A8-
Nord

Ausbau BAB8
Nord
Fertiggestellt
2006

Feldgehölz /
Überspannung Mastbau

Plan 3/17 (Mast 13)

1.628 70 1.558 Gittermast

2

5674
5675
/
T15

B-Plan „An den
Kreuzsteinen“
Rechtskraft
2000,
Fertiggestellt

Streuobstwiese /
Überspannung

Plan 4/17 (Mast 15-16)
Plan 3/17 (Mast 15)
Blatt 3/23 (Mast 15-16)

1.221 0 1.221

3

4790
/
N10

B-Plan „An der
Hängsteig“,
Rechtskraft
1999,
Fertiggestellt

Streuobstwiese /
Mastbau und
Überspannung

Plan 4/17 (Mast 19)

6.898 70 6.828 Gittermast
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Flst.Nr./
Interne
Nr.

Projekt Kompensationsziel /
Konflikt mit Stromtrasse

Kartenskizze Fläche der
überspannten

Kompensations
fläche [m²] *

Flächenbedarf
Mast auf
Kompensation
sfläche [m²] *

Fläche der
überspannten

Kompensationsfläche
abzüglich

Flächenbedarf Mast
[m²] *

Bemerkung

4

4784/2
/
N11

B-Plan „An der
Hängsteig“,
Rechtskraft
1999,
Fertiggestellt

Streuobstwiese /
Überspannung

Plan 4/17 (Mast 19-20)

465 0 465

5

4784/1
/
N12

B-Plan
„Hängsteigweg
“, Rechtskraft
2004,
Fertiggestellt

Streuobstwiese / geringe
Überspannung

Plan 4/17 (Mast 19-20)

27 0 27

6
(Rück
bau)

4705/2
/
N18

B-Plan „An der
Hängsteig“,
Rechtskraft
1999,
Fertiggestellt

Extensivwiese,
Gehölzpflanzungen /
geringe Überspannung,
Abbau Mast

Rückbauleitung 13/19

1.802** 7 1.762 Fläche wird
frei
„Fläche der
überspannt
en
Kompensati
onsfläche
abzüglich
Flächenbed
arf Mast
[m²] *“ wird
in
Gesamtbila
nz
abgezogen
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Flst.Nr./
Interne
Nr.

Projekt Kompensationsziel /
Konflikt mit Stromtrasse

Kartenskizze Fläche der
überspannten

Kompensations
fläche [m²] *

Flächenbedarf
Mast auf
Kompensation
sfläche [m²] *

Fläche der
überspannten

Kompensationsfläche
abzüglich

Flächenbedarf Mast
[m²] *

Bemerkung

7

4563,
4564
/
RP-A8-
N

Ausbau BAB8
Nord,
Fertiggestellt
2006

Feldgehölz /
Überspannung

Plan 4/17 (Mast 21)
Plan 5/17 (Mast 21)
Plan 14/17 (Mast 029/030)
Blatt 5/23 (Mast 21-22)

5.978 0 5.978

8

4877,
4892
/
RP-A8-
N

Ausbau BAB8,
Nord,
Fertiggestellt
2006

Extensivwiesen,
Gehölzpflanzungen /
Mastbau, Überspannung

Plan 6/19 (Mast 25)

12.017 (rechts)
+ 6.543 (links)

=18.460

0 (rechts) + 13
(links)

12.017 (rechts) + 6.530
(links)

=
18.547

Vollwandmast

9

6716
/
RP-A8-
N

Ausbau BAB8
Nord,
Fertiggestellt
2006

Extensivwiesen,
Gehölzpflanzungen /
Mastbau, Überspannung

Plan 6/17 (Mast 26-27)

8.029 100 7.929 Vollwandmast

10

6374
/
E39

B-Plan „An der
Kieselbronner
Straße“,
Rechtskraft
2004,
Fertiggestellt

Extensivwiese,
Gehölzpflanzungen /
Überspannung

Plan 7/19 (Mast 28-29)
Plan 6/17 (Mast 28-29)

954 0 954
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Flst.Nr./
Interne
Nr.

Projekt Kompensationsziel /
Konflikt mit Stromtrasse

Kartenskizze Fläche der
überspannten

Kompensations
fläche [m²] *

Flächenbedarf
Mast auf
Kompensation
sfläche [m²] *

Fläche der
überspannten

Kompensationsfläche
abzüglich

Flächenbedarf Mast
[m²] *

Bemerkung

11

6376
/
RP
A8EQ
28

Ausbau BAB8
Enztalquerung,
Rechtskraft
2014, Planung

Extensivwiese,
Gehölzpflanzungen /
Überspannung

Plan 7/19 (Mast 28-29)
Plan 6/17 (Mast 28-29)

974 0 974

12

6328
/
E40

B-Plan „An der
Kieselbronner
Straße“,
Rechtskraft
2004, BE-
Fläche
Enztalquerung

Gehölzpflanzungen /
Mastbau, Überspannung

Plan 7/19 (Mast 29)

609 0 609 Dieser Mast
wird nach
außerhalb
der
Komensation
fläche
verschoben
und entfällt
daher

13

6315/
E44

B-Plan
„Welschenäcke
r“, Rechtskraft
2003,
Fertiggestellt

Streuobstwiese /
Überspannung

Plan 7/19 (Mast 29-30)

1.642 0 1.642

14

6316,6
318,
6319

/
RP-

A8EQ
26 und

29

Ausbau BAB8
Enztalquerung,
Rechtskraft
2014,
Begonnen

Streuobstwiesen, Nr. 29
als Sammelersatz für B-

Plan-
Ausgleichsmaßnahmen
der Stadt Pforzheim, die

vom BAB-Ausbau
betroffen sind. /
Überspannung

Plan 7/19 (Mast 29-30)

5.534 0 5.534
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Flst.Nr./
Interne
Nr.

Projekt Kompensationsziel /
Konflikt mit Stromtrasse

Kartenskizze Fläche der
überspannten

Kompensations
fläche [m²] *

Flächenbedarf
Mast auf
Kompensation
sfläche [m²] *

Fläche der
überspannten

Kompensationsfläche
abzüglich

Flächenbedarf Mast
[m²] *

Bemerkung

15

6304
bis

63011
/

RP-
A8EQ

32

Ausbau BAB8
Enztalquerung,
Rechtskraft
2014,
Begonnen

Extensivwiese,
Kohärenzsicherung FFH /

Überspannung

Plan 7/19 (Mast 30)

6.242 100 6.142 Tragmast

16

6210
/

RP-A8-
EQ

14.4

Ausbau BAB8
Enztalquerung,
Rechtskraft
2014, Planung

Waldausgleich /
Überspannung

Blatt 7/23 (Mast 30-31)

3.212 0 3.212

17

2484,
2491/1

/
2.BBA-
E21a

B-Plan „Zweite
Buckenbergauf
fahrt“,
Rechtskraft
2003,
Fertiggestellt

Feldgehölz / Mastbau,
Überspannung

Plan 7/19 (Mast 31)
Plan 12/17 (Mast 31)

2.533 0 2.533

18

6212,6
213

/
RP-A8-

N

Ausbau BAB8
Nord,

Fertiggestellt
2006

Extensivwiese,
Ameisenbläuling,
Gehölzpflanzung /

Überspannung

Plan 7/19 (Mast 30-31)
Plan 12/17 (Mast 30-31)

2.244 0 2.244



/FICHT-22475291-v1 186

Flst.Nr./
Interne
Nr.

Projekt Kompensationsziel /
Konflikt mit Stromtrasse

Kartenskizze Fläche der
überspannten

Kompensations
fläche [m²] *

Flächenbedarf
Mast auf
Kompensation
sfläche [m²] *

Fläche der
überspannten

Kompensationsfläche
abzüglich

Flächenbedarf Mast
[m²] *

Bemerkung

19

6220
/
E55

Ökokonto,
Stadt
Pforzheim,
Planung

Extensivwiese,
Ameisenbläuling /
Mastbau, Überspannung

Plan 12/19 (Mast 5826N)

1.283 3 1.280 110-kV-
Vollwandma
st

20

6217
bis
6219
/

2.
BBA-
E20

B-Plan „Zweite
Buckenbergauf

fahrt“,
Rechtskraft

2003,
Fertiggestellt

Streuobstwiesen / Mast,
Überspannung

Plan 12/19 (Mast 5826N)

854 0 754 110-kV-
Vollwandma
st

21

6225
/
E63-
BUND

Ausbau BAB8
Enztalquerung,
Rechtskraft
2014,
Begonnen

CEF-Zaun-Eidechsen –
Hälterungsfläche /
Mastbau, Überspannung

Plan 12/19 (Mast 5827N)

1.919 3 1.916 110-kV-
Vollwandma
st

22

6287
/
2.
BBA-
E15

B-Plan „Zweite
Buckenbergauf
fahrt“,
Rechtskraft
2003,
Fertiggestellt

Streuobstwiese /
Mastbau (randlich),
Überspannung

Plan 12/19 (Mast 5828N)

615 0 615 110-kV-
Vollwandma

st

Summ
e

71.187 359 70.962
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Flst.Nr./
Interne
Nr.

Projekt Kompensationsziel /
Konflikt mit Stromtrasse

Kartenskizze Fläche der
überspannten

Kompensations
fläche [m²] *

Flächenbedarf
Mast auf
Kompensation
sfläche [m²] *

Fläche der
überspannten

Kompensationsfläche
abzüglich

Flächenbedarf Mast
[m²] *

Bemerkung

Abzgl.
Rück-
bau***

1.802 7 1.762

Gesam
tbilanz

69.519 m² 352 ² 69.200 m²

*: Berechnungen in ArcGIS, genutztes Koordinatensystem ETRS89/UTM32N

**: händisch berechnet

Innerhalb der geplanten Trasse wird die Kompensationswirkung von 21 im Stadtkreis Pforzheim rechtskräftig festgesetzten Kompensationsflächen beeinträchtigt.
Entlastung findet bei einer Rückbaufläche (Fläche Nr. 6) statt.
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5.2 E-A-Bilanz nach Wertpunkte System Amt für Umweltschutz Pforzheim

Maßnahmenblatt Amt für Umweltschutz Pforzheim

Mit der Durchführung dieser Maßnahmen gilt der Eingriff als ausgeglichen.




